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Sachbearbeiter Klappe/Dw Ihre GZlvom ? r:--~~ 't 
SEMP 4113 

Einer Entschließung des Nationalrates folgend Ubermittelt 

das Bundeskanzleramt 25 Exemplare des rubrizierten Gesetzes

entwurfes. 

Die Begutachtungsfrist endet mit 10. März 1989. 

FUr den Bundesminister 

fUr Gesundheit und öffentlicher Dienst: 

FRITZ 

F.d.R.d.A.: 

179/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 1 von 222

www.parlament.gv.at



\\ 
e\\ 1031 Wie:J, den 9. Jänner 1989 

Radetzkystraße 2 
, \ , , Tel. (0222) ·75 56 66 711 58 

REPUBLIK ÖSTERBEICH Teletex: 322 15 64 Bl·1G 

BUNDESKANZLERAMT DVR: O:XX(n9 

21. 6l.251/l-VI/13/89 Sachbe arbe i ter: SEMP 

Klappe 4113 rM 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit 
dem das Bundesgesetz betreffend die 
Regelung des Krankenpflegefachdienstes, 
der med.-technischen Dienste und der 
Sanitätshilfsdienste geändert wird; 
Aussendung zur Begutachtung 

An 

Bundeskanzleramt, Sektion I - Dienstrech~ktion, Sektion V (Ver
fassungsdienst), Sektion VII, Bundesministerium für auswärtige 
Angelegenheiten, Bundesministerium für wirtschaftliche Ange
legenheiten, Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Bun
desministerium für Finanzen, Bundesministerium für Inneres, 
Bundesministerium für Justiz, Bundesministerium für Landes
verteidigung, Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, 
Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Sport, Bundesmini
sterium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr, Bundesministerium 
für Wissenschaft und Forschung, Bundesministerium für Umwelt, 
Jugend und Familie, Rechnungshof, Datenschutzrat, alle Ämter der 
Landesregierungen, Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft, 
Österreichischen Arbeiterkammertag, Hauptverband der österreichi
schen Sozialversicherungsträger, Österreichische Ärztekammer, 
Österreichischen Gewerkschaftsbund, Österreichischen Städtebund, 
Österreichischen Gemeindebund, Vereinigung österreichischer In
dustrieller, Verbindungsstelle der Bundesländer beim Amt der 
Niederösterreichischen Landesregierung, Bundeskonferenz der Kammern 
der Freien Berufe Österreichs, Österreichisches Rotes Kreuz, Öster
reichischen Rechtsanwaltskammertag, Rektorenkonferenz, Österrei
chische Hochschülerschaft, Österreichischen Bundesjugendring, 
Österreichischen Verband der Elternvereine an den öffentlichen 
Pflichtschulen (Dachverband), Verband der Akademikerinnen Österreichs, 
Österreichischen Gewerkschaftsbund, Österreichischen Krankenpfle
geverband, Verband der diplomierten medizinisch-technischen Assi
stentinnen Österreichs, Verband der diplomierten radiologisch
technischen Assistentinnen und Assistenten Österreichs, Verband 
der diplomierten Assistentinnen für physikalische Medizin Öster
reichs, Verband der diplomierten Diätassistentinnen Österreichs, 
Verband der diplomierten Beschäftigungs- und Arbeitstherapeuten 
Österreichs, Österreichische Bischofskonferenz, Evangelischer 
Oberkirchenrat, Katholischen FamiJienverband Österreichs, 

/2 
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Österreichischen Wasserwirtschaftsverband, Verein "Österrei
chische Gesellschaft fUr Gesetzgebungslehre", Dachverband der 
gehobenen medizinisch-technischen Dienste, Bundesverband der 
diplomierten Logopäden, Orthoptistinnenverband Österreichs, 
Verband der Medizinisch-Technischen Fachkräfte. 

Das Bundeskanzleramt - Sektion VI (Volksgesundheit) Ubermittelt 

in der Anlage den Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 

Bundesgesetz betreffend die Regelung des Krankenpflegefach_ 

dienstes, der medizinisch-technischen Dienste und der Sani

tätshilfsdienste geändert wird, samt Vorblatt, Erläuterungen 

und TextgegenUberstellung mit dem Ersuchen um allfällige Stellung
nahme bis längstens 10. März 1989. 

Sollte bis zu diesem Zeitpunkt eine Stellungnahme nicht einge

langt sein, wird angenommen, daß der Entwurf keinen Anlaß zu 
Bemerkungen gibt. 

Gleichzeitig wird gebeten, 25 Ausfertigungen der Stellungnahme 

dem Präsidium des Nationalrates zuzuleiten und das Bundeskanzler_ 

amt, Sektion VI , hievon in Kenntnis zu setzen. 

FUr den Bundesminister 
fUr Gesundheit und öCCentlicher Dienst: 

FRITZ 

F.d.R.d.A. : 

~~~ 
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BUN DESKh NZ LE RAH T 

Sektion VI (Volksgesundheit) 

E n t w u r f 

B und e s g e set z 

vom ••••••••••••• , mit dem das Bundesgesetz betref-

fend die Regelung des Krankenpflegefachdienstes, 

der medizinisch-technischen Dienste und der Sani

tätshilfsaienste geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Das Bundesgesetz vom 22. März 1961 betreffend die Rege

lung des Krankenpflegefachdienstes, der medizinisch-techni

schen Dienste und der Sanitätshilfsdienste, BGBl. Nr. 102, in 

der Fassung der Bundesgesetze BGBl. Nr. 257/1967, BGBl. Nr. 

95/1969, BGBl. Nr. 349/1970, BGBl. Nr. 197/1973, BGBL Nr. 

426/1975, BGBL Nr. 78/1987, BGBl. Nr. 314/1987 und BGBl. 

Nr. 747/1988 wird wie folgt geändert: 
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Art i k e 1 I 

1. §§ 2 und 3 lauten: 

"I 2. (') Die in den Berufsumfang des Krankenpflegefach

dienstes, der medizinisch-technischen Dienste und der Sani

tätshilfsdienste fallenden Tätigkeiten stellen Tätigkeiten im 

Rahmen der Ausübung der Medizin nach ärztlicher Anordnung dar 

und dürfen im Rahmen anderer als der durch dieses Bundesgesetz 

geregelten Berufe nicht ausgeübt werden. 

(2) Die Führung anderer als der durch dieses Bundesgesetz 

zugelassenen Berufsbezeichnungen sowie die Führung gesetzlich 

zugelassener oder verwechslungs fähiger anderer Berufsbezeich

nungen durch hiezu nicht berechtigte Personen ist verboten. 

§ 3. Auf die berufsmäßige Ausübung der in § 5, 26, 37 und 

44 angeführten Tätigkeiten findet die Gewerbeordnung 1973 

keine Anwendung. Unentgeltliche Hilfeleistungen in der Nach

barschafts-, Familien- und Haushaltshilfe sowie die Herstel

lung und Verabreichung von besonderer Kost (Diätkost) durch 

Gastgewerbetreibende werden durch dieses Bundesgesetz nicht 

berührt." 

2. § 7 lautet: 

"17.(1) 1m zweiten, dritten und vierten Ausbildungsjahr 

darf die Ausbildung in der allgemeinen Krankenpflege nur an 

allgemeinen Krankenpflegeschulen, die Ausbildung in der 

Kinderkranken- und Säuglingspflege nur an Kinderkrankenpflege-

schulen erfolgen. 
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(2) Krankenpflegeschulen dürfen nur an Krankenanstalten 

errichtet werden, die folgende Voraussetzungen erfüllen: 

1. Die Krankenanstalt muß über die für die praktische 

Ausbildung erforderlichen Ausbildungseinrichtungen 

(Fachabteilungen, Diagnostik- und Therapieeinrichtun

gen) verfügen; 

2. die an der Krankenanstalt erbrachten Leistungen müssen 

nach Art und Umfang gewährleisten, daß sich die Schü

ler(innen) die erforderlichen praktischen Kenntnisse 

und Erfahrungen aneignen können; 

3. an der Krankenanstalt muß eine ausreichende Anzahl an 

diplomierten Krankenpflegepersonen und sonstigen Fach

kräften tätig sein, die bei der praktischen Ausbildung 

unter der Aufsicht und Verantwortung der Lehrkräfte 

mit heranzuziehen sind; 

4. Die Krankenanstalt muß über die erforderlichen Schul

und Internatsräumlichkeiten sowie Lehrmittel ver

fügen. 

(3) Jede Krankenpflegeschule hat unter der kollegialen 

Führung einer diplomierten Krankenpflegeperson als Direk

tor(in) und eines Arztes als wissenschaftlichen Leiter zu 

stehen, die über die erforderliche fachlich-pädagogische Eig

nung und Berufserfahrung verfügen; diese Voraussetzungen gel

ten auch fü= die als Stellvertreter zu bestellenden Personen. 
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(4) Dem Direktor (der Direktorin) obliegt in kollegialer 

Führung mit dem wissenschaftlichen Leiter die Leitung, Führung 

und Beaufsichtigung der gesamten Ausbildung an der Kranken

pflegeschule in fachlicher, pädagogischer und organisatori

scher Hinsicht einschließlich der Auswahl nicht-ärztlicher 

Lehrkräfte. Dem wissenschaftlichen Leiter obliegen die medi

zinisch-wissenschaftlichen Aufgaben im Rahmen des Lehrbetrie

bes, insbesondere in kollegialer Führung mit dem Direktor (der 

Direktorin) die Auswahl der ärztlichen Lehrkräfte sowie die 

laufende Uberprüfung und Koordination der Inhalte ihres Lehr

stoffes. 

(5) Entscheidungen sind im Sinne der kollegialen Führung 

einvernehmlich zu treffen. Bei nicht zustande kommender Eini

gung zwischen dem Direktor (der Direktorin) und dem wissen

schaftlichen Leiter entscheidet der leitende Sanitätsbeamte 

des Landes oder dessen Stellvertreter. 

(6) Die Krankenpflegeschule muß ferner über die erforder

lichen Lehrkräfte für die theoretische und praktische Ausbil

dung verfügen, die fachlich-pädagogisch hiefür geeignet sind 

und über die nötige Berufserfahrung verfügen. 

(7) Die Krankenpflegeschulen sind so zu führen, daß die 

Erreichung des Ausbildungszieles gewährleistet ist. Der theo

retischen und praktischen Ausbildung ist ein Lehrplan zugrunde 

zu legen. 

(8) Die Errichtung und Führung einer Krankenpflegeschule 

bedarf der Bewilligung des Bundeskanzlers. Die Bewilligung ist 

zu erteilen, wenn die Krankenpflegeschule den Bestimmungen 

dieses Bundesgesetzes entspricht; sie ist zurückzunehmen, wenn 

die Voraussetzungen für eine dem Gesetz entsprechende Kranken

pflegeausbildung nicht oder nicht mehr gegeben sind." 
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3. § 8 Abs. 1 und 2 lauten: 

,,§ 8. (1) Die Aufnahme in eine Krankenpflegeschule wird 

von einer Kommission vorgenommen, die aus dem leitenden Sani

tätsbeamten des Landes oder dessen Stellvertreter als Vor

sitzenden sowie dem Direktor (der Direktorin), dem wissen

schaftlichen Leiter der Krankenpflegeschule oder dessen Stell

vertreter, einern Vertreter des Rechtsträgers der Kranken

pflegeschule, einern Vertreter der gesetzlichen Interssenver

tretung der Dienstnehmer aus dem Kreise der diplomierten Kran

kenpflegepersonen sowie einern Vertreter des Betriebsrates 

bzw. der Personalvertretung der Krankenanstalt besteht. Wird 

die Schule nicht von einer Gebietskörperschaft geführt, hat 

der Kommission auch ein Vertreter der gesetzlichen Interessen

vertretung der Dienstgeber anzugehören. Die Kommission ist vorn 

Landeshauptmann für die Dauer von jeweils vier Jahren zu be

stellen. Außerdem ist für jedes der Kommissionsmitglieder ein 

Stellvertreter zu bestellen. Die Zugehörigkeit zur Aufnahme

kommission endet vorzeitig, wenn ein flitglied die Funktion, 

auf grund der seine Bestellung vorgenommen worden ist, ver

liert. 

(2) Die Kommission ist beschlußfähig, wenn alle Kommis

sionsmitglieder ordnungsgemäß geladen und außer dem Vorsitzen

den oder dessen Stellvertreter mindestens die Hälfte der übri

gen Mitglieder oder deren Stellvertreter anwesend sind. Die 

Kommission entscheidet mit einfacher Stimmenmehrheit. Bei 

Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden." 

4. § 9 Abs. lit. c lautet: 

"c) die zur Erfüllung der Berufspflichten nötige körper

liche, geistige und gesundheitliche Eignung," 
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5. § 9 Abs. 3 lautet: 

"(3) Die Nachweise der in Abs. lit. c und d angeflihr-

ten Aufnahmeerfordernisse sind durch ein amtsärztliches Zeug

nis und durch eine Strafregisterbescheinigung zu erbringen, 

die zum Zeitpunkt der Einbringung des Aufnahmenansuchens nicht 

~lter als drei Monate sein dlirfen." 

6. § 12 lautet: 

n§ 12. (1) Die Krankenpflegeschliler( innen) sind ver

pflichtet, an der theoretischen und praktischen Ausbildung 

während der vorgeschriebenen Schulzeit regelmäßig teilzunehmen 

und durch ihre Mitarbeit zur Erreichung des Ausbildungszieles 

beizutragen. 

(2) Krankenpflegeschliler(innen), die sich während der 

Ausbildung zum Krankenpflegeberuf zufolge mangelnder körper

licher, geistiger oder gesundheitlicher Eignung oder wegen 

voraussichtlichen Nichterreichens des Ausbildungszieles als 

untauglich erweisen oder wegen solcher strafrechtlicher Ver

fehlungen rechtskräftig verurteilt worden sind, die eine ver

l~ßliche Berufsauslibung nicht erwarten lassen, sind vom 

weiteren Besuch der Schule auszuschließen. Mit einem Ausschluß 

ist außerdem bei groben Pflichtverletzungen im Rahmen der 

theoretischen oder praktischen Ausbildung oder groben Ver

stößen gegen die Schul-(lnternats-)ordnung bzw. Anstaltsord

nung vorzugehen. Der Ausschluß hat durch Bescheid der gemäß 

§ 8 gebildeten Kommission zu erfolgen; § 8 Abs. 2 ist anzu

wenden. Gegen den Bescheid steht die Berufung an den Landes-

hauptmann offen. 

(3) Die gesundheitliche Eignung der Krankenpflegeschliler

(innen) ist während der Ausbildungszeit durch jährlich durch

zuflihrende Kontrolluntersuchungen zu UberprUfen." 
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7. § 12a Abs. 3 entfällt. 

8. § 13 erster Satz lautet: 

"§ 13. Die näheren Bestimmungen liber Anzahl sowie fach

liche Eignung der zur theoretischen und praktischen Ausbildung 

erforderlichen Lehr- und Fachkräfte, über die Lehrpläne ein

schließlich der Lehrstoffaufteilung bzw. Curricula und den Be

trieb von Krankenpflegeschulen sind nach Maßgabe einer geord

neten und zweckmäßigen Ausbildung für den Krankenpflegeberuf 

vorn Bundeskanzler im Einvernehmen mit dem Bundesminister flir 

Unterricht, Kunst und Sport durch Verordnung zu erlassen." 

9. § 14 lautet: 

"§ 14. (1) Zur Beurteilung des Ausbildungserfolges im Rah

men der theoretischen Ausbildung in der allgemeinen Kranken

pflege und in der Kinderkranken- und Säuglingspflege sind Prü

fungen abzuhalten. 

(2) In jedem Ausbildungsjahr sind jeweils Einzelprü

fungen von den Lehrkräften des betreffenden Unterrichtsfaches 

abzuhalten. Am Ende des vierten Ausbildungsjahres ist nach Ab

schlUß der Gesamtausbildung eine kommissionelle Prüfung 

(Diplomprüfung) abzunehmen. Darliberhinaus haben sich die Lehr

kräfte während der gesamten Ausbildungszeit vom Ausbildungser

folg der Krankenpflegeschüler (innen) durch Orientierungsprü

fungen zu überzeugen. 

(3) Die Leistungen der Krankenpflegeschüler(innen) im Rah

men der vorgeschriebenen Praktika sind von den mit der Leitung 

der Praktika betrauten Lehrkräfte unter Heranziehung der auf 

den jeweiligen Ausbildungseinrichtungen tätigen diplomierten 

Krankenpflegepersonen zu beurteilen. Am Ende der Ausbildung 

179/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 11 von 222

www.parlament.gv.at



-8-

hat der Direktor (die Direktorin) aufgrund der Beurteilungen 

der einzelnen Praktika eine Gesamtbeurteiung der praktischen 

Ausbildung vorzunehmen. Eine positive Gesamtbeurteilung der 

praktischen Ausbildung ist Voraussetzung für die Ablegung der 

letzten Teilprüfung der Diplomprüfung. 

(4) Der Landeshauptmann hat zu Mitgliedern der Prüfungs

kommission die der Aufnahmekommission (§8) angehörenden Per

sonen sowie weitere Lehrkräfte der Krankenpflegeschule zu be

stellen. Den Vorsitz in der Prüfungskommission führt der 

leitende Sanitätsbeamte der Landes oder dessen Stellvertre

ter. Die Vertreter des Rechtsträgers der Krankenpflegeschule, 

der gesetzlichen Interessenvertretung der Dienstnehmer sowie 

des Betriebsrates bzw. der Personalvertretung der Krankenan

stalt haben beratende Stimme. Das gleiche gilt, wenn die 

Schule nicht von einer Gebietskörperschaft geführt wird, für 

den in diesem Falle der Kommission angehörenden Vertreter der 

gesetzlichen Interessenvertretung der Dienstgeber. § 8 Abs. 2 

gilt sinngemäß. 

(5) Die Zugehörigkeit zur Prüfungskommission endet, wenn 

ein Mitglied die Funktion, auf Grund der seine Bestellung vor

genommen worden ist, verliert." 

10. Nach § 14 wird folgender § 14a eingefügt: 

"§ 14a.(1) Eine mit nichtgenügendem Erfolg abgelegte Ein

zelprüfung darf bei der Lehrkraft des betreffenden Unter

richtsfaches einmal wiederholt werden. 

(2) Bei nichtgenügendem Erfolg trotz Wiederholung bei 

mehr als zwei Einzelprüfungen des zweiten oder dritten Ausbil

dungsjahres ist das Ausbildungsjahr zu wiederholen. 
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(3) Bei nichtgenügendem Erfolg trotz Wiederholung bei 

einer oder zwei Einzelprüfungen des zweiten oder dritten Aus

bildungsjahres darf das zweite bzw. dritte Ausbildungsjahr 

begonnen und innerhalb von zwei Monaten eine kommissionelle 

Wiederholungsprüfung in diesen prüfungsfächern abgelegt wer

den. Wird diese kommissionelle Wiederholungsprüfung auch nur 

in einem Prüfungsfach nicht bestanden, so ist das Ausbildungs

jahr zu wiederholen. 

(4) Bei nichtgenügendem Erfolg trotz Wiederholung bei 

Einzelprüfungen des vierten Ausbildungsjahres sind diese 

Fächer als zusätzliche mündliche Fächer bei der Diplomprüfung 

zu prüfen. 

(5) Bei nichtgenügendem Erfolg in mehr als zwei Prüfunqs

fächern der Diplomprüfung sind das vierte Ausbildungsjahr 

sowie die Diplomprüfung zu wiederholen. 

(6) Bei nichtgenügendem Erfolg in einem oder zwei Prü

fungsfächern der Diplomprüfung kann eine kommissionelle Wie

derholungsprüfung in diesen Fächern abgelegt werden; zu einer 

solchen Wiederholungsprüfung darf der Prüfling zweimal antre

ten. Wird die Wiederholungsprüfung auch beim zweiten Antreten 

auch nur in einem Fach nicht bestanden, so sind das vierte 

Ausbildungsjahr sowie die Diplomprüfung zu wiederholen. 

(7) Ein Ausbildungsjahr darf unbeschadet der Bestimmungen 

des § 12 Abs. 1 hBchstens einmal wiederholt werden." 

11. § 15 Abs. 3 lautet: 

"(3) AUßerhalb Österreichs erworbene Zeugnisse über eine 

mit Erfolg abgeschlossene Ausbildung im Krankenpflegefach

dienst sind vom Bundeskanzler nach AnhBrung der gesetzlichen 
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Interessenvertretung der Dienstnehmer als österreichischen 

Diplomen gleichwertig anzuerkennen, wenn nach Einholung eines 

Sachverständigengutachtens einer Krankenpflegeschule nachge

wiesen wird, daß die im Ausland absolvierte Ausbildung die für 

die Ausübung des Krankenpflegeberufes in Österreich notwendi

gen Kenntnisse und Fähigkeiten vermittelt hat. Die Anerkennung 

kann an die Bedingung geknüpft werden, daß die im Ausland zu

rückgelegte Ausbildung durch eine theoretische und/oder prak

tische Ausbildung an einer Krankenpflegeschule ergänzt wird 

und kommissionelle Ergänzungsprüfungen mit Erfolg abgelegt 

werden bzw. Nachweise über erfolgreich absolvierte Praktika 

erbracht werden. Über die Zulassung zur ergänzenden Ausbildung 

entscheidet die gemäß § 8 gebildete Kommission; § 14 Abs. 3 

und 4 gilt sinngemäß." 

12. § 15a entfällt. 

13. § 17 lautet: 

,,§ 17. (1) Die Ausbildung in der psychiatrischen Kran

kenpflege darf nur an Krankenanstalten erfolgen, die folgende 

Voraussetzungen erfüllen: 

1. Die Krankenanstalt muß über die für die praktische 

Ausbildung erforderlichen Ausbildungseinrichtungen 

(Fachabteilungen, Diagnostik- und Therapieeinrich

tungen) verfügen; 

2. die an der Krankenanstalt erbrachten Leistungen müssen 

nach Art und Umfang gewährleisten, daß sich die 

Schüler( innen) die erforderlichen praktischen 

Kenntnisse und Erfahrungen aneignen können; 
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3. an der Krankenanstalt muß eine ausreichende Anzahl an 

diplomierten Krankenpflegepersonen und sonstigen 

diplo~ierten Fachkräften tätig sein, die bei der 

praktischen Ausbildung unter der Aufsicht und Ver

antwortung der Lehrkräfte mit heranzuziehen sind; 

4. Die Krankenanstalt muß über die erforderlichen Schul

räumlichkeiten und Lehrmittel verfügen. 

(2) Hinsichtlich der Anerkennung von Krankenanstalten als 

Ausbildungsstätten für die psychiatrische Krankenpflege gemäß 

Abs. 1 gilt § 7 Abs. 3 bis 8 sinngemäß." 

14. Dem § 18 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 

"Hins1chtlich der Aufnahme in eine Ausbildungsstätte 

für die psychiatrische Krankenpflege gilt § 8 sinngemäß." 

15. § 20 lautet: 

"§ 20. Die näheren Bestimmungen über Anzahl sowie fach

liche Eignung der zur theoretischen und praktischen Ausbildung 

erforderlichen Lehr- und Fachkräfte, über den Lehrplan ein

schließlich der Lehrstoffverteilung bzw. Curricula und den 

Betrieb von Ausbildungsstätten für die psychiatrische Kranken

pflege sind nach Maßgabe einer geordneten und zweckmäßigen 

Ausbildung für den Beruf eines psychiatrischen Krankenpflegers 

(einer psychiatrischen Krankenschwester) vom Bundeskanzler im 

Einvernehmen mit dem Bundesminister für Unterricht, Kunst und 

Sport durch Verordnung zu erlassen." 

16. 1m § 21 wird die Wortfolge "§§ 14 und 15" durch die 

Wortfolge "§§ 14, 14a und 15" ersetzt. 
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17. § 25 lautet: 

"§ 25 . Die gehobenen medizinisch-technischen Dienste um-

fassen: 

1. Den physiotherapeutischen Dienst; 

2. den medizinisch-technischen Laboratoriumsdienst; 

3. den radiologisch-technischen Dienst; 

4. den Diät- und ernährungsmedizinischen Beratungs-

dienst; 

5. den ergotherapeutischen Dienst; 

6. den logopädisch-phoniatrisch-audiologischen Dienst; 

7. den orthoptischen Dienst." 

18. § 26 lautet: 

,,§ 26. (1) Der physiotherapeutische Dienst umfaßt die An

wendung aller physiotherapeutischen Maßnahmen nach ärztlicher 

Anordnung in den Bereichen der Gesundheitserziehung, Prophy

laxe, Therapie und Rehabilitation. Hiezu gehören insbesondere 

alle mechanotherapeutischen Maßnahmen (alle Arten von Bewe

gungstherapie, manuelle Therapie der Gelenke, Atemtherapie, 

alle Arten von Heilmassagen, Reflexzonentherapien, Lymph

drainagen, Ultraschalltherapien), alle elektro-, thermo-, 

photo-, hydro- und balneotherapeutischen Maßnahmen sowie 

manuelle und elektrodiagnostische Untersuchungsverfahren. 

(2) Der medizinisch-technische Laboratoriumsdienst umfaßt 

die Ausführung aller Laboratoriumsmethoden nach ärztlicher An

ordnung, die im Rahmen des medizinischen Untersuchungs-, Be

handlungs- und Forschungsbetriebes erforderlich sind. 
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(3) Der radiologisch-technische Dienst urnfaßt die Ausfüh

rung aller radiologisch-technischen Methoden bei der Anwendung 

von ionisierenden Strahlen und anderer bildgebender Verfahren 

zur Untersuchung und Behandlung von Menschen sowie zur For

schung auf dem Gebiet des Gesundheitswesens nach ärztlicher 

Anordnung. 

(4) Der Diät- und ernährungsmedizinische Beratungsdienst 

umfaßt die Auswahl, Zusammenstellung und Berechnung sowie die 

Anleitung und Uberwachung der Zubereitung besonderer Kost

formen zur Ernährung kranker oder krankheitsverdächtiger Per

sonen nach ärztlicher Anordnung einschließlich der Beratung 

der Kranken oder ihrer Angehörigen über die praktische Durch

führung ärztlicher Diätverordnungen außerhalb einer Krankenan

stalt. Ohne ärztliche Anordnung kann die Auswahl, Zusammen

stellung und Berechnung der Kost für gesunde Personen und Per

sonengruppen oder Personen und Personengruppen unter beson

deren Belastungen (z.B. Schwangerschaft, Leistungssport) ein

schließlich der Beratung dieser Personenkreise über Ernährung, 

die entsprechend dem aktuellen Stand der ernährungsmedizini

schen Wissenschaft der Erhaltung der Gesundheit dienlich ist, 

vorgenommen werden. 

(5) Der ergotherapeutische Dienst umfaßt die Behandlung 

von Kranken und Behinderten durch handwerkliche und künstleri

sche Tätigkeiten sowie Herstellung, Einsatz und Unterweisung 

im Gebrauch von Hilfsmitteln einschließlich Schienen nach 

ärztlicher Anordnung zu Zwecken der Prophylaxe, Therapie und 

Rehabilitat~on. 

(6) Der logopädisch-phoniatrisch-audiologische Dienst 

umfaßt die logopädische Untersuchung, Beurteilung und Behand

lung von Sprach-, Sprech-, Stimrn- und Hörst~rungen nach ärzt

licher Anordnung. 
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(7) Der orthoptische Dienst umfaßt die diagnostischen, 

therapeutischen und prophylaktischen Maßnahmen bei SehstBrun

gen wie Schielen, Schwachsichtigkeit und Bewegungsstörungen 

der Augen nach ~rztlicher Anordnung." 

19. §§ 27 bis 29 samt Überschrift lauten: 

"A.Akademien für die gehobenen medizinisch-technischen 

Dienste 

§ 27. (1) Die Ausbildung in den gehobenen medizinisch

technischen Diensten darf nur an den hiefür eingerichteten 

Akademien, im folgenden "medizinisch-technischen Akademien" 

genannt, erfolgen. 

(2) Medizinisch-technische Akademien dürfen nur an Kran

kenanstalten errichtet werden, die folgende Voraussetzungen 

erfüllen: 

1. Die Krankenanstalt muß über die für die praktische 

Ausbildung erforderlichen Ausbildungseinrichtungen (Fachabtei-

1 ung en, Di ag no stik -, Therap i e- und Re hab il i ta tion se i nr ic ht un-

gen) ver füg en; 

2. die an der Krankenanstalt erbrachten Leistungen müssen 

nach Art und Umfang gew~hrleisten, daß sich die Studenten 

(Studentinnen) die erforderlichen praktischen Kenntnisse und 

Erfahrungen aneignen kBnnen; 

3. an der Krankenanstalt muß eine ausreichende Anzahl an 

Angehörigen der gehobenen medizinisch-technischen Dienste 

t~tig sein, die bei der praktischen Ausbildung unter der Auf

sicht und Verantwortung der mit der Leitung der praktischen 

Ausbildung betrauten Lehrkr~fte mit heranzuziehen sind; 
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4. Die Krankenanstalt muß über die erforderlichen Lehr

mittel und Räumlichkeiten verfügen. 

§ 28. Jede Akademie hat unter der kollegialen Führung 

eines (einer) diplomierten Angehörigen des betreffenden ge

hobenen medizinisch-technischen Dienstes als Direktor(in) und 

eines Facharztes der entsprechenden Fachrichtung als wissen

schaftlichen Leiter zu stehen, die über die erforderliche 

fachlich-pädagogische Eignung und Berufserfahrung verfügen; 

diese Voraussetzungen gelten auch für die als Stellvertreter 

zu bestellenden Personen. § 7 Abs. 4 bis 8 gilt sinngemäß." 

§ 29. Hinsichtlich der Aufnahme in medizinisch-technische 

Akademien und die Voraussetzungen hiefür gelten die §§ 8 und 9 

mit folgenden Abweichungen sinngemäß: 

1 • Ne ben den im § 9 Ab s • 

fordernissen sind nachzuweisen: 

lit. abis dangeführten Er-

a) die Reifeprüfung einer allgemeinbildenden oder 

berufsbildenden höheren Schule oder die vor dem 

Wirksamwerden der diesbezüglichen Bestimmungen des 

SChulorganisationsgesetzes an einer Mittelschule 

oder einer anderen mittleren Lehranstalt abgelegte 

Re i fe pr ü fun g , 

b) für die Aufnahme zur Ausbildung in den in § 25 Z 2 

bis 4 angeführten Berufe auch Kenntnisse in 

Maschinschreiben. 
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2. Ohne Reifezeugnis kBnnen aufgenommen werden: 

a) diplomierte Krankenpflegepersonen (§ 23), 

b) diplomierte medizinisch-technische Fachkräfte 

(§ 43 Z 8) in Akademien für den physiotherapeu

tischen Dienst, für den medizinisch-technischen 

Laboratoriumsdienst oder für den radiologisch

technischen Dienst. 

3. Für die Aufnahme in eine Akademie für den physio

therapeutischen Dienst oder für den logopädisch-phoniatrisch

audiologischen Dienst haben die Bewerber(innen) die für die 

Berufsausübung erforderliche kBrperliche Eignung durch einen 

an der Akademie abzulegenden Eignungstest nachzuweisen. Für 

die Aufnahme in eine Akademie für den Diät- und ernährungs

medizinischen Beratungsdienst haben die Bewerber(innen) fun

dierte Kenntnisse und Fertigkeiten im Kochen durch einen an 

der Akademie abzulegenden Eignungstest nachzuweisen. Das je

weilige Testergebnis ist der Aufnahmekommission vorzulegen." 

20. § 30 samt Überschrift lautet: 

"Physiotherapeutischer Dienst 

§ 30. Die Ausbildung für den physiotherapeutischen 

Dienst dauert drei Jahre. Sie umfaßt eine theoretische und 

praktische Ausbildung insbesondere auf nachstehend angeführten 

Gebieten: 
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1. Theoretische und praktische EinfUhrung in die 

Krankenpflege; 

2. Erste Hilfe und Verbandslehre; 

3. Anatomie; 

4. Physiologie; 

5. Pathologie; 

6. Hygiene; 

7. Chirurgie, Unfallchirurgie, Orthopädie, Innere 

Medizin, Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Kinderheilkunde, 

Neu r 01 0 g i e , Ps Y chi a tri e ,ln te n s i vm e d i z in, S po r tm e d i z in, 

Geriatrie, jeweils unter Einschluß ihrer pathologischen 

Grundlagen; 

8. Physikalische Medizin, insbesondere Grundlagen, 

Wirkungsweisen und Indikationen physiotherapeutischer Thera-

pieformen; 

9. Bewegungslehre einschließlich Biomechanik sowie 

Trainingslehre und deren Anwendung im Aufbautraining; 

10. Mechanotherapie: Bewegungstherapie (Heilgymnastik, 

Kinesitherapie) mit allen bewegungstherapeutischen Konzepten 

und Techniken, manuelle Therapie der Gelenke, Atemtherapie, 

alle Arten von Heilmassagen, Reflexzonentherapien, Lymph

drainagen und Ultraschallbehandlung unter besonderer Berück

sichtigung der physiotherapeutischen Befunderhebung im Hin

blick auf den mechanotherapeutischen Arbeitsbereich, der 
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Erstellung der Therapieziele, der Auswahl der Therapiemaß

nahmen und deren Durchführung sowie der Kontrolle in den Be

reichen der Prophylaxe, Therapie und Rehabilitation; 

11. Praktische Anwendung der Elektro-Thermo-Foto-Hydro

und Balneotherapie und der physikalischen Diagnostik; 

12. Anwendung aller physiotherapeutischen Maßnahmen in 

den Bereichen der Prophylaxe, Therapie und Rehabilitation an 

Patienten auf den Gebieten Chirurgie, Neurochirurgie,Plasti

sche Chirurgie, Unfallchirurgie, Orthopädie und orthopädische 

Chirurgie, Innere Medizin, Frauenheilkunde und Geburtshilfe, 

Kin der he i 1 k und e,N e u r 01 0 g i e , Ps Y chi a tri e , In te n s i vm e d i z in, 

Arbeitsmedizin, Sportmedizin und Geriatrie; 

13. Körperschulung mit gruppenorientierter Bewegungsar

beit (Saalturnen, Leichtathletik, Spiele, Schwimmen, Schilauf 

etc.)i 

14. Grundlagen der Rehabilitation; 

15. Einführung in die Ergotherapie; 

16. Berufskunde und Berufsethik; 

17. Sozialpsychologische Grundlagen; 

18. Grundzüge des Sanitäts-, Arbeits- und Sozial

versicherungsrechtes; 

19. Grundzüge der Betriebsführung im Krankenhaus; 
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20. Einführung in die elektronische Datenverarbeitung 

und Dokumentation; 

21. Medizinisches Englisch." 

21. § 31 samt Uberschrift lautet: 

"Medizinisch-technischer Laboratoriumsdienst 

§ 31. Die Ausbildung für den medizinisch-technischen 

Laboratoriumsdienst dauert drei Jahre. Sie umfaßt eine theore

tische und praktische Ausbildung insbesondere auf nachstehend 

angeführten Gebieten: 

1. Theoretische und praktische Einführung in die 

Krankenpflege; 

2. Erste Hilfe und Verbandslehre; 

3. Anatomie; 

4. Physiologie; 

5. Allgemeine Pathologie; 

6. Hygiene und Umweltschutz; 

7. Untersuchungsmethodik im medizinischen Laboratorium 

8. eh emie 

9. Histologie und Grundzüge der Histopathologie; 

10. Zytologie; 
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11. Mikrobiologie; 

12. Serologie; 

13. Hämotologie; 

14. Blutgruppenuntersuchungstechnik (Immunhämatologie); 

15. Immunologie; 

16. Photo- und Mikrophotographie; 

17. Medizinische Technologie; 

18. Physikalischer Strahlenschutz und Grundzüge der 

Arbeitsmethoden mit radioaktiven Isotopen im medizinischen 

Laboratorium; 

19. Berufskunde und Berufsethik; 

20. Sozialpsychologische Grundlagen; 

21. Grundzüge des Sanitäts-, Arbeits- und Sozialversiche

rungsrechtes; 

22. Grundzüge der Betriebsführung im Krankenhaus; 

23. Einführung in die elektronische Datenverarbeitung und 

Dokumentation; 

24. Medizinisches Englisch." 
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22. § 32 samt Überschrift lautet: 

"Radiologisch-technischer Dienst 

§ 32. Die Ausbildung für den radiologisch-technischen 

Dienst dauert drei Jahre. Sie umfaßt eine theoretische und 

praktische Ausbildung insbesondere auf nachstehend angeführten 

Geh ie ten: 

1. Theoretische und praktische Einführung in die 

Kr an k e n p f 1 e ge ; 

2. Erste Hilfe und Verbandslehre; 

3 • An a tom i e ; 

4. Physiologie; 

5. Pathologie; 

6. Hygiene; 

7. Röntgenbildanalyse, Bildanalyse anderer bildgeben

der Verfahren; 

8. Allgemeine Physik und physikalische Grundlagen der 

Radiologie; 
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9. Kontrastmittelkunde, Vorbereitung radiologisch

technischer Verfahren und Instrumentenkunde; 

10. Chemische Grundlagen der Radiologie; 

11. Radiopharmazeutik und Radiopharmakologie unter Be

rücksichtigung der Nuklearmedizin; 

12. Radiochemie; 

13. Laborkunde; 

14. Biologie und Strahlenbiologie; 

1 5. S t rah 1 e n p h Y si k und rad i 01 0 gis c he Do si met r i e mit 

Nuklearmedizin und Therapie; 

16. Medizinische und physikalische Grundlagen der 

Strahlentherapie; 

17. Nuklearmedizin; 

18. Apparate- und Gerätekunde in der Röntgendiagnostik, 

Nuklearmedizin, Strahlentherapie und digitale bilddiagnosti-

sche Verfahren; 

19. projektionslehre und Aufnahmetechnik in der Rönt

gendiagnostik; 
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20. Sonderverfahren der Radiologie: 

21. Bilddokumentation: 

22. Physikalischer Strahlenschutz: 

23. Grundlagen der intraoperativen Röntgenaufnahme

technik: 

24. Berufskunde und Berufsethik: 

25. Sozialpsychologische Grundlagen: 

26. Grundzüge des SanitOäts-, Arbeits- und Sozialver

sicherungsrechtes: 

27. Grundzüge der Betriebsführung im Krankenhaus: 

28. Einführung in die elektronische Datenverarbeitung 

und Dokumentation: 

29. !v1edizinisches Englisch." 
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23. § 33 samt Überschrift lautet: 

"Di~t- und ern~hrungsmedizinischer Beratungsdienst 

§ 33. Die Ausbildung für den Di~t- und ern~hrungsmedi

zinischen Beratungsdienst dauert drei Jahre. Sie urnfaßt eine 

theoretische und praktische Ausbildung insbesondere auf nach

stehend angeführten Gebieten: 

1. Theoretische und praktische Einführung in die 

Krankenpflege; 

2. Erste Hilfe und Verbandslehre; 

3. Ana tomie; 

4. Physiologie; 

5. Pathologie; 

6. Hygiene; 

7. Chemie; 

8. Allgemeine Ern~hrungslehre und Ern~hrungslehre für 

bestimmte Personengruppen; 

9. Ern~hrung des gesunden Säuglings und Kleinkindes; 

10. Ern~hrungsphysiologie; 
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11. Lebensmittelkunde; 

12. Lebensmitteltechnologie und Produktentwicklung; 

13. Diätetik mit Energie- und Nährstoffberechnung; 

14. Diättherapie im Säuglings- und Kleinkindesalter; 

15. Herstellung von Kost für Gesunde und Kranke; 

1 6. Ph ysi k; 

17. Grundlagen der Labortechnik mit praktischen 

Laboruntersuchungen; 

18. Betriebswirtschaftslehre, Buchhaltung und 

Kalkulation; 

19. Spezielle Betriebs- und Wirtschaftsführung in der 

Küche mit EDV für Nährstoffberechnungen und -kalkulationen, 

sowie für Menügestaltung; 

20. Pharmakologie und Drogenkunde; 

21. Erarbeitung von Beratungsmaterial und Vortrags

gestaltung zu Themen der Ernährungslehre und Diätetik; 

22. Berufskunde und Berufsethik; 

23. Sozialpsychologische Grundlagen; 

24. Grundzüge der Betriebsführung im Krankenhaus; 

25. Einführung in die elektronische Datenverarbeitung 

und Dokumentation; 

26. Medizinisches Englisch." 

179/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 29 von 222

www.parlament.gv.at



-26-

24. § 34 samt Überschrift lautet: 

OIErgotherapeutischer Dienst 

Oll 34. Die Ausbildung fUr den ergotherapeutischen 

Dienst dauert drei Jahre. Sie umfaßt eine theoretische und 

praktische Ausbildung insbesondere auf nachstehend angefUhrten 

Gebieten: 

1. Theoretische und praktische EinfUhrung in die 

Krankenpflege; 

2. Erste Hilfe und Verbandslehre; 

3. An a tomie ; 

4. Physiologie; 

5. pathologie; 

6. Hyg iene; 

7. psychiatrie; 

8. Mechanotherapie und Bewegungslehre; 

9. praktische Übungen in Handfertigkeiten und 

handwerklichen Tätigkeiten; 

10. Theorie und Praxis der Ergotherapie mit VorfUh

rungen an Patienten auf den Gebieten Innere Medizin, Kinder

heilkunde, Chirurgie, Orthopädie, Unfallchirurgie, Neurologie, 

psychiatrie und Geriatrie, mit BerUcksichtigung der physikali-

schen Medizin; 
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11. Arbeitsphysiologie; 

12. Grundsätze der Rehabilitation und der Zusammenar

beit im Rehabilitationsteam; 

13. Berufskunde und Berufsethik; 

14. Sozialpsychologische Grundlagen; 

15. Grundzüge des Sanitäts-, Arbeits- und Sozialver

sicherungsrechtes; 

16. Grundzüge der Betriebsführung im Krankenhaus; 

17. Einführung in die elektronische Datenverarbeitung 

und Dokumentation; 

18. Medizinisches Englisch." 

25. § 35 samt Überschrift lautet: 

"Logopädisch-phoniatrisch-audiologischer Dienst" 

§ 35. Die Ausbildung für den logopädisch-phoniatrisch

audiologischen Dienst dauert drei Jahre. Sie umfaßt eine 

theoretische und praktische Ausbildung insbesondere auf nach

stehend angeführten Gebieten: 
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1. Theoretische und praktische Einführung in die 

Krankenpflege; 

2. Erste Hilfe und Verbandslehre; 

3. Ana tomie; 

4. Physiologie; 

5. Pathologie; 

6. Hyg iene; 

7. Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde; 

8. Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde; 

9. Stimm-, Sprech- und Sprachheilkunde (Phoniatrie); 

10. Audiologie, einschließlich Audiometrie und 

Hörgerätekunde; 

11. Pädaudiologiei 

12. Atem- und Stimmpädagogik (Stimm- und Sprech

erziehung; 

13. Logopädische Methodik; 

1 4 • Fu n k t ion e 11 e An at 0 m i e des Geh i r n s i 

15. Neurologie und psychiatrie; 

16. Ki nderhe il kunde; 

17. NeUropsychiatrie im Kindesalter; 
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18. Linguistik; 

19. Grundzüge der Bewegungslehre; 

20. Berufskunde und Berufsethik; 

21. Sozialpsychologische Grundlagen; 

22. Grundzüge des Sanit"äts-, Arbeits- und Sozial

versicherungsrechtes; 

23. Grundzüge der Betriebsführung im Krankenhaus; 

24. Einführung in die elektronische Datenverarbeitung 

und Dokumentation; 

25. I1edizinisches Englisch." 

26. § 35a samt Überschrift lautet: 

"Orthoptischer Dienst 

,,§ 35a. Die Ausbildung für den orthoptischen Dienst 

da uert 2 Ja hre und sechs Mona te. Sie umf aßt eine theore ti sc he 

und praktische Ausbildung insbesondere auf nachstehend ange

führten Gebieten: 

1. Theoretische und praktische Einführung in die 

Krankenpflege; 

2. Erste Hilfe und Verbandslehre; 

3. Anatomie; 

4 • Ph Y si 01 0 gi e ; 
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5. Pathologie; 

6. Neurologie und Neuroophtalmologie; 

7. Physik, insbesondere Optik und Brillenlehre; 

8. Gerätekunde und -pflege; 

9. Hygiene; 

10. Kinderheilkunde; 

11. Grundzüge der Arzneimittellehre; 

12. Grundzüge der An·ästhesie; 

13. Ophthal~ologische Untersuchungsmethoden 

(außer orthoptischen und pleoptischen) ein-

schließlich Perimetrie; 

14. Das Schielen, seine Formen und deren Behandlung; 

15. Theoretische Grundlagen der orthoptischen und 

pleoptischen Untersuchung und Behandlung; 

16. Foto- und Kinotechnik; 

17. Berufskunde und Berufsethik; 

18. Sozialpsychologische Grundlagen; 

19. Grundzüge des Sanit·äts-, Arbeits- und Sozial

versicherungsrechtes; 
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20. Grundzüge der Betriebsführung im Krankenhaus; 

21. Einführung in die elektronische Datenverarbeitung 

und Dokumentation; 

22. Medizinisches Englisch." 

27. § 36 erster Satz lautet: 

"§ 36. Die n~heren Bestimmungen Uber Anzahl und fach

liche Eignung der zur theoretischen und praktischen Ausbildung 

erforderlichen Lehr- und Fachkr~fte, über den Lehrplan ein

schließlich der Lehrstoffaufteilung bzw. Curricula und den 

Betrieb von medizinisch-technischen Akademien sind nach Maß

gabe einer geordneten und zweckm~ßigen Ausbildung für die ge

hobenen medizinischtechnischen Dienste von Bundeskanzler im 

Einvernehmen mit dem Bundesminister für Unterricht, Kunst und 

Sport durch Verordnung zu erlassen." 
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28. § 38 Abs. 2 lautet: 

"(2) Schulen fUr den medizinisch-technischen Fach

dienst dUrfen nur an Krankenanstalten errichtet werden, die 

folgende Voraussetzungen erfUllen: 

1. Die Krankenanstalt muß über die fUr die praktische 

Ausbildung erforderlichen Ausbildungseinrichtungen (Fachabtei

lungen, Diagnostik- und Therapieeinrichtungen) verfUgen; 

2. die an der Krankenanstalt erbrachten Leistungen 

mUssen nach Art und Umfang gewährleisten, daß sich die 

Schüler( innen) die erforderlichen praktischen Kenntnisse und 

Erfahrungen aneignen können; 

3. an der Krankenanstalt muß eine ausreichende Anzahl 

an Angehörigen der betreffenden gehobenen medizinisch-techni

schen Dienste sowie des medizinisch-technischen Fachdienstes 

tätig sein, die bei der praktischen Ausbildung unter der Auf

sicht und Verantwortung der Lehrkräfte mit heranzuziehen 

sind. 

4. Die Krankenanstalt muß über die erforderlichen 

Schulräumlichkeiten sowie Lehrmittel verfügen." 

29. § 39 lautet: 

"§ 39. Hinsichtlich der Bewilligung der Schulen fUr 

den medizinisch-technischen Fachdienst gilt § 7 Abs. 3 bis 8 

sinngem-äß ." 

179/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)36 von 222

www.parlament.gv.at



-33-

30. § 42 lautet: 

n§ 42. (1) Hinsichtlich der Beurteilung des Ausbil

dungserfolges an medizinisch-technischen Akademien und an 

Schulen für den medizinisch-technischen Fachdienst durch Prü

fungen, deren Bezeichnungen und der darüber auszustellenden 

Zeugnisse sowie hinsichtlich der ~nerkennung der außerhalb 

Österreichs erworbenen Zeugnisse über eine mit Erfolg abge

schlossene Ausbildung in einem gehobenen medizinisch-techni

schen Dienst oder im medizinisch-technischen Fachdienst sind, 

sofern Abs. 2 nichts anderes bestimmt, die §§ 14, 14a und 15 

sinngemäß anzuwenden. Hinsichtlich der Pflichten sowie des 

Ausschlusses von Studenten (Studentinnen) der medizinisch

technischen Akademien oder von Schülern (Schülerinnen) der 

Schulen für den medizinisch-technischen Fachdienst gilt § 12 

sinngem"äß. 

(2) Im Rahmen der Ausbildung f.ür den medizinisch-tech

nischen Fachdienst gelten folgende Abweichungen: 

1. Die Diplomprüfung ist in drei Teilprüfungen jeweils am Ende 

der einzelnen Ausbildungsabschnitte durchzuführen. 

2. Die erfolgreiche Ablegung der Einzelprüfungen der einzelnen 

Ausbildungsabschnitte ist Voraussetzung für das Antreten zu 

der betreffenden Teilprüfung der Diplomprüfung. 
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3. Bei nichtgenUgendem Erfolg trotz Wiederholung bei mehr als 

zwei EinzelprUfungen eines Ausbildungsabschnittes ist der 

Ausbildungsabschnitt zu wiederholen. 

4. Bei nichtgenUgendem Erfolg trotz Wiederholung bei einer 

oder zwei EinzelprUfungen eines Ausbildungsabschnittes, 

kann eine kommissionelle WiederholungsprUfung in diesen 

Prüfungsfächern abgelegt werden. Wird diese kommissionelle 

WiederholungsprUfung auch nur in einem prüfungsfach nicht 

bestanden, so ist der Ausbildungsabschnitt zu wiederholen. 

5. Bei nichtgenUgendem Erfolg in mehr als zwei prUfungsfächern 

einer TeilprUfung der Diplomprüfung sind der Ausbildungsab

schnitt sowie die betreffende TeilprUfung der DiplomprUfung 

zu wiederholen. 

6. Bei nichtgenUgendem Erfolg in einem oder zwei PrUfungs

fächern einer TeilprUfung der DiplomprUfung darf eine Wie

derholungsprUfung in diesen Fächern innerhalb von drei 

Monaten abgelegt werden, wobei der folgende Ausbildungsab

schnitt inzwischen begonnen werden darf. Wird die Wiederho

lungsprUfung auch nur in einem Fach nicht bestanden, so 

sind der Ausbildungsabschnitt sowie die betreffende Teil

prUfung der DiplomprUfung zu wiederholen. 

7. Ein Ausbildungsabschnitt darf unbeschadet der Bestimmungen 

des § 12 Abs. 1 höchstens einmal wiederholt werden." 
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31. § 43 lautet: 

,,§ 43. (1) Im Sinne der Bestimmungen des § 42 Abs. 

in Zusammenhalt mit § 15 Abs. 2 sind als Berufsbezeichnungen 

zu führen: 

1. "Diplomierte Physiotherapeutin" -

"Dipl omier ter Phys iotherapeu t" (§ 26 Abs. 1); 

2. "Diplomierte medizinisch-technische Assistentin" -

"Diplomierter medizinisch-technischer Assistent" 

(§ 26 Abs. 2); 

3. "Diplomierte radiologisch-technische Assistentin" -

"Diplomierter radiologisch-technischer Assistent" 

(§ 2 6 Ab s. 3); 

4. "Diplomierte Di~tassistentin und ern~hrungsmedi

zinische Beraterin" -

"Diplomierter Di~tassistent und ern~hrungsmedi

zinischer Berater" (§ 26 Abs. 4); 

5. "Diplomierte Ergotherapeutin" -

"Diplomierter Ergotherapeut" (§ 26 Abs. 5); 

6. "Diplomierte Logop~din" -

"Diplomierter Logop~de" (§ 26 Abs. 6); 

7. "Diplomierte Orthoptistin" -

"Diplomierter Orthoptist" (§ 26 Abs. 7); 

8. "Diplomierte medizinisch-technische Fachkraft" 

(§ 37)." 

179/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 39 von 222

www.parlament.gv.at



- 36 -

32. § 45 Abs. 5 lautet: 

"(5) Auf die Abhaltung der Kurse nach Abs. 2 findet 

§ 7 Abs. 2,6, 7 und 8 sinngem"aß Anwendung." 

33. § 47 Abs. 3 bis 5 lauten: 

"(3) Die Ausbildung in den im § 44 lit.d angefUhrten 

Sanitätshilfsdienst umfaßt insbesondere die GrundzUge der 

Hygiene und Infektionslehre, eine EinfUhrung in die Grundbe

griffe der medizinischen Laboratoriumsarbeiten sowie einfache 

Gerätelehre. 

(4) Die Ausbildung in den im § 44 lit.g angefUhrten 

Sanitätshilfsdienst umfaßt insbesondere die GrUndzüge der 

Hygiene und der Hydro- und Balneotherapie. 

(5) Die Ausbildung in den im § 44 lit.h angefUhrten 

Sanitätshilfsdienst umfaßt insbesondere die GrundzUge der 

Hygiene, der Anatomie und Pathologie, die einfache Heilmassage 

sowie die Grundzüge der Thermo-, Hydro- und Balneotherapie. 

Bei Blinden entfällt bei gleicher Dauer der Ausbildung der 

Unterricht in Thermo-, Hydro- und Balneotherapie." 

34. § 51 lit.i lautet: 

"(i) "Ergotherapiegehilfe" - "Ergotherapiegehilfin"i" 
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35. § 52 Abs. 4 und 5 lauten: 

"(4) Freiberuflich dUrfen nur der Krankenpflegefach

dienst, der physiotherapeutische Dienst, der Diät- und ernäh

rungsmedizinische Beratungsdienst, der ergotherapeutische 

Dienst und der logopädisch-phoniatrisch-audiologische Dienst 

ausgeUbt werden. 

(5) 1m Zusammenhang mit der freiberuflichen AusUbung 

des Krankenpflegefachdienstes, des physiotherapeutischen Dien

stes, des Diät- und ernährungsmedizinischen Beratungsdienstes, 

des ergotherapeutischen Dienstes sowie des logopädisch-phonia

trisch-audiologischen Dienstes ist jede Art der Werbung ver

boten. Die Werbung fUr Tätigkeiten, die nur im Rahmen der ge

nannten Berufe ausgeübt werden dUrfen, ist auch sonstigen 

physischen und juristischen Personen untersagt." 

36. Nach § 52 Abs. 5 wird folgender Abs. 6 angefUgt: 

"(6) Diplomierten Krankenpflegepersonen und diplo

mierten Angehörigen der gehobenen medizinisch-technischen 

Dienste ist über Antrag vom Landeshauptmann ein mit einem 

Lichtbild versehener Berufsausweis auszustellen." 

37. § 55 Abs. 1 zweiter Satz entfällt. 

38. Nach § 56 Abs. 2 wird folgender Abs. 3 angefUgt: 

"(3) Abs. letzter Satz und Abs. 2 gelten sinngemäß 

hinsichtlich eines gemäß § 52 Abs. 6 ausgestellten Berufsaus-

we i se s ." 
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Art i k e 1 1 1 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 1990 in 

Kraft. Durchführungsverordnungen können bereits von dem seiner 

Kundmachung folgenden Tag an erlassen werden, sind aber 

frühestens mit 1. Jänner 1990 in Kraft zu setzen. 

(2) Ausbildungslehrgänge in den gehobenen medizinisch

technischen Diensten, die vor dem 1. Jänner 1990 begonnen 

haben, sind hinsichtlich Art und Dauer der Ausbildung nach den 

bisher geltenden Ausbildungsbestimmungen zu beenden. 

(3) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der 

Bundeskanzler, hinsichtlich der Z B, 15 und 27 im Einvernehmen 

mit dem Bundesminister für Unterricht, Kunst und Sport be-

traut. 
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K 0 N Z E P T (siehe Erläuterungen Allgemeiner 
Teil, Seite 3) 

SONDERAVSBILDUNG für den Krankenpflegefachdienst und 
die gehobenen medizinisch-technischen 
Dienste 

Die Sonderausbildung teilt sich in vier Sparten: 

1. erste Führungsebene - Station und intra- und extramurale 
adäquate Bereiche 

2. mittlere und obere Führungsebene 
Abteilungsleitung, Institutsleitung, Krankenhausleitung 
und Leitung von extramuralen Bereichen im Gesundheitswesen 
und adäquate Bereiche der medizinisch-technischen Dienste 

3. lehrende Pflegepersonen und lehrende Angehörige der med.
tech~. Dipnste 

4. Schuloberinnen, Lehrvorsteher und leitende Lehrassistent(inn)en 

Die Sonder ausbildung für den Krankenpflegefachdienst sowie für 

die gehobenen medizinisch-technischen Dienste kann in jeder 

der vier Sparten gemeinsam oder getrennt geführt werden. Sie 

ist an eigens dafür zu errichtenden Akademien für den Kranken

pflegefachdienst und die medizinisch-technischen Dienste abzu

halten. Diese Sonderausbildungen müssen verpflichtend sein 

(können sowohl berufsbegleitend als auch in Vollzeitform ge

führt werden), wobei für alle Sparten Übergangsbestimmungen zu 

erstellen sind. 

ZIELE der Sonderausbildung für die erste Führungsebene - Station 

und intra- und extramurale adäquate Bereiche 

Pie Kursteilnehmer sollen fähig sein: 

o Pflege bzw. die berufsspezifischen Tätigkeiten der jeweiligen 
medizinisch-technischen Sparte zu planen, zu organisieren und 
die Pflegequalität oder Arbeitsqualität (in Diagnostik und 
Therapie) einzuschätzen, zu fördern und zu kontrollieren. 

o Mitarbeiter zu führen 

o Auszubildende anzuleiten und zu fördern 

o Bei der Koordination der Leistungsbereiche des Gesundheits
wesens, unter besonderer Berücksichtigung des eigenen Arbeits
bereiches mitzuwirken. 
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Sonderausbildungskurs zur Heranbildung von leitenden Pflege
personen und leitenden Angehörigen der medizinisch-technischen 
Dienste - erste Führungsebene - Station und intra- und extra
murale adäquate Bereiche 

L EHR P L A N Mindeststunden 

650 Stunden (davon 1/4 Praktikum) 

KOMMUNIKATION 160 

Allgemeine und Medizinsoziologie 
Allgemeine und Betriebspsychologie 
Arten der Gesprächsführung, soziales Lernen 
Lerntechnik und angewandte Pädagogik 

MANAGEMENT 100 

Krankenhausbetriebslehre 
Führungssysteme, Mitarbeiterführung 
Arbeitsorganisation, Führungsmethodik 
Organisation und Administration 
inkl. Schriftverkehr und Arbeitstechnik 

FORSCHEN UND FORSCHUNGSERGEBNISSE 

Einfache Forschungsmethoden 
Interpretation von Forschungsergebnissen 

PFLEGE / MTD - FACHBEREICHE 

Berufskunde 
Pflege, Fachbereiche der medizinisch
technischen Dienste 

GESUKDHEIT UND GESELLSCHAFT 

Hygiene, medizinischer und technischer Schutz 
am Arbeitsplatz, Gesundheitsvorsorge, med. 
Spezialgebiete 
fachliche Rechtskunde 

PRAKTIKA 
Praktika im Krankenhaus und adäquaten 
Bereichen im Gesundheitswesen 

SONDERVERANSTALTUNGEN 

Exkursionen 
Projektarbeiten 
Studientage 
u.a.m. 

25 

80 

55 

160 

70 
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ZIELE der Sonderausbildung für die mittlere und obere Führungs

ebene (Abteilungsleitung, Institutsleitung, Krankenhausleitung 

und Leitung von extramuralen Bereichen im Gesundheitswesen und 

adäquate Bereiche der medizinisch-technischen Dienste) 

Die Kursteilnehmer sollen fähig sein: 

o die Stellung des Krankenhauses bzw. der adäquaten Bereiche 
und deren Aus- bzw. Wechselwirkungen innerhalb des Gesundheits
systems zu charakterisieren und zu bewerten 

o bei der Koordination der Leistungsbereiche des Gesundheitswese~s 
unter besonderer Berücksichtigung des eigenen Arbeitsbereiches 
mitzuwirken. 

o Grundsätze, Ziele und Standards für die jeweilige Berufssparte 
aufzustellen und die Qualität der durchgeführten berufsrelevanten 
Tätigkeiten zu kontrollieren 

o Bedingungen zu schaffen, daß die berufsrelevanten Tätigkeiten 
kompetent durchgefUhrt werden können. 

o ihren eigenen Arbeitseinsatz und den der zur Verfügung stehenden 
Personen unter Berücksichtigung vorhandener Kräfte und 
Ressourcen zu planen und die Personen sowie die Mittel 
ökonomisch und effizient einzusetzen 

o die berufsrelevanten Belange innerhalb und außerhalb des Ge
sundheitssystems zu vertreten 
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Sonderausbildungskurs zur Heranbildung von Pflegepersonen 
und Angehörigen der gehobenen medizinisch-technischen Dienste 
der mittleren und oberen Führungsebene (Abteilungsleitung, 
Institutsleitung, Krankenhausleitung und Leitung von extra
muralen Bereichen im Gesundheitswesen und adäquaten Bereichen 
der medizinisch-technischen Dienste) 

Voraussetzung für den Besuch dieses Sonderausbildungskurses 
ist die erfolgreich abgeschlossene Sonderausbildung für die 

erste Führungsebene. 

L EHR P L A N Mindeststunden 

1000 Stunden (davon 1/4 Praktikum) 

KOMMUNIKATION 

Allgemeine und Medizinsoziologie 
Betriebspsychologie 
Tiefenpsychologie 
Soziales Lernen 
Arten der Gesprächsführung 
Lerntechnik und angewandte Pädagogik 
Körperorientiertes Arbeiten 

MANAGEMENT 

Betriebs- und Organisationslehre 
Arbeitsorganisation und Führungsmethodik 
(Konfliktmanagement, Führungshilfsmittel und 
Methoden) 

Personalbedarfsplanung, Methoden der Personal
bedarfsentwicklung, quantitative-qualitative 
Bedarfsplanung, Personalschulung, Qualifikations
systeme 
Management-Info- und Kontrollsysteme 
Projektmanagement 
Argumentation und Verhandlungstechnik 

FORSCHEN UND FORSCHUNGSERGEBNISSE 
Forschungsmethoden, Forschungsprojekte, 
Analyse und Interpretation von Forschungs
ergebnissen 

PFLEGE / MTD - FACHBEREICHE 

Berufskunde 
Pflege bzw. Fachbereiche der medizinisch
technischen Dienste 
Spezialgebiete aus der Pflege und den 
medizinisch-technischen Bereichen 

180 

210 

40 

110 
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GESUNDHEIT UND GESELLSCHAFT 

Gesundheitsvorsorge 
Politische Bildung 
Hygiene, Arbeitsmedizin, Gesundheitsökonomie 
Rechtskunde inkl. Rechtsreformen im Gesundheits
wesen 
Medizinische Spezialgebiete 

PRAKTIKA 

Praktika im Krankenhaus und adäquaten 
Bereichen im Gesundheitswesen sowie Praktikum 
an einer Ausbildungsstätte des Pflege- bzw. 
MTD-Bereiches 

SONDERVERANSTALTG~GEN 

Exkursionen 
Projektarbeiten 
Studientage 
u.a.rn. 

110 

250 

100 

179/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 47 von 222

www.parlament.gv.at



- 5 -

ZIELE der Sonderausbildung zur Heranbildung ,on lehrenden 

Pflegepersonen und lehrenden Angehörigen der medizinisch

technischen Dienste. 

Aktuelle allgemeinbildende Themen: 

Die Kursteilnehmer sollen fähig sein 

o die Stellung des Berufes innerhalb des Gesundheitssystems, 
die Auswirkungen, Konsequenzen und "echselwirkung zu 
charakterisieren 

o über berufsrelevante Tendenzen der Gesundheitsvorsorge, 
des Schul- und Bildungswesens Bescheid zu geben und neue 
Informationen zu bewerten und in ihren bisherigen Wissens
stand einzuordnen 

Die wissenschaftlichen Grundlagen des Lehrberufes: 

Die Kursteilneh~er sollen fähig sein 

o über die sozial- und verhaltenswissenschaftlichen Grund
lagen Bescheid zu geben und einzelne Phänomene mit wissen
schaftlichen Prinzipien oder Theorien zu erklären und zu 
bewerten sowie aus den wissenschaftlichen Prinzipien und 
Theorien Folgerungen für die Praxis abzuleiten 

Die praktischen Grundlagen des Lehrberufes: 

Die Kursteilnehmer sollen fähig sein 

o sich selbst sowie den Mitmenschen mit seinen psychischen, 
physischen und sozialen Bedürfnissen zu akzeptieren und 
mit dieser Haltung zur Kommunikation und Kooperation bereit 
sein 

o mittels Planung, Organisation,Administration und Betriebs
führung des Gesundheitswesens, der Krankenanstalten und 
Betriebe unter Berücksichtigung des medizinisch-technischen 
und hygienischen Schutzes am Arbeitsplatz Voraussetzung für 
den fachtheoretischen und fachpraktischen Unterricht zu 
schaffen 

Die speziellen Kenntnisse im Lehrberuf: 

Die Kursteilnehmer sollen fähig sein 

o Die Organisation der Ausbildung innerhalb des Gesundheits
systems unter Berücksichtigung der jeweils zutreffenden Rechts
lage durchzuführen 
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o über die Methoden der Zielsetzung, Stoffaufbereitung, 
Vorbereitung, Durchführung und Auswertung des Unterrichts 
an den Ausbildungseinrichtungen und an den Orten der je
weiligen berufsspezifischen Arbeitsbereiche Bescheid zu 
geben sowie die Unterrichtsprinzipien exemplarisch an
zuwenden 

Herstellung des Praxisbezuges 

Die Kursteilnehmer sollen fähig sein 

o vorgegebene Themen unter Beachtung didaktischer und 
methodischer Grundsätze vorzubereiten und zu unterrichten. 
Unterricht zu beobachten und auszuwerten und in einern Unterrichts 
team übertragene Aufgaben selbständig auszuführen. 

o in Zusammenarbeit mit dem Pflegepersonal bzw. den Angehörigen 
der medizinisch-technischen Dienste und anderer Gesundheits
berufe Schüler im Praktikum anzuleiten 

o aktuelles Wissen in der Pflege bzw. in den Bereichen der 
medizinisch-tech~ischen Dienste zu erfassen und im Cnterricht 
den Schülern sachgemäß weiterzugeben 
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Sonderausbildungskurs zur Heranbildung von lehrenden Pflege
personen und lehrenden Angehörigen der medizinisch-technischen 
Dienste 

L EHR P L A N }lindeststunden 

1300 Stunden (davon 1/4 Praktikum) 

K 0 }1!1UN I KA TI 0 N 

Ent~icklungspsychologie 
Allgemeine Psychologie 
Tiefenpsychologie 
Lerntheorie 
Pädagogische Psychologie 
Soziologie 
Soziales Lernen 
Arten der Gesprächsführung 
Körperorientiertes Arbeiten 

V:\TERRICHTEN 

Erziehungslehre 
Unterrichtslt'hre 

fachtheoretischer Unterricht 
Curriculument~icklung 
fachpraktischer Unterricht 

Didaktik 
Planung, Organisation, Administration 
und Betriebsführung der Ausbildung 
Schulwesen 
Freizeitgestaltung 
Rhetorik, Technik des schriftlichen Arbeitens, 
Körpererfahrung, Arbeitsmethoden 

FORSCHEN UND FORSCHUNGSERGEBNISSE 

Forschungsmethoden 
Interpretation von Forschungsergebnissen 

PFLEGE / MTD-FACHBEREICHE 

Berufskunde 
Pflege bzw. Fachbereiche der medizinisch
technischen Dienste 
Spezialgebiete aus der Pflege und den medizinisch
technischen Bereichen 

GESUNDHEIT UND GESELLSCHAFT 

Gesundheitsvorsorge 
Politische Bildung 

270 

330 

50 

120 

105 

Planung, Organisation, Administration unQ Betriebs
führung des Gesundheitsdienstes der Krankenanstalten 
und Betriebe einschI. med.-techn. und hygienischer 
Schutz am Arbeitsplatz 
Fachliche Rechtskunde 
Medizinische Spezialgebiete 
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PRAKTIKA 

Lehrauftritte 
Praktikum an Pflegeschulen bzw. rned.
techno Schulen sOwie Praktikum im Kranken
haus und adäquaten Stellen im Gesundheits
dienst 

SONDERVERA~STALTUNGE~ 

Exkursionen 
Projektarbeiten 
Studientage 
u.a.rn. 

- 8 -

325 

100 
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ZIELE der Sonderausbildung fUr Schuloberinnen, Lehrvorsteher 
und leitenden Lehrassistent(inn)en 

Die Kursteilnehmer sollen fähig sein: 

o die Ausbildung entsprechend einem berufsbildrelevanten 
Konzept zu fUhren und sie innerhalb des Gesundheitssystems 
unter BerUcksichtigung der jeweils zutreffenden Rechtslage 
zu organisieren 

o berufsrelevante Tendenzen des Gesundheits-, Schul- und 
Bildungswesens zu bewerten und in das Berufsbildungskonzept 
einzuordnen 

o ihren eigenen Arbeitseinsatz und den der zur VerfUgung 
stehenden Personen unter BerUcksichtigung vorhandener Kräfte 
und Ressourcen zu planen und die Personen so~ie die Mittel 
ökonomisch und effizient zur Erreichung des Ausbildungszieles 
einzusetzen 

o die berufsbildrelevanten Belange innerhalb und außerhalb des 
Gesundheitssystems zu vertreten 
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Sonderausbildungskurs zur Heranbildung von Schuloberinnen, 
Lehrvorstehern und leitenden Lehrassistent(inn)en 

Voraussetzung für den Besuch dieses Sonderausbildungskurses 

ist die erfolgreich abgeschlossene Sonderausbildung für 

lehrende Krankenpflegepersonen und Angehörige der medizinisch

technischen Dienste. 

L EHR P L A N Mindeststunden 

550 Stunden (davon 1/4 Praktikum) 

KOMMUNIKATION 

Betriebspsychologie 
Tiefenpsychologie 
Soziologie 
Soziales Lernen 

SCHrl~A~AGEME~T 

Betriebs- und Organisationslehre 
Bildungsauftrag (Berufsbildung, Curriculums
arbeit, berufs- und bildungspolitische Aspekte, 
Selektion von Schülern und Mitarbeitern, Personal
bedarfsplanung, Personalschulung, Öffentlichkeits
arbeit) 
Management, Info- und Kontrollsysteme 
Arbeitsorganisation und Führungsmethodik 

FORSCHE~ UND FORSCHUNGSERGEBNISSE 

Forschungsprojekte 
Analyse und Interpretation von Forschungs
ergebnissen 

PFLEGE / MTD-FACHBEREICHE 

Berufskunde 
Pflege, Fachbereiche der medizinisch
technischen Dienste 

GESUNDHEIT UND GESELLSCHAFT 

Gesundheitsvorsorge 
Politische Bildung 
Gesundheitsökonomie, Arbeitsmedizin, Hygiene 
Rechtskunde inkl. Rechtsreformen im Gesundheits
wesen 

PRAKTIKA 

Praktika an Ausbildungsstätten des Pflegefach
dienstes bzw. der medizinisch-technischen Dienste 
sowie Praktika im Krankenhaus und adäquaten Be
reichen des Gesundheitswesens 

100 

150 

25 

40 

55 

130 
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SONDERVERANSTALTUNGEN 

Exkursionen 
Projektarbeiten 
Studientage 
u.a.ID. 

- 10 -

50 
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GEMEINSAME BESTIMMUNGEN 

2. Hauptstück - Fortbildung und Sonderausbildung im Kranken

pflegefachdienst und in den medizinisch-technischen Diensten 

BGBl. 95/69 

§ 57 a (1) 

Kurse nach § 57 a und § 57 b, sollen in einer 

dafür eigens bestimmten Fortbildungsstätte 

(Akademie für den Krankenpflegefachdienst und 

die medizinisch-technischen Dienste) geführt werden. 

Die Fortbildungsstätte sowie die Kurse stehen unter 

Leitung einer erfahrenen diplomierten Pflegeperson 

bz~./und einer erfahrenen Angehörigen der medizinisch

technischen Dienste, die die Bezeichnung "Direktor/ 

Direktorin" führt. 

Es i3[ sicherzustellen, daß die zur Direktorin/zum 

Direktor bestellte(n) Person(en) eine Sonderausbildung 

für Lehraufgaben absolviert hat. 

Für die zur Vertretung der Direktorin/des Direktors 

bestellten Personen, gelten die selben Bestimmungen. 

Zum Zweck der Vertiefung und unter Berücksichtigung 

des laufenden Fortschrittes in den in der Ausbildung 

erworbenen Kenntnissen können Personen, die ein 

Diplom im Krankenpflegefachdienst (§4) oder in den 

medizinisch-technischen Diensten (§§ 25 und 37) ge

mäß den Vorschriften dieses Bundesgesetzes besitzen, 

einen nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen 

durch den Landeshauptmann genehmigten, der Fortbildung 

dienenden Fortbildungskurs besuchen. 1) Über den 

regelmäßigen Besuch des Fortbildungskurses ist eine 

Kursbestätigung auszustellen. 

(2) Der Landeshauptmann hat die Genehmigung eines Fort

bildungskurses auszusprechen, wenn die Voraussetzungen 

für die Vermittlung einer die jeweiligen Berufs

erfordernisse berücksichtigenden ausreichenden Fort

bildung gewährleistet sind. 
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§ 57 b (1) 

§ 57 b (2) 

§ 57 b (3) 

§ 57 b (4) 

§ 57 c 
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Zum Z~eck der Erlangung zUSätzlicher, für die 

Ausübung von Spezial-, Lehr- und Führungsaufgaben 

erforderlicher Kenntnisse und Fähigkeiten müssen 

für Personen, die ein Diplom im Krankenpflege

fachdienst (§ 4) oder in den medizinisch-technischen 

Diensten (§ 25) gemäß den Bestimmungen dieses 

Bundesgesetzes besitzen, Kurse eingerichtet werden. 

keine Änderung 

~ährend der Ausbildungszeit sind Einzelprüfungen 

abzunehmen. 

~ach Abschluß eines Kurses nach Abs. 1 ist von 

einer Prüfungskommission eine Prüfung abzunehmen. 

Die Prüfungskommission besteht aus dem leitenden 

Sanitätsbeamten des Landes als Vorsitzenden, dem 

Direktor/der Direktorin, dem Vortragenden so~ie 

einern Vertreter der gesetzlichen Interessensver

tretung der Dienstnehmer als Mitglieder und ist vorn 

Landeshauptmann zu bestellen. Stellvertreter für 

alle Kommissionsmitglieder sind zu bestellen. Im 

übrigen finden auf die Zugehörigkeit zur Kommission 

die Bestimmungen des § 14 Abs. 4 sinngemäß An

~endung. 

keine Änderung 

Das Bundeskanzleramt Sektion VI/Volksgesundheit hat 

Richtlinien über den Lehrplan und die Abhaltung von 

Fort- und Sonderausbildungskursen im Sinne der 

§§ 57 a und 57 bunter Bedachtnahme auf einen ge

ordneten und zweckmäßigen Kursbetrieb durch Ver

ordnung zu erlassen. 
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VERORDNUNG ÜBER DIE RICHTLINIEN ZUR FÜHRUNG VON LEHRKURSE~ 

ZUR FORT- UND SONDERAUSBILDC~G 

BGBl. 376/69 

§ 1 Fortbildungskurse zur Vertiefung der Kenntnisse im 

Krankenpflegefachdienst oder in den medizinisch-technischen 

Diensten dürfen nur an Krankenanstalten sowie an AkademiE~ 

für Krankenpflegefachdienste und med.-techn. Dienste ein

gerichtet werden, welche die zur Fortbildung notwendigen 

Einrichtungen besitzen und mit den zur Erreichung des Kur5-

zieles erforderlichen Lehrkräften so~ie Lehrmitteln aus

gestattet sind. 

§ 2 Jeder Fortbild1lngskurs hat unter einer berufsspezifische~ 

Leitung (Pflegeperson und/oder MTD) zu stehen. Zum Leiter 

(zur Leiterin) des Kurses darf nur eine diplomierte Kranken

pflegeperson bz~. eine Person aus dem gehobenen med.-tech~. 

Dienst bestellt ~erden, die sich in mindestens 3-jähriger 

Berufsausübung be~ährt hat und sich als Leiter (Leiterin~ 

fachlich und pädagogisch eignet. Für die zu seinem Stell

vertreter bestimmte Person gelten die gleichen persönlichen 

Voraussetzungen wie für den Leiter (die Leiterin). Dem 

Leiter (der Leiterin) des Fortbildungskurses obliegt die 

Planung, Organisation und fachliche Überwachung des KursEs. 

§ 3 Zur unnittelbaren Betreuung der Kursteilnehmer und zur 
unmittelbaren Führung (Planung, Organisation, fachtheoret:schE 

und fachpraktische Anleitung) ist eine diplomierte Pflege

person und/oder Angehörige der medizinisch-technischen 

Dienste mit lehrender Sonderausbildung zu bestellen. Für 

diese Funktion dürfen nur solche Personen bestellt werden, 

die für ihre Tätigkeit fachlich und pädagogisch geeignet 

sind und über die nötige Berufserfahrung verfügen. Die Be

stellung eines Stellvertreters/einer Stellvertreterin ist 

zulässig. 
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§ 5 

§ 6 

§ 7 

§ 8 

§ 9 

§ 10 
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Als Lehrkräfte dürfen nur bestellt ~erden: 

a) Ärzte, welche die Berechtigung zur selbst

ständigen Ausübung des ärztlichen Berufes als 

praktische Ärzte oder Fachärzte besitzen und sich 

für den speziellen Kurs fachlich und pädagogisch 

eignen 

b) diplomierte Krankenpflegepersonen bzw. Personen, 

die im gehobenen medizinisch-technischen Dienst aus

gebildet sind, die sich in mindestens dreijähriger 

Berufsausübung be~ährt haben und sich zur Lehrtätig

keit fachlich und pädagogisch eignen 

c) sonstige Personen, die auf dem betreffenden 

VnterrichtsgebiPt, desse~ Grundausbildungsumfang 

mindestens jenem der Personen in lit. b entspricht, 

voll ausgebildet, erfahren und pädagogisch geeignet 

sind. 

keine Änderung des derzeitigen Gesetzestextes 

.. 

Die Fortbildungskurse haben die für die jeweilige 

Berufssparte wichtigen Themen unter Berücksichtigung 

der neuesten berufsspezifischen Erkenntnisse, Fähig

keiten und Fertigkeiten zu behandeln. 

Für diplomierte Angehörige des Krankenpflegefach

dienstes oder der gehobenen medizinisch-technischen 

Dienste können Sonderausbildungskurse zur Erlangung 

zusätzlicher Kenntnisse und Fähigkeiten 

a) für die Besorgung von Spezialaufgaben 
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b) für Tätigkeiten als Lehrkräfte an Kranken

pflegeschulen, Kinderkrankenpflegeschulen, 

Ausbildungsstätten für psychiatrische Kranke~

pflege, medizinisch-technische Schulen oder 

an Akademien für Fort- und Sonderausbildung, 

c) für die Besorgung von Führungsaufgaben an 

Krankenanstalten oder an sonstigen unter 

ärztlicher Leitung bz~. unter ärztlicher Auf

sicht stehende Einrichtungen, die der Vor

beugung, Feststellung oder Heilung von Krank

heiten oder der Betreuung pflegebedürftiger 

Personen dienen, so~ie in sptialexternen Ein

richtungen freiberuflicher Tätigkeit; 

d) für die Besorgung von Führungsaufgaben in 

Krankenpflegeschulen, Ausbildungsstätten, 

Schulen der medizinisch-technischen Dienste 

und Akademien für Fort- und Sonderausbildung, 

eingerichtet ~erden. 

Sofern nicht die Erreichung des Ausbildungszieles 

anderes erfordert, darf ein Lehrkurs nur an einer 

Krankenanstalt eingerichtet werden, die Ausbildungs

stätte für den Krankenpflegefachdienst oder die 

gehobenen medizinisch-technischen Dienste ist. 

Die zur Erreichung des Kurszieles notwendigen Ein

richtungen und die erforderlichen Lehrkräfte so~ie 

Lehrmittel müssen vorhanden sein. 

Die Leitung der Sonderausbildungskurse gern. § 10 a 

(Spezialaufgaben) kann kollegial durch eine ent

sprechend ausgebildete berufsspezifische Pflege

person/Angehörige der medizinisch-technischen 

Dienste und einem dem Fach entsprechenden Arzt bz~. 

einer geeigneten Fachperson (§ 4c) erfolgen. 

Die Leitung der Sonderausbildungskurse gern. § 10 b, 

c ,d kann kollegial durch eine ausgebildete berufs-
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spezfische Pflegeperson/Angehörige der medizinisch-technischen 

Dienste und dem Fach entsprechend ausgebildete (§ 4c) Person 

erfolgen. 

§ 12 (2) 

§ 13 (1) 

( 2 ) 

( 3 ) 

§ 14 

§ 15 

Hinsichtlich der fachlichen Eignung der in Abs. 1 

genannten Personen sowie deren Aufgaben, der Be

stellung von Stellvertretern (Stellvertreterinnen) 

so~ie der Bestellung von Lehrkräften gelten die 

Bestimmungen der §§ 2 bis 4 sinngemäß. 

Zum Besuch des Sonderausbildungskurses dürfen nur 

diplomierte Angehörige des Krankenpflegefachdienstes 

oder der gehobenen medizinisch-technischen Dien~te 

zugelassen werden, die ihren Beruf ausüben und cas 

45. Lebensjahr nicht überschritten haben. 

Zum Besuch eines Sonderausbildungskurses nach § 10 a 

ist eine mindestens 2-jährige, nach § 10 bund c 

eine mindestens 5-jährige Berufstätigkeit im Kranker. 

pflegefachdienst bzw. in einer der Sparten der 

medizinisch-technischen Dienste nachzuweisen. 

Für den Besuch eines Sonderausbildungskurses nach 

§ 10 a und b ist ein Anteil der Berufstätigkeit 

von mindestens 1 Jahr an Normalbettenstationen 

bzw. in entsprechenden praktischen Bereichen der 

medizinisch-technischen Dienste nachzuweisen. 

keine Änderung 

Die Abhaltung des Sonderausbildungskurses ist 

unter Angabe der Aufnahmebedingungen und der Zahl 

der verfügbaren Plätze von der veranstaltenden 

Stelle zeitgerecht bekanntzumachen. 

Der Sonderausbildungskurs ist so zu führen, daß 

die Vermittlung der zur Ausübung der Spezial-, Lehr

oder Führungsaufgaben erforderlichen Kenntnisse und 
Fähigkeiten gewährleistet ist. 
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keine Änderung 

Für die in § 10 lit. b genannten Tätigkeiten hat 

die Ausbildung mindestens 1300 Stunden zu betragen, 

davon hat ein Viertel auf die Praktikumszeit zu 

entfallen. Die Ausbildung hat die für die Lehr

aufgaben erforderlichen Kenntnisse zu vermitteln. 

Lehrplan: 

Kommunikation 

Unterrichten 

Forschen und Forschungs
ergebnisse 

Pflege/MTD-Fachbereiche 

Gesundheit und Gesellschaft 

Sonderveranstaltungen 

Praktika 

Mindeststunden 

270 

330 

50 

120 

105 

100 

325 

1300 

Für die in § 10 lit. c genannten Aufgaben der 

ersten Führungsebene Station und intra- und extra

murale adäquate Bereiche hat die Ausbildung mind. 

650 Stunden zu betragen und die für diese Führungs

aufgaben erforderlichen Kenntnisse zu vermitteln. 

Ein Viertel der Gesamtstunden hat auf die Praktikums

zeit zu entfallen. 

Lehrplan: 

Kommunikation 

Management 

Forschen und Forschungs
ergebnisse 

Pflege/MTD-Fachbereiche 

Gesundheit und Gesellschaft 

Sonderveranstaltungen 

Praktika 

Mindeststunden 

160 

100 

25 

80 

55 

70 

160 

650 
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b) Die Voraussetzung für diese Sonderausbildung 

ist die erfolgreich abgeschlossene Sonder

ausbildung nach § 16 (3) a). 

Für die in § 10 lit. c genannten Aufgaben der 

mittleren und oberen Führungsebene hat die Aus

bildung mind. 1000 Stunden zu betragen und die 

für diese Führungsaufgaben erforderlichen Kenntnisse 

zu vermitteln. Ein Viertel der Gesamtstunden hat 

aaf die Praktikumszeit zu entfallen. 

Lehrplan: 

Kommunikation 

~1anagemen t 

Forschen und Forschungs
ergebnisse 

Pflege/MID-Fachbereiche 

Gesundheit und Gesellschaft 

Sonderveranstaltungen 

Praktika 

Mindeststunden 

180 

210 

40 

110 

110 

100 

250 

1000 

c) Die Voraussetzung für den Besuch dieser Sonder

ausbildung ist die erfolgreich abgeschlossene 

Sonderausbildung nach § 16 (2). 

Für die in § 10 lit. d genannten Aufgaben der Schul

führung hat die Ausbildung mind. 550 Stunden zu 

betragen und die für diese Führungsaufgaben er

forderlichen Kenntnisse zu vermitteln. Ein Viertel 

der Gesamtstunden hat auf die Praktikumszeit zu 

entfallen. 

Lehrplan: 

Kommunikation 

Schulmanagement 

Mindeststunden 

100 

150 
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Forschen und Forschungs
ergebnisse 
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Pflege/~TD-Fachbereiche 

Gesundheit und Gesellschaft 

Sonderveranstaltungen 

Praktika 

25 

40 

55 

50 

130 

550 

Der fachtheoretische und fachpraktische 

Unterricht sowie Praktika dürfen die geltende 

gesetzlich geregelte Arbeitszeit nicht über

schreiten. 

keine Änderung 

Zur Beurteilung des Ausbildungserfolges sind 

während der Ausbildungszeit aus dem fach

theoretischen und fachpraktischen Unterricht 

Einzelprüfungen durchzuführen. 

Einzelprüfungen sind spätestens nach 1/3 der 

Gesamtkursdauer abzunehmen um den Lernfortschritt 

zu überprüfen und sicherzustellen. Weitere Einzel

prüfungen sind im Laufe der Kurszeit zulässig. 

Nach Abschluß des Sonderausbildungskurses ist 

von der Prüfungskommission eine Abschlußprüfung 

abzunehmen. Bei der Festlegung der Gegenstände 

für kommissionelle Prüfungen ist das inhaltliche 

Schwergewicht der jeweiligen Sonderausbildung 

zu berücksichtigen. 

Es sind in mindestens 4 bis rnax. 8 Fächern 

kommissionelle Prüfungen abzunehmen, wenn nicht 

der Inhalt der Sonderausbildung eine andere An

zahl der Prüfungen erfordert. 

Den Prüfungs termin hat der Vorsitzende der 
Prüfungskommission mit dem Direktor/der Direktorin 
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der kollegialen Führung bzw. der jeweiligen 

Kursleitung des Sonderausbildungskurses unter 

Berücksichtigung des Zeitpunktes des Kurs

abschlusses festzusetzen. 

(3) keine Änderung 

(4) keine Änderung 

(5) Der Prüfungskommission, vor der eine Wieder

holungsprüfung abzulegen ist, haben der leitendE 

Sanitätsbeamte des Landes oder dessen Stellvertreter 

als Vorsitzender, der Direktor/die Direktorin, ~~e 

kollegiale Führung bz~. je~eilige Kursleitung, E:n 

Vertreter der gesetzlichen Interessensvertretung 

der Dienstnehmer so~ie die Vortragenden der 

Unte~lichtsfächer anzugehören, aus denen die WiE~er

holungsprüfung abzunehmen ist. 

keine Änderung 

Das Gesamtkalkül "mit ausgezeichnetem Erfolg" ist 

gegeben, wenn bei mindestens der Hälfte der Prüfungs

gegenstände der kommissionellen Abschlußprüfung 

als Prüfungskalkül die Note "sehr gut", bei der 

anderen Häl fte die Note "gut" er zie 1 t worden ist. 

Wurde in einem Prüfungsgegenstand die Note "be

friedigend" erzielt, muß dieses Kalkül durch diE 

Note "sehr gut" in zwei weiteren Prüfungsgegenständer 

ausgeglichen sein. Die Note "genügend" schließt 

das Gesamtkalkül "mit ausgezeichnetem Erfolg" aus. 

Das Abschlußzeugnis hat außerdem die Kursdauer 

sowie die unterrichteten und geprüften Fächer, 

sowie die absolvierten Praktika mit der jeweiligen 

Stundenanzahl und dem jeweiligen Prüfungskalkül 

zu enthalten. 
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A-1031 Wien, 9. Jänner 1989 

REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESKANZLERAMT 

Radetzkystraße 2 .. 
Tel. (0222) 75 56 86 711 58 
Teletex:. 322 15 64 J:M; 
DVR: OCX:XX)19 

Zl. 61.251/1~VI/13/89 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

Parlament 
1017 Wie n 

L 

Gesetzent\vurf 

ZL."." ....... " .... " ......... t.%" -GE/19,{,/ 
Datum ".::1!r.J.,.:-:Jfl!:$ ..... " .... 
Verteilt,J.o, "{,,,&.f.,,,, ... ~ 

~.4%r1 :,ljl~~ri)~)!'~ 
Sachbearbeiter Klappe/Dw Ihre GZlvom 7 r:-z//.,,-v~ tq 

SEMP 4113 

Einer Entschließung des Nationalrates folgend Ubermittelt 

das Bundeskanzleramt 25 Exemplare des rubrizierten Gesetzes

entwurfes. 

Die Begutachtungsfrist endet mit 10. März 1989. 

FUr den Bundesminister 

fUr Gesundheit und öffentlicher Dienst: 

FRITZ 

F.d.R.d.A.: 
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\\ 
8\,\, 1031 Wien, den 9. Jänner 1989 

Radetikystraße 2 
, , Tel. (0222) -75 56 56 711 58 

REPUBLIK ÖSTER'BEICH Tel etex: 322 15 64 B!·lG 

BUNDESKANZLERAMT DVR: CX::O:X)19 

Zl. 6l.251/l-VI/l3/89 Sachbearbeiter: SEMP 

Klappe 4113 rM 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit 
dem das Bundesgesetz betreffend die 
Regelung des Krankenpflegefachdienstes, 
der med.-technischen Dienste und der 
Sanitätshilfsdienste geändert wird; 
Aussendung zur Begutachtung 

An 

Bundeskanzleramt, Sektion I - Dienstrech~ktion, Sektion V (Ver
fassungsdienst), Sektion VII, Bundesministerium für auswärtige 
Angelegenheiten, Bundesministerium für wirtschaftliche Ange
legenheiten, Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Bun
desministerium für Finanzen, Bundesministerium für Inneres, 
Bundesministerium für Justiz, Bundesministerium für Landes
verteidigung, Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, 
Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Sport, Bundesmini
sterium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr, Bundesministerium 
für Wissenschaft und Forschung, Bundesministerium für Umwelt, 
Jugend und Familie, Rechnungshof, Datenschutzrat, alle Ämter der 
Landesregierungen, Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft, 
Österreichischen Arbeiterkammertag, Hauptverband der österreichi
schen Sozialversicherungsträger, Österreichische Ärztekammer, 
Österreichischen Gewerkschaftsbund, Österreichischen Städtebund, 
Österreichischen Gemeindebund, Vereinigung österreichischer In
dustrieller, Verbindungsstelle der Bundesländer beim Amt der 
Niederösterreichischen Landesregierung, Bundeskonferenz der Kammern 
der Freien Berufe Österreichs, Österreichisches Rotes Kreuz, Öster
reichischen Rechtsanwaltskammertag, Rektorenkonferenz, Österrei
chische Hochschülerschaft, Österreichischen Bundesjugendring, 
Österreichischen Verband der Elternvereine an den öffentlichen 
Pflichtschulen (Dachverband), Verband der Akademikerinnen Österreichs, 
Österreichischen Gewerkschaftsbund, Österreichischen Krankenpfle
geverband, Verband der diplomierten medizinisch-technischen Assi
stentinnen Österreichs, Verband der diplomierten radiologisch
technischen Assistentinnen und Assistenten Österreichs, Verband 
der diplomierten Assistentinnen für physikalische Medizin Öster
reichs, Verband der diplomierten Diätassistentinnen Österreichs, 
Verband der diplomierten Beschäftigungs- und Arbeitstherapeuten 
Österreichs, Österreichische Bischofskonferenz, Evangelischer 
Oberkirchenrat, Katholischen Familienverband Österreichs, 

/2 
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Österreichischen Wasserwirtschaftsverband, Verein "Österrei
chische Gesellschaft fUr Gesetzgebungslehre", Dachverband der 
gehobenen medizinisch-technischen Dienste, Bundesverband der 
diplomierten Logopäden, Orthoptistinnenverband Österreichs, 
Verband der Medizinisch-Technischen Fachkräfte. 

Das Bundeskanzleramt - Sektion VI (Volksgesundheit) Ubermittelt 

in der Anlage den Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 

Bundesgesetz betreffend die Regelung des Krankenpflegefach

dienstes, der medizinisch-technischen Dienste und der Sani

tätshilfsdienste geändert wird, samt Vorblatt, Erläuterungen 

und TextgegenUberstellung mit dem Ersuchen um allfällige Stellung

nahme bis längstens 10. März ]989. 

Sollte bis zu diesem Zeitpunkt eine Stellungnahme nicht einge

langt sein, wird angenommen, daß der Entwurf keinen Anlaß zu 

Bemerkungen gibt. 

Gleichzeitig wird gebeten, 25 Ausfertigungen der Stellungnahme 

dem Präsidium des Nationalrates zuzuleiten und das Bundeskanzler

amt, Sektion VI , hievon in Kenntnis zu setzen. 

FUr den Bundesminister 
fUr Gesundheit und öffentlicher Dienst: 

FRITZ 

F.d.R.d.A.: 

~~~ 

179/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 67 von 222

www.parlament.gv.at



BUNDESKANZLERAHT 

Sektion VI (Volksgesundheit) 

E n t w u r f 

B und e s g e set z 

vom ••••••••••••• , mit dem das Bundesgesetz betref

fend die Regelung des Krankenpflegefachdienstes, 

der medizinisch-technischen Dienste und der Sani

tätshilfsdienste geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Das Bundesgesetz vom 22. März 1961 betreffend die Rege

lung des Krankenpflegefachdienstes, der medizinisch-techni

schen Dienste und der Sanitätshilfsdienste, BGBl. Nr. 102, in 

der Fassung der Bundesgesetze BGBl. Nr. 257/1967, BGBl. Nr. 

95/1969, BGBl. Nr. 349/1970, BGBl. Nr. 197/1973, BGBl. Nr. 

426/1975, BGBl. Nr. 78/1987, BGBl. Nr. 314/1987 und BGBl. 

Nr. 747/1988 wird wie folgt geändert: 
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Artikel I 

1. §§ 2 und 3 lauten: 

,,§ 2. (') Die in den Berufsumfang des Krankenpflegefach

dienstes, der medizinisch-technischen Dienste und der Sani

tätshilfsdienste fallenden Tätigkeiten stellen Tätigkeiten im 

Rahmen der Ausübung der Medizin nach ärztlicher Anordnung dar 

und dürfen im Rahmen anderer als der durch dieses Bundesgesetz 

geregelten Berufe nicht ausgeübt werden. 

(2) Die Führung anderer als der durch dieses Bundesgesetz 

zugelassenen Berufsbezeichnungen sowie die Führung gesetzlich 

zugelassener oder verwechslungs fähiger anderer Berufsbezeich

nungen durch hiezu nicht berechtigte Personen ist verboten. 

§ 3. Auf die berufsmäßige Ausübung der in § 5, 26, 37 und 

44 angeführten Tätigkeiten findet die Gewerbeordnung 1973 

keine Anwendung. Unentgeltliche Hilfeleistungen in der Nach

barschafts-, Familien- und Haushaltshilfe sowie die Herstel

lung und Verabreichung von besonderer Kost (Diätkost) durch 

Gastgewerbetreibende werden durch dieses Bundesgesetz nicht 

berührt." 

2. § 7 lautet: 

.,§ 7. (1) Im zweiten, dritten und vierten Ausbildungsjahr 

darf die Ausbildung in der allgemeinen Krankenpflege nur an 

allgemeinen Krankenpflegeschulen, die Ausbildung in der 

Kinderkranken- und Säuglingspflege nur an Kinderkrankenpflege

schulen erfolgen. 
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(2) Krankenpflegeschulen dürfen nur an Krankenanstalten 

errichtet werden, die folgende Voraussetzungen erfüllen: 

1. Die Krankenanstalt muß über die für die praktische 

Ausbildung erforderlichen Ausbildungseinrichtungen 

(Fachabteilungen, Diagnostik- und Therapieeinrichtun

gen) verfügen; 

2. die an der Krankenanstalt erbrachten Leistungen müssen 

nach Art und Umfang gewährleisten, daß sich die Schü

ler(innen) die erforderlichen praktischen Kenntnisse 

und Erfahrungen aneignen können; 

3. an der Krankenanstalt muß eine ausreichende Anzahl an 

diplomierten Krankenpflegepersonen und sonstigen Fach

kräften tätig sein, die bei der praktischen Ausbildung 

unter der Aufsicht und Verantwortung der Lehrkräfte 

mit heranzuziehen sind; 

4. Die Krankenanstalt muß über die erforderlichen Schul

und Internatsräumlichkeiten sowie Lehrmittel ver

fügen. 

(3) Jede Krankenpflegeschule hat unter der kollegialen 

Führung einer diplomierten Krankenpflegeperson als Direk

tor(in) und eines Arztes als wissenschaftlichen Leiter zu 

stehen, die über die erforderliche fachlich-pädagogische Eig

nung und Berufserfahrung verfügen; diese Voraussetzungen gel

ten auch fü= die als Stellvertreter zu bestellenden Personen. 
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(4) Dem Direktor (der Direktorin) obliegt in kollegialer 

Führung mit dem wissenschaftlichen Leiter die Leitung, Führung 

und Beaufsichtigung der gesamten Ausbildung an der Kranken

pflegeschule in fachlicher, pädagogischer und organisatori

scher Hinsicht einschließlich der Auswahl nicht-ärztlicher 

Lehrkräfte. Dem wissenschaftlichen Leiter obliegen die medi

zinisch-wissenschaftlichen Aufgaben im Rahmen des Lehrbetrie

bes, insbesondere in kollegialer Führung mit dem Direktor (der 

Direktorin) die Auswahl der ärztlichen Lehrkräfte sowie die 

laufende Uberprüfung und Koordination der Inhalte ihres Lehr

stoffes. 

(5) Entscheidungen sind im Sinne der kollegialen Führung 

einvernehmlich zu treffen. Bei nicht zustande kommender Eini

gung zwischen dem Direktor (der Direktorin) und dem wissen

schaftlichen Leiter entscheidet der leitende Sanitätsbeamte 

des Landes oder dessen Stellvertreter. 

(6) Die Krankenpflegeschule muß ferner über die erforder

lichen Lehrkräfte für die theoretische und praktische Ausbil

dung verfügen, die fachlich-pädagogisch hiefür geeignet sind 

und über die nötige Berufserfahrung verfügen. 

(7) Die Krankenpflegeschulen sind so zu führen, daß die 

Erreichung des Ausbildungszieles gewährleistet ist. Der theo

retischen und praktischen Ausbildung ist ein Lehrplan zugrunde 

zu legen. 

(8) Die Errichtung und Führung einer Krankenpflegeschule 

bedarf der Bewilligung des Bundeskanzlers. Die Bewilligung ist 

zu erteilen, wenn die Krankenpflegeschule den Bestimmungen 

dieses Bundesgesetzes entspricht; sie ist zurückzunehmen, wenn 

die Voraussetzungen für eine dem Gesetz entsprechende Kranken

pflegeausbildung nicht oder nicht mehr gegeben sind." 
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3. § 8 Abs. 1 und 2 lauten: 

"§ 8. (1) Die Aufnahme in eine Krankenpflegeschule wird 

von einer Kommission vorgenommen, die aus dem leitenden Sani

tätsbeamten des Landes oder dessen Stellvertreter als Vor

sitzenden sowie dem Direktor (der Direktorin), dem wissen

schaftlichen Leiter der Krankenpflegeschule oder dessen Stell

vertreter, einem Vertreter des Rechtsträgers der Kranken

pflegeschule, einem Vertreter der gesetzlichen Interssenver

tretung der Dienstnehmer aus dem Kreise der diplomierten Kran

kenpflegepersonen sowie einem Vertreter des Betriebsrates 

bzw. der Personalvertretung der Krankenanstalt besteht. Wird 

die Schule nicht von einer Gebietskörperschaft geführt, hat 

der Kommission auch ein Vertreter der gesetzlichen Interessen

vertretung der Dienstgeber anzugehören. Die Kommission ist vom 

Landeshauptmann für die Dauer von jeweils vier Jahren zu be

stellen. AUßerdem ist für jedes der Kommissionsmitglieder ein 

Stellvertreter zu bestellen. Die Zugehörigkeit zur Aufnahme

kommission endet vorzeitig, wenn ein Hitglied die Funktion, 

aufgrund der seine Bestellung vorgenommen worden ist, ver

liert. 

(2) Die Kommission ist beschlußfähig, wenn alle Kommis

sionsmitglieder ordnungsgemäß geladen und außer dem Vorsitzen

den oder dessen Stellvertreter mindestens die Hälfte der übri

gen Mitglieder oder deren Stellvertreter anwesend sind. Die 

Kommission entscheidet mit einfacher Stimmenmehrheit. Bei 

Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden." 

4. § 9 Abs. lit. c lautet: 

"c) die zur Erfüllung der Berufspflichten nötige körper

liche, geistige und gesundheitliche Eignung," 
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5. § 9 Abs. 3 lautet: 

"(3) Die Nachweise der in Abs. lit. c und d angeführ-

ten Aufnahmeerfordernisse sind durch ein amtsärztliches Zeug

nis und durch eine Strafregisterbescheinigung zu erbringen, 

die zum Zeitpunkt der Einbringung des Aufnahmenansuchens nicht 

älter als drei Monate sein dürfen." 

6. § 12 lautet: 

"§ 12. (1) Die Krankenpflegeschüler( innen) sind ver

pflichtet, an der theoretischen und praktischen Ausbildung 

während der vorgeschriebenen Schulzeit regelmäßig teilzunehmen 

und durch ihre Mitarbeit zur Erreichung des Ausbildungszieles 

beizutragen. 

(2) Krankenpflegeschüler(innen), die sich während der 

Ausbildung zum Krankenpflegeberuf zufolge mangelnder körper

licher, geistiger oder gesundheitlicher Eignung oder wegen 

voraussichtlichen Nichterreichens des Ausbildungszieles als 

untauglich erweisen oder wegen solcher strafrechtlicher Ver

fehlungen rechtskräftig verurteilt worden sind, die eine ver

läßliche Berufsausübung nicht erwarten lassen, sind vom 

weiteren Besuch der Schule auszuschließen. Mit einem Ausschluß 

ist außerdem bei groben Pflichtverletzungen im Rahmen der 

theoretischen oder praktischen Ausbildung oder groben Ver

stößen gegen die Schul-(lnternats-)ordnung bzw. Anstaltsord

nung vorzugehen. Der Ausschluß hat durch Bescheid der gemäß 

§ 8 gebildeten Kommission zu erfolgen; § 8 Abs. 2 ist anzu

wenden. Gegen den Bescheid steht die Berufung an den Landes

hauptmann offen. 

(3) Die gesundheitliche Eignung der Krankenpflegeschüler

(innen) ist während der Ausbildungszeit durch jährlich durch

zuführende Kontrolluntersuchungen zu überprüfen." 
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7. § 12a Abs. 3 entfällt. 

8. § 13 erster Satz lautet: 

"§ 13. Die näheren Bestimmungen Uber Anzahl sowie fach

liche Eignung der zur theoretischen und praktischen Ausbildung 

erforderlichen Lehr- und Fachkräfte, über die Lehrpläne ein

schließlich der Lehrstoffaufteilung bzw. Curricula und den Be

trieb von Krankenpflegeschulen sind nach Maßgabe einer geord

neten und zweckmäßigen Ausbildung für den Krankenpflegeberuf 

vom Bundeskanzler im Einvernehmen mit dem Bundesminister fUr 

Unterricht, Kunst und sport durch Verordnung zu erlassen." 

9. § 14 lautet: 

"§ 14. (1) Zur Beurteilung des Ausbildungserfolges im Rah

men der theoretischen Ausbildung in der allgemeinen Kranken

pflege und in der Kinderkranken- und säuglingspflege sind Prü

fungen abzuhalten. 

(2) In jedem Ausbildungsjahr sind jeweils EinzelprU

fungen von den Lehrkräften des betreffenden Unterrichtsfaches 

abzuhalten. Am Ende des vierten Ausbildungsjahres ist nach Ab

schluß der Gesamtausbildung eine kommissionelle Prüfung 

(Diplomprüfung) abzunehmen. Darüberhinaus haben sich die Lehr

kräfte während der gesamten Ausbildungszeit vom Ausbildungser

folg der Krankenpflegeschüler (innen) durch Orientierungsprü

fungen zu überzeugen. 

(3) Die Leistungen der Krankenpflegeschüler(innen) im Rah

men der vorgeschriebenen Praktika sind von den mit der Leitung 

der Praktika betrauten Lehrkräfte unter Heranziehung der auf 

den jeweiligen Ausbildungseinrichtungen tätigen diplomierten 

Krankenpflegepersonen zu beurteilen. Am Ende der Ausbildung 
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hat der Direktor (die Direktorin) aufgrund der Beurteilungen 

der einzelnen Praktika eine Gesamtbeurteiung der praktischen 

Ausbildung vorzunehmen. Eine positive Gesamtbeurteilung der 

praktischen Ausbildung ist Voraussetzung für die Ablegung der 

letzten Teilprüfung der Diplomprüfung. 

(4) Der Landeshauptmann hat zu Mitgliedern der Prüfungs

kommission die der Aufnahmekommission (§S) angehörenden Per

sonen sowie weitere Lehrkräfte der Krankenpflegeschule zu be

stellen. Den Vorsitz in der Prüfungskommission führt der 

leitende Sanitätsbeamte der Landes oder dessen Stellvertre

ter. Die Vertreter des Rechtsträgers der Krankenpflegeschule, 

der gesetzlichen Interessenvertretung der Dienstnehmer sowie 

des Betriebsrates bzw. der Personalvertretung der Krankenan

stalt haben beratende Stimme. Das gleiche gilt, wenn die 

Schule nicht von einer Gebietskörperschaft geführt wird, für 

den in diesem Falle der Kommission angehörenden Vertreter der 

gesetzlichen Interessenvertretung der Dienstgeber. § 8 Abs. 2 

gilt sinngemäß. 

(5) Die Zugehörigkeit zur Prüfungskommission endet, wenn 

ein Mitglied die Funktion, auf Grund der seine Bestellung vor

genommen worden ist, verliert." 

10. Nach § 14 wird folgender § 14a eingefügt: 

"§ 14a.(1) Eine mit nichtgenügendem Erfolg abgelegte Ein

zelprüfung darf bei der Lehrkraft des betreffenden Unter

richtsfaches einmal wiederholt werden. 

(2) Bei nichtgenügendem Erfolg trotz Wiederholung bei 

mehr als zwei Einzelprüfungen des zweiten oder dritten Ausbil

dungsjahres ist das Ausbildungsjahr zu wiederholen. 
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(3) Bei nichtgenügendem Erfolg trotz Wiederholung bei 

einer oder zwei Einzelprüfungen des zweiten oder dritten Aus

bildungsjahres darf das zweite bzw. dritte Ausbildungsjahr 

begonnen und innerhalb von zwei Monaten eine kommissionelle 

Wiederholungsprüfung in diesen Prüfungsfächern abgelegt wer

den. Wird diese kommissionelle Wiederholungsprüfung auch nur 

in einem Prüfungs fach nicht bestanden, so ist das Ausbildungs

jahr zu wiederholen. 

(4) Bei nichtgenügendem Erfolg trotz Wiederholung bei 

Einzelprüfungen des vierten Ausbildungsjahres sind diese 

Fächer als zusätzliche mündliche Fächer bei der Diplomprüfung 

zu prüfen. 

(5) Bei nichtgenügendem Erfolg in mehr als zwei Prüfunqs

fächern der Diplomprüfung sind das vierte Ausbildungsjahr 

sowie die Diplomprüfung zu wiederholen. 

(6) Bei nichtgenügendem Erfolg in einem oder zwei Prü

fungsfächern der Diplomprüfung kann eine kommissionelle Wie

derholungsprüfung in diesen Fächern abgelegt werden; zu einer 

solchen Wiederholungsprüfung darf der prüfling zweimal antre

ten. Wird die Wiederholungsprüfung auch beim zweiten Antreten 

auch nur in einem Fach nicht bestanden, so sind das vierte 

Ausbildungsjahr sowie die Diplomprüfung zu wiederholen. 

(7) Ein Ausbildungsjahr darf unbeschadet der Bestimmungen 

des § 12 Abs. 1 höchstens einmal wiederholt werden." 

11. § 15 Abs. 3 lautet: 

"(3) AUßerhalb Österreichs erworbene Zeugnisse über eine 

mit Erfolg abgeschlossene Ausbildung im Krankenpflegefach

dienst sind vom Bundeskanzler nach Anhörung der gesetzlichen 
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Interessenvertretung der Dienstnehmer als österreichischen 

Diplomen gleichwertig anzuerkennen, wenn nach Einholung eines 

Sachverständigengutachtens einer Krankenpflegeschule nachge

wiesen wird, daß die im Ausland absolvierte Ausbildung die für 

die Ausübung des Krankenpflegeberufes in Österreich notwendi

gen Kenntnisse und Fähigkeiten vermittelt hat. Die Anerkennung 

kann an die Bedingung geknüpft werden, daß die im Ausland zu

rückgelegte Ausbildung durch eine theoretische und/oder prak

tische Ausbildung an einer Krankenpflegeschule ergänzt wird 

und kommissionelle Ergänzungsprüfungen mit Erfolg abgelegt 

werden bzw. Nachweise über erfolgreich absolvierte Praktika 

erbracht werden. Über die Zulassung zur ergänzenden Ausbildung 

entscheidet die gemäß § 8 gebildete Kommission; § 14 Abs. 3 

und 4 gilt sinngemäß." 

12. § 15a entfällt. 

13. § 17 lautet: 

"§ 17. (1) Die Ausbildung in der psychiatrischen Kran

kenpflege darf nur an Krankenanstalten erfolgen, die folgende 

Voraussetzungen erfüllen: 

1. Die Krankenanstalt muß über die für die praktische 

Ausbildung erforderlichen Ausbildungseinrichtungen 

(Fachabteilungen, Diagnostik- und Therapieeinrich

tungen) verfügen; 

2. die an der Krankenanstalt erbrachten Leistungen müssen 

nach Art und Umfang gewährleisten, daß sich die 

Schüler(innen) die erforderlichen praktischen 

Kenntnisse und Erfahrungen aneignen können; 
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3. an der Krankenanstalt muß eine ausreichende Anzahl an 

diplomierten Krankenpflegepersonen und sonstigen 

diplonierten Fachkräften tätig sein, die bei der 

praktischen Ausbildung unter der Aufsicht und Ver

antwortung der Lehrkräfte mit heranzuziehen sind; 

4. Die Krankenanstalt muß über die erforderlichen Schul

räumlichkeiten und Lehrmittel verfügen. 

(2) Hinsichtlich der Anerkennung von Krankenanstalten als 

Ausbildungsstätten für die psychiatrische Krankenpflege gemäß 

Ab s. 1 g i 1 t § 7 Ab s. 3 bis 8 s i n n gern ä ß • " 

14. Dem § 18 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 

"Hins1chtlich der Aufnahme in eine Ausbildungsstätte 

für die psychiatrische Krankenpflege gilt § 8 sinngemäß." 

15. § 20 lautet: 

,,§ 20. Die näheren Bestimmungen über Anzahl sowie fach

liche Eignung der zur theoretischen und praktischen Ausbildung 

erforderlichen Lehr- und Fachkräfte, über den Lehrplan ein

schließlich der Lehrstoffverteilung bzw. Curricula und den 

Betrieb von Ausbildungsstätten für die psychiatrische Kranken

pflege sind nach Maßgabe einer geordneten und zweckmäßigen 

Ausbildung für den Beruf eines psychiatrischen Krankenpflegers 

(einer psychiatrischen Krankenschwester) vom Bundeskanzler im 

Einvernehmen mit dem Bundesminister für Unterricht, Kunst und 

Sport durch Verordnung zu erlassen." 

16. Im § 21 wird die Wortfolge ,,§§ 14 und 15" durch die 

Wortfolge ,,§§ 14, 14a und 15" ersetzt. 
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17. § 25 lautet: 

"§ 25. Die gehobenen medizinisch-technischen Dienste um

fassen: 

1. Den physiotherapeutischen Dienst; 

2. den medizinisch-technischen Laboratoriumsdienst; 

3. den radiologisch-technischen Dienst; 

4. den Diät- und ernährungsmedizinischen Beratungs-

dienst; 

5. den ergotherapeutischen Dienst; 

6. den logopädisch-phoniatrisch-audiologischen Dienst; 

7. den orthoptischen Dienst." 

18. § 26 lautet: 

"§ 26. (1) Der physiotherapeutische Dienst umfaßt die An

wendung aller physiotherapeutischen Maßnahmen nach ärztlicher 

Anordnung in den Bereichen der Gesundheitserziehung, Prophy

laxe, Therapie und Rehabilitation. Hiezu gehören insbesondere 

alle mechanotherapeutischen Maßnahmen (alle Arten von Bewe

gungstherapie, manuelle Therapie der Gelenke, Atemtherapie, 

alle Arten von Heilmassagen, Reflexzonentherapien, Lymph

drainagen, Ultraschalltherapien), alle elektro-, thermo-, 

photo-, hydro- und balneotherapeutischen Maßnahmen sowie 

manuelle und elektrodiagnostische Untersuchungsverfahren. 

(2) Der medizinisch-technische Laboratoriumsdienst umfaßt 

die Ausführung aller Laboratoriumsmethoden nach ärztlicher An

ordnung, die im Rahmen des medizinischen Untersuchungs-, Be

handlungs- und Forschungsbetriebes erforderlich sind. 
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(3) Der radiologisch-technische Dienst umfaßt die Ausfüh

rung aller radiologisch-technischen Methoden bei der Anwendung 

von ionisierenden Strahlen und anderer bildgebender Verfahren 

zur Untersuchung und Behandlung von Menschen sowie zur For

schung auf dem Gebiet des Gesundheitswesens nach ärztlicher 

Anordnung. 

(4) Der Diät- und ernährungsmedizinische Beratungsdienst 

umfaßt die Auswahl, Zusammenstellung und Berechnung sowie die 

Anleitung und Überwachung der Zubereitung besonderer Kost

formen zur Ernährung kranker oder krankheitsverdächtiger Per

sonen nach ärztlicher Anordnung einschließlich der Beratung 

der Kranken oder ihrer Angehörigen über die praktische Durch

führung ärztlicher Diätverordnungen aUßerhalb einer Krankenan

stalt. Ohne ärztliche Anordnung kann die Auswahl, Zusammen

stellung und Berechnung der Kost für gesunde Personen und Per

sonengruppen oder Personen und Personengruppen unter beson

deren Belastungen (z.B. Schwangerschaft, Leistungssport) ein

schließlich der Beratung dieser Personenkreise über Ernährung, 

die entsprechend dem aktuellen Stand der ernährungsmedizini

schen Wissenschaft der Erhaltung der Gesundheit dienlich ist, 

vorgenommen werden. 

(5) Der ergotherapeutische Dienst umfaßt die Behandlung 

von Kranken und Behinderten durch handwerkliche und künstleri

sche Tätigkeiten sowie Herstellung, Einsatz und Unterweisung 

im Gebrauch von Hilfsmitteln einschließlich Schienen nach 

ärztlicher Anordnung zu Zwecken der Prophylaxe, Therapie und 

Rehabilitat~on. 

(6) Der logopädisch-phoniatrisch-audiologische Dienst 

umfaßt die logopädische Untersuchung, Beurteilung und Behand

lung von Sprach-, Sprech-, Stimm- und Hörstörungen nach ärzt

licher Anordnung. 
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(7) Der orthoptische Dienst umfaßt die diagnostischen, 

therapeutischen und prophylaktischen Maßnahmen bei SehstBrun

gen wie Schielen, Schwachsichtigkeit und Bewegungsstörungen 

der Augen nach ärztlicher Anordnung." 

19. §§ 27 bis 29 samt Überschrift lauten: 

"A.Akademien fUr die gehobenen medizinisch-technischen 

Dienste 

§ 27. (1) Die Ausbildung in den gehobenen medizinisch

technischen Diensten darf nur an den hiefUr eingerichteten 

Akademien, im folgenden "medizinisch-technischen Akademien" 

genannt, erfolgen. 

(2) Medizinisch-technische Akademien dUrfen nur an Kran

kenanstalten errichtet werden, die folgende Voraussetzungen 

erfUllen: 

1. Die Krankenanstalt muß Uber die fUr die praktische 

Ausbildung erforderlichen Ausbildungseinrichtungen (Fachabtei

lungen, Diagnostik-, Therapie- und Rehabilitationseinrichtun

gen) verfUgen; 

2. die an der Krankenanstalt erbrachten Leistungen mUssen 

nach Art und Umfang gewährleisten, daß sich die Studenten 

(Studentinnen) die erforderlichen praktischen Kenntnisse und 

Erfahrungen aneignen können; 

3. an der Krankenanstalt muß eine ausreichende Anzahl an 

Angehörigen der gehobenen medizinisch-technischen Dienste 

tätig sein, die bei der praktischen Ausbildung unter der Auf

sicht und Verantwortung der mit der Leitung der praktischen 

Ausbildung betrauten Lehrkräfte mit heranzuziehen sind; 
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4. Die Krankenanstalt muß über die erforderlichen Lehr

mittel und Räumlichkeiten verfügen. 

§ 28. Jede Akademie hat unter der kollegialen Führung 

eines (einer) diplomierten Angehörigen des betreffenden ge

hobenen medizinisch-technischen Dienstes als Direktor(in) und 

eines Facharztes der entsprechenden Fachrichtung als wissen

schaftlichen Leiter zu stehen, die über die erforderliche 

fachlich-pädagogische Eignung und Berufserfahrung verfügen; 

diese Voraussetzungen gelten auch für die als Stellvertreter 

zu bestellenden Personen. § 7 Abs. 4 bis 8 gilt sinngemäß." 

§ 29. Hinsichtlich der Aufnahme in medizinisch-technische 

Akademien und die Voraussetzungen hiefür gelten die §§ 8 und 9 

mit folgenden Abweichungen sinngemäß: 

1 • Ne ben den im § 9 Ab s • 

fordernissen sind nachzuweisen: 

lit. abis dangeführten Er-

a) die Reifeprüfung einer allgemeinbildenden oder 

berufsbildenden höheren Schule oder die vor dem 

Wirksamwerden der diesbezüglichen Bestimmungen des 

Schulorganisationsgesetzes an einer Mittelschule 

oder einer anderen mittleren Lehranstalt abgelegte 

Re i fe pr üf u n g , 

b) für die Aufnahme zur Ausbildung in den in § 25 Z 2 

bis 4 angeführten Berufe auch Kenntnisse in 

Maschinschreiben. 
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2. Ohne Reifezeugnis kBnnen aufgenommen werden: 

a) diplomierte Krankenpflegepersonen (§ 23), 

b) diplomierte medizinisch-technische Fachkräfte 

(§ 43 Z 8) in Akademien für den physiotherapeu

tischen Dienst, für den medizinisch-technischen 

Laboratoriumsdienst oder für den radiologisch

technischen Dienst. 

3. Für die Aufnahme in eine Akademie für den physio

therapeutischen Dienst oder für den logopädisch-phoniatrisch

audiologischen Dienst haben die Bewerber(innen) die für die 

Berufsausübung erforderliche kBrperliche Eignung durch einen 

an der Akademie abzulegenden Eignungstest nachzuweisen. Für 

die Aufnahme in eine Akademie für den Diät- und ernährungs

medizinischen Beratungsdienst haben die Bewerber(innen) fun

dierte Kenntnisse und Fertigkeiten im Kochen durch einen an 

der Akademie abzulegenden Eignungstest nachzuweisen. Das je

weilige Testergebnis ist der Aufnahmekommission vorzulegen." 

20. § 30 samt Überschrift lautet: 

"Physiotherapeutischer Dienst 

§ 30. Die Ausbildung für den physiotherapeutischen 

Dienst dauert drei Jahre. Sie umfaßt eine theoretische und 

praktische Ausbildung insbesondere auf nachstehend angeführten 

Gebieten: 
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1. Theoretische und praktische Einführung in die 

Krankenpflege; 

2. Erste Hilfe und Verbandslehre; 

3. Anatomie; 

4. Physiologie; 

5. Pathologie; 

6. Hygiene; 

7. Chirurgie, Unfallchirurgie, Orthopädie, Innere 

Medizin, Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Kinderheilkunde, 

Neurologie, Psychiatrie, Intensivmedizin, Sportmedizin, 

Geriatrie, jeweils unter Einschluß ihrer pathologischen 

Grundlageni 

8. Physikalische Medizin, insbesondere Grundlagen, 

Wirkungsweisen und Indikationen physiotherapeutischer Thera

pieformeni 

9. Bewegungslehre einschließlich Biomechanik sowie 

Trainingslehre und deren Anwendung im Aufbautrainingi 

10. Mechanotherapie: Bewegungstherapie (Heilgymnastik, 

Kinesitherapie) mit allen bewegungstherapeutischen Konzepten 

und Techniken, manuelle Therapie der Gelenke, Atemtherapie, 

alle Arten von Heilmassagen, Reflexzonentherapien, Lymph

drainagen und Ultraschallbehandlung unter besonderer Berück

sichtigung der physiotherapeutischen Befunderhebung im Hin

blick auf den mechanotherapeutischen Arbeitsbereich, der 
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Erstellung der Therapieziele, der Auswahl der Therapiemaß

nahmen und deren Durchführung sowie der Kontrolle in den Be

reichen der Prophylaxe, Therapie und Rehabilitation; 

11. Praktische Anwendung der Elektro-Thermo-Foto-Hydro

und Balneotherapie und der physikalischen Diagnostik; 

12. Anwendung aller physiotherapeutischen Maßnahmen in 

den Bereichen der Prophylaxe, Therapie und Rehabilitation an 

Patienten auf den Gebieten Chirurgie, Neurochirurgie,Plasti

sche Chirurgie, Unfallchirurgie, Orthopädie und orthopädische 

Chirurgie, Innere Medizin, Frauenheilkunde und Geburtshilfe, 

Kinderheilkunde, Neurologie, Psychiatrie, Intensivmedizin, 

Arbeitsmedizin, Sportmedizin und Geriatrie; 

13. Körperschulung mit gruppenorientierter Bewegungsar

beit (Saalturnen, Leichtathletik, Spiele, Schwimmen, Schilauf 

etc.)i 

14. Grundlagen der Rehabilitation; 

15. Einführung in die Ergotherapie; 

16. Berufskunde und Berufsethik; 

17. Sozialpsychologische Grundlagen; 

18. Grundzüge des Sanitäts-, Arbeits- und Sozial

versicherungsrechtes; 

19. Grundzüge der Betriebsführung im Krankenhaus; 
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20. Einführung in die elektronische Datenverarbeitung 

und Dokumentation; 

21. Medizinisches Englisch." 

21. § 31 samt Überschrift lautet: 

"Medizinisch-technischer Laboratoriumsdienst 

§ 31. Die Ausbildung für den medizinisch-technischen 

Laboratoriumsdienst dauert drei Jahre. Sie umfaßt eine theore

tische und praktische Ausbildung insbesondere auf nachstehend 

angeführten Gebieten: 

1. Theoretische und praktische Einführung in die 

Krankenpflege; 

2. Erste Hilfe und Verbandslehre; 

3. Anatomie; 

4. Physiologie; 

5. Allgemeine Pathologie; 

6. Hygiene und Umweltschutz; 

7. Untersuchungsmethodik im medizinischen Laboratorium 

8. Chemie 

9. Histologie und Grundzüge der Histopathologie; 

10. Zytologie; 
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11. Mikrobiologie; 

12. Serologie; 

13. Hämotologie; 

14. Blutgruppenuntersuchungstechnik (Immunhämatologie); 

15. Immunologie; 

16. Photo- und Mikrophotographie; 

17. Medizinische Technologie; 

18. Physikalischer Strahlenschutz und Grundzüge der 

Arbeitsmethoden mit radioaktiven Isotopen im medizinischen 

Laboratorium; 

19. Berufskunde und Berufsethik ; 

20. Sozialpsychologische Grundlagen; 

21. Grundzüge des Sanitäts-, Arbeits- und Sozialversiche

rungsrechtes; 

22. Grundzüge der Betriebsführung im Krankenhaus; 

23. Einführung in die elektronische Datenverarbeitung und 

Dokumentation; 

24. Medizinisches Englisch." 
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22. § 32 samt Überschrift lautet: 

"Radiologisch-technischer Dienst 

§ 32. Die Ausbildung für den radiologisch-technischen 

Dienst dauert drei Jahre. Sie umfaßt eine theoretische und 

praktische Ausbildung insbesondere auf nachstehend angeführten 

Geb ie ten: 

1. Theoretische und praktische Einführung in die 

Kr ankenpf 1 ege ; 

2. Erste Hilfe und Verbandslehre; 

3. Anatomie; 

4. Physiologie; 

5. Pathologie; 

6. Hygiene; 

7. Röntgenbildanalyse, Bildanalyse anderer bildgeben

der Verfahren; 

8. Allgemeine Physik und physikalische Grundlagen der 

Radiologie; 
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9. Kontrastmittelkunde, Vorbereitung radiologisch

technischer Verfahren und Instrumentenkunde; 

10. Chemische Grundlagen der Radiologie; 

11. Radiopharmazeutik und Radiopharmakologie unter Be

rücksichtigung der Nuklearmedizin; 

12. Radiochemie; 

13. Laborkunde ; 

14. Biologie und Strahlenbiologie; 

1 5. S t rah 1 e n p h Y si k und rad i 01 0 gis c he 00 si met r i e mit 

Nuklearmedizin und Therapie; 

16. Medizinische und physikalische Grundlagen der 

Strahlentherapie; 

17. Nuklearmedizin; 

18. Apparate- und Gerätekunde in der Röntgendiagnostik, 

Nuklearmedizin, Strahlentherapie und digitale bilddiagnosti-

sche Verfahren; 

19. projektionslehre und Aufnahmetechnik in der Rönt

gendiagnostik; 
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2 0 • So nd e r ver fa h ren der Ra d i 0 log i e ; 

21. Bilddokumentation; 

22. Physikalischer Strahlenschutz; 

23. Grundlagen der intraoperativen Röntgenaufnahme

technik; 

24. Berufskunde und Berufsethik; 

25. Sozialpsychologische Grundlagen; 

26. Grundzüge des Sanit"äts-, Arbeits- und Sozialver

sicherungsrechtes; 

27. Grundzüge der Betriebsführung im Krankenhaus; 

28. Einführung in die elektronische Datenverarbeitung 

und Dokumentation; 

29. Medizinisches Englisch." 
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23. § 33 samt Überschrift lautet: 

"Di~t- und ern~hrungsmedizinischer Beratungsdienst 

§ 33. Die Ausbildung für den Di~t- und ern~hrungsmedi

zinischen Beratungsdienst dauert drei Jahre. Sie umfaßt eine 

theoretische und praktische Ausbildung insbesondere auf nach

stehend angeführten Gebieten: 

1. Theoretische und praktische Einführung in die 

Kr an kenpf 1 ege ; 

2. Erste Hilfe und Verbandslehre; 

3. An atom i e ; 

4. pnys iol og ie; 

5. Pathologie; 

6. Hygiene; 

7. Chemie; 

8. Allgemeine Ern~hrungslehre und Ern~hrungslehre für 

bestimmte Personengruppen; 

9. Ern~hrung des gesunden Säuglings und Kleinkindes; 

10. Ern~hrungsphysiologie; 
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11. Lebensmittelkundei 

12. Lebensmitteltechnologie und Produktentwicklungi 

13. Diätetik mit Energie- und Nährstoffberechnungi 

14. Diättherapie im säuglings- und Kleinkindesalter; 

15. Herstellung von Kost für Gesunde und Kranke; 

16. Physi k; 

17. Grundlagen der Labortechnik mit praktischen 

Laboruntersuchungen; 

18. Betriebswirtschaftslehre, Buchhaltung und 

Kalkulation; 

19. Spezielle Betriebs- und Wirtschaftsführung in der 

Küche mit EDV für Nährstoffberechnungen und -kalkulationen, 

sowie für Menügestaltung; 

20. Pharmakologie und Drogenkunde; 

21. Erarbeitung von Beratungsmaterial und Vortrags

gestaltung zu Themen der Ernährungslehre und Diätetik; 

22. Berufskunde und Berufsethik; 

23. sozialpsychologische Grundlagen; 

24. Grundzüge der Betriebsführung im Krankenhaus; 

25. Einführung in die elektronische Datenverarbeitung 

und Dokumentation; 

26. Medizinisches Englisch." 
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24. § 34 samt Überschrift lautet: 

"Ergotherapeutischer Dienst 

"§ 34. Die Ausbildung fUr den ergotherapeutischen 

Dienst dauert drei Jahre. Sie umfaßt eine theoretische und 

praktische Ausbildung insbesondere auf nachstehend angefUhrten 

Gebieten: 

1. Theoretische und praktische EinfUhrung in die 

Krankenpflege; 

2. Erste Hilfe und Verbandslehre; 

3. Anatomie; 

4. Physiologie; 

5. Pa thol og ie ; 

6. Hyg iene; 

7. psychiatrie; 

8. Mechanotherapie und Bewegungslehre; 

9. praktische Übungen in Handfertigkeiten und 

handwerklichen Tätigkeiten; 

10. Theorie und Praxis der Ergotherapie mit VorfUh

rungen an Patienten auf den Gebieten Innere Medizin, Kinder

heilkunde, Chirurgie, Orthopädie, Unfallchirurgie, Neurologie, 

psychiatrie und Geriatrie, mit BerUcksichtigung der physikali

schen Medizin; 
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1 1. Ar bei t s p h Y s i 0 log i e ; 

12. Grundsätze der Rehabilitation und der Zusammenar

beit im Rehabilitationsteam; 

13. Berufskunde und Berufsethik; 

14. Sozialpsychologische Grundlagen; 

15. Grundzüge des Sanitäts-, Arbeits- und Sozialver

sicherungsrechtes; 

16. Grundzüge der Betriebsführung im Krankenhaus; 

17. Einführung in die elektronische Datenverarbeitung 

und Dokumentation; 

18. Medizinisches Englisch." 

25. § 35 samt Überschrift lautet: 

"Logopädisch-phoniatrisch-audiologischer Dienst" 

§ 35. Die Ausbildung für den logopädisch-phoniatrisch

audiologischen Dienst dauert drei Jahre. Sie umfaßt eine 

theoretische und praktische Ausbildung insbesondere auf nach

stehend angeführten Gebieten: 
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1. Theoretische und praktische Einführung in die 

Krankenpflege; 

2. Erste Hilfe und Verbandslehre; 

3. Ana tomie; 

4. Physiologie; 

5. Pathologie; 

6. Hyg iene; 

7. Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde; 

8. Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde; 

9. Stimm-, Sprech- und Sprachheilkunde (Phoniatrie); 

1 Q. Audiologie, einschließlich Audiometrie und 

Hörgerätekunde; 

11. pädaudiologie; 

12. Atem- und Stimmpädagogik (Stimm- und Sprech

erziehung; 

13. Logopädische Methodik; 

14. Funktionelle Anatomie des Gehirns; 

15. Neurologie und psychiatrie; 

16. Kinderheilkunde; 

17. NeUrOpsychiatrie im Kindesalter; 
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18. Linguistik; 

19. Grundzüge der Bewegungslehre; 

20. Berufskunde und Berufsethik; 

21. Sozialpsychologische Grundlagen; 

22. Grundzüge des Sanitäts-, Arbeits- und Sozial

versicherungsrechtes; 

23. Grundzüge der Betriebsführung im Krankenhaus; 

24. Einführung in die elektronische Datenverarbeitung 

und Dokumentation; 

25. Hedizinisches Englisch." 

26. § 35a samt Überschrift lautet: 

"Orthoptischer Dienst 

,,§ 35a. Die Ausbildung für den orthoptischen Dienst 

da uert 2 Ja hre und sechs Mona te. Sie umf aßt eine t heore ti sc he 

und praktische Ausbildung insbesondere auf nachstehend ange

führten Gebieten: 

1. Theoretische und praktische Einführung in die 

Krankenpflege; 

2. Erste Hilfe und Verbandslehrej 

3. Anatomie; 

4. Physiologie; 
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5. Pathologie; 

6. Neurologie und Neuroophtalmologie; 

7. Physik, insbesondere Optik und Brillenlehre; 

8. Gerätekunde und -pflege; 

9. Hyg iene; 

1 O. Ki n der he i 1 ku nd e ; 

11. Grundzüge der Arzneimittellehre; 

12. Grundzüge der An'ästhesie; 

13. Ophthalnologische Untersuchungsmethoden 

(außer orthoptischen und pleoptischen) ein

schließlich Perimetrie; 

14. Das Schielen, seine Formen und deren Behandlung; 

15. Theoretische Grundlagen der orthoptischen und 

pleoptischen Untersuchung und Behandlung; 

16. Foto- und Kinotechnik; 

17. Berufskunde und Berufsethik; 

18. Sozialpsychologische Grundlagen; 

19. Grundzüge des Sanitäts-, Arbeits- und Sozial

versicherungsrechtes; 
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20. Grundzüge der Betriebsführung im Krankenhaus; 

21. Einführung in die elektronische Datenverarbeitung 

und Dokumentation; 

22. Medizinisches Englisch." 

27. § 36 erster Satz lautet: 

.. § 36. Die näheren Bestimmungen über Anzahl und fach

liche Eignung der zur theoretischen und praktischen Ausbildung 

erforderlichen Lehr- und Fachkräfte, über den Lehrplan ein

schließlich der Lehrstoffaufteilung bzw. Curricula und den 

Betrieb von medizinisch-technischen Akademien sind nach Maß

gabe einer geordneten und zweckmäßigen Ausbildung für die ge

hobenen medizinischtechnischen Dienste vo~ Bundeskanzler im 

Einvernehmen mit dem Bundesminister für Unterricht, Kunst und 

Sport durch Verordnung zu erlassen." 
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28. § 38 Abs. 2 lautet: 

"(2) Schulen fUr den medizinisch-technischen Fach

dienst dUrfen nur an Krankenanstalten errichtet werden, die 

folgende Voraussetzungen erfUllen: 

1. Die Krankenanstalt muß über die fUr die praktische 

Ausbildung erforderlichen Ausbildungseinrichtungen (Fachabtei

lungen, Diagnostik- und Therapieeinrichtungen) verfUgen; 

2. die an der Krankenanstalt erbrachten Leistungen 

mUssen nach Art und Umfang gewährleisten, daß sich die 

Schüler(innen) die erforderlichen praktischen Kenntnisse und 

Erfahrungen aneignen können; 

3. an der Krankenanstalt muß eine ausreichende Anzahl 

an Angehörigen der betreffenden gehobenen medizinisch-techni

schen Dienste sowie des medizinisch-technischen Fachdienstes 

tätig sein, die bei der praktischen Ausbildung unter der Auf

sicht und Verantwortung der Lehrkräfte mit heranzuziehen 

sind. 

4. Die Krankenanstalt muß über die erforderlichen 

Schulräumlichkeiten sowie Lehrmittel verfügen." 

29. § 39 lautet: 

"§ 39. Hinsichtlich der Bewilligung der Schulen fUr 

den medizinisch-technischen Fachdienst gilt § 7 Abs. 3 bis 8 

sinngem"aß ." 
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30. § 42 lautet: 

,,§ 42. (1) Hinsichtlich der Beurteilung des Ausbil

dungserfolges an medizinisch-technischen Akademien und an 

Schulen für den medizinisch-technischen Fachdienst durch Prü

fungen, deren Bezeichnungen und der darüber auszustellenden 

Zeugnisse sowie hinsichtlich der ~nerkennung der außerhalb 

österreichs erworbenen Zeugnisse über eine mit Erfolg abge

schlossene Ausbildung in einem gehobenen medizinisch-techni

schen Dienst oder im medizinisch-technischen Fachdienst sind, 

sofern Abs. 2 nichts anderes bestimmt, die §§ 14, 14a und 15 

sinngemäß anzuwenden. Hinsichtlich der Pflichten sowie des 

Ausschlusses von Studenten (Studentinnen) der medizinisch

technischen Akademien oder von Schülern (Schülerinnen) der 

Schulen für den medizinisch-technischen Fachdienst gilt § 12 

sinngem"äß. 

(2) 1m Rahmen der Ausbildung f.ür den medizinisch-tech

nischen Fachdienst gelten folgende Abweichungen: 

1. Die Diplomprüfung ist in drei Teilprüfungen jeweils am Ende 

der einzelnen Ausbildungsabschnitte durchzuführen. 

2. Die erfolgreiche Ablegung der Einzelprüfungen der einzelnen 

Ausbildungsabschnitte ist Voraussetzung für das Antreten zu 

der betreffenden Teilprüfung der Diplomprüfung. 
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3. Bei nichtgenUgendem Erfolg trotz Wiederholung bei mehr als 

zwei Einzelprüfungen eines Ausbildungsabschnittes ist der 

Ausbildungsabschnitt zu wiederholen. 

4. Bei nichtgenUgendem Erfolg trotz Wiederholung bei einer 

oder zwei Einzelprüfungen eines Ausbildungsabschnittes, 

kann eine kommissionelle Wiederholungsprüfung in diesen 

Prüfungsfächern abgelegt werden. Wird diese kommissionelle 

WiederholungsprUfung auch nur in einem Prüfungsfach nicht 

bestanden, so ist der Ausbildungsabschnitt zu wiederholen. 

5. Bei nichtgenügendem Erfolg in mehr als zwei PrUfungsfächern 

einer TeilprUfung der Diplomprüfung sind der Ausbildungsab

schnitt sowie die betreffende Teilprüfung der Diplomprüfung 

zu wiederholen. 

6. Bei nichtgenügendem Erfolg in einem oder zwei Prüfungs

fächern einer Teilprüfung der Diplomprüfung darf eine Wie

derholungsprüfung in diesen Fächern innerhalb von drei 

Monaten abgelegt werden, wobei der folgende Ausbildungsab

schnitt inzwischen begonnen werden darf. Wird die Wiederho

lungsprüfung auch nur in einem Fach nicht bestanden, so 

sind der Ausbildungsabschnitt sowie die betreffende Teil

prüfung der Diplomprüfung zu wiederholen. 

7. Ein Ausbildungsabschnitt darf unbeschadet der Bestimmungen 

des § 12 Abs. 1 höchstens einmal wiederholt werden." 
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31. § 43 lautet: 

,,§ 43. (1) 1m Sinne der Bestimr:lungen des § 42 Abs. 

in Zusammenhalt mit § 15 Abs. 2 sind als Berufsbezeichnungen 

zu führen: 

1. "Diplomierte Physiotherapeutin" -

"Dipl omier ter Physiotherapeut" (§ 26 Abs. '); 

2. "Diplomierte medizinisch-technische Assistentin" -

"Diplomierter medizinisch-technischer Assistent" 

(§ 26 Abs. 2); 

3. "Diplomierte radiologisch-technische Assistentin" -

"Diplomierter radiologisch-technischer Assistent" 

(§ 2 6 Ab s. 3); 

4. "Diplomierte Di~tassistentin und ern~hrungsmedi

zinische Beraterin" -

"Diplomierter Di~tassistent und ern~hrungsmedi

zinischer Berater" (§ 26 Abs. 4); 

5. "Diplomierte Ergotherapeutin" -

"Diplomierter Ergotherapeut" (§ 26 Abs. 5); 

6. "Diplomierte Logop~din" -

"Diplomierter Logop~de" (§ 26 Abs. 6); 

7. "Diplomierte Orthoptistin" -

"Diplomierter Orthoptist" (§ 26 Abs. 7); 

8. "Diplomierte medizinisch-technische Fachkraft" 

(§ 37)." 
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32. § 45 Abs. 5 lautet: 

"(5) Auf die Abhaltung der Kurse nach Abs. 2 findet 

§ 7 Abs. 2, 6, 7 und 8 sinngem"äß Anwendung." 

33. § 47 Abs. 3 bis 5 lauten: 

"(3) Die Ausbildung in den im § 44 lit.d angefUhrten 

Sanitätshilfsdienst umfaßt insbesondere die GrundzUge der 

Hygiene und Infektionslehre, eine EinfUhrung in die Grundbe

griffe der medizinischen Laboratoriumsarbeiten sowie einfache 

Ge rä tel ehr e. 

(4) Die Ausbildung in den im § 44 lit.g angefUhrten 

Sanitätshilfsdienst umfaßt insbesondere die GrUndzüge der 

Hygiene und der Hydro- und Balneotherapie. 

(5) Die Ausbildung in den im § 44 lit.h angefUhrten 

Sanitätshilfsdienst umfaßt insbesondere die GrundzUge der 

Hygiene, der Anatomie und Pathologie, die einfache Heilmassage 

sowie die GrundzUge der Thermo-, Hydro- und Balneotherapie. 

Bei Blinden entfällt bei gleicher Dauer der Ausbildung der 

Un terr ic h t in Therm 0-, Hyd r 0- und Balneot herapie • " 

34. § 51 lit.i lautet: 

"( i) "Ergotherapiegehilfe" - "Ergotherapiegehilfin"; " 
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35. § 52 Abs. 4 und 5 lauten: 

"(4) Freiberuflich dUrfen nur der Krankenpflegefach

dienst, der physiotherapeutische Dienst, der Diät- und ernäh

rungsmedizinische Beratungsdienst, der ergotherapeutische 

Dienst und der logopädisch-phoniatrisch-audiologische Dienst 

ausgeUbt werden. 

(5) Im Zusammenhang mit der freiberuflichen AusUbung 

des Krankenpflegefachdienstes, des physiotherapeutischen Dien

stes, des Diät- und ernährungsmedizinischen Beratungsdienstes, 

des ergotherapeutischen Dienstes sowie des logopädisch-phonia

trisch-audiologischen Dienstes ist jede Art der Werbung ver

boten. Die Werbung fUr Tätigkeiten, die nur im Rahmen der ge

nannten Berufe ausgeUbt werden dUrfen, ist auch sonstigen 

physischen und juristischen Personen untersagt." 

36. Nac h § 52 Abs. 5 wird folgender Abs. 6 angefUgt: 

"(6) Diplomierten Krankenpflegepersonen und diplo

mierten Angehörigen der gehobenen medizinisch-technischen 

Dienste ist Uber Antrag vom Landeshauptmann ein mit einem 

Lichtbild versehener Berufsausweis auszustellen." 

37. § 55 Abs. 1 zweiter Satz entfällt. 

38. Nach § 56 Abs. 2 wird folgender Abs. 3 angefUgt: 

"(3) Abs. letzter Satz und Abs. 2 gelten sinngemäß 

hinsichtlich eines gemäß § 52 Abs. 6 ausgestellten Berufsaus-

weises." 
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Art i k e 1 I I 

(1) Dieses BUndesgesetz tritt mit 1. Jänner 1990 in 

Kraft. Durchführungsverordnungen können bereits von dem seiner 

Kundmachung folgenden Tag an erlassen werden, sind aber 

frühestens mit 1. Jänner 1990 in Kraft zu setzen. 

(2) Ausbildungslehrgänge in den gehobenen medizinisch

technischen Diensten, die vor dem 1. Jänner 1990 begonnen 

haben, sind hinsichtlich Art und Dauer der Ausbildung nach den 

bisher geltenden Ausbildungsbestimmungen zu beenden. 

(3) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der 

Bundeskanzler, hinsichtlich der Z 8, 15 und 27 im Einvernehmen 

mit dem Bundesminister für Unterricht, Kunst und sport be-

traut. 
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K 0 N Z E P T (siehe Erläuterungen Allgemeiner 
Teil, Seite 3) 

SONDERAUSBILDUNG für den Krankenpflegefachdienst und 
die gehobenen medizinisch-technischen 
Dienste 

Die Sonderausbildung teilt sich in vier Sparten: 

1. erste Führungsebene - Station und intra- und extramurale 
adäquate Bereiche 

2. mittlere und obere Führungsebene 
Abteilungsleitung, Institutsleitung, Krankenhausleitung 
und Leitung von extramuralen Bereichen im Gesundheitswesen 
und adäquate Bereiche der medizinisch-technischen Dienste 

3. lehrende Pflegepersonen und lehrende Angehörige der med.
tech~. Dipnste 

4. Schuloberinnen, Lehrvorsteher und leitende Lehrassistent(inn)en 

Die Sonderausbildung für den Krankenpflegefachdienst sowie für 

die gehobenen medizinisch-technischen Dienste kann in jeder 

der vier Sparten gemeinsam oder getrennt geführt werden. Sie 

ist an eigens dafür zu errichtenden Akademien für den Kranken

pflegefachdienst und die medizinisch-technischen Dienste abzu

halten. Diese Sonderausbildungen müssen verpflichtend sein 

(können sowohl berufsbegleitend als auch in Vollzeitform ge

führt werden), wobei für alle Sparten Übergangsbestimmungen zu 

erstellen sind. 

ZIELE der Sonderausbildung für die erste Führungsebene - Station 

und intra- und extramurale adäquate Bereiche 

Pie Kursteilnehmer sollen fähig sein: 

o Pflege bzw. die berufsspezifischen Tätigkeiten der jeweiligen 
medizinisch-technischen Sparte zu planen, zu organisieren und 
die Pflegequalität oder Arbeitsqualität (in Diagnostik und 
Therapie) einzuschätzen, zu fördern und zu kontrollieren. 

o Mitarbeiter zu führen 

o Auszubildende anzuleiten und zu fördern 

o Bei der Koordination der Leistungsbereiche des Gesundheits
wesens, unter besonderer Berücksichtigung des eigenen Arbeits
bereiches mitzuwirken. 
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Sonderausbildungskurs zur Heranbildung von leitenden Pflege
personen und leitenden Angehörigen der medizinisch-technischen 
Dienste - erste Führungsebene - Station und intra- und extra
murale adäquate Bereiche 

L EHR P L A N Mindeststunden 

650 Stunden (davon 1/4 Praktikum) 

KOMMUNIKATION 160 

Allgemeine und Medizinsoziologie 
Allgemeine und Betriebspsychologie 
Arten der Gesprächsführung, soziales Lernen 
Lerntechnik und angewandte Pädagogik 

MANAGEMENT 100 

Krankenhausbetriebslehre 
Führungssysteme, Mitarbeiterführung 
Arbeitsorganisation, Führungsmethodik 
Organisation und Administration 
inkl. Schriftverkehr und Arbeitstechnik 

FORSCHEN UND FORSCHUNGSERGEBNISSE 

Einfache Forschungsmethoden 
Interpretation von Forschungsergebnissen 

PFLEGE / MTD - FACHBEREICHE 

Berufskunde 
Pflege, Fachbereiche der medizinisch
technischen Dienste 

GESUKDHEIT UND GESELLSCHAFT 

Hygiene, medizinischer und technischer Schutz 
am Arbeitsplatz, Gesundheitsvorsorge, med. 
Spezialgebiete 
fachliche Rechtskunde 

PRAKTIKA 
Praktika im Krankenhaus und adäquaten 
Bereichen im Gesundheitswesen 

SONDERVERANSTALTUNGEN 

Exkursionen 
Projektarbeiten 
Studientage 
u.a.m. 

25 

80 

55 

160 

70 
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ZIELE der Sonderausbildung für die mittlere und obere Führungs

ebene (Abteilungsleitung, Institutsleitung, Krankenhausleitung 

und Leitung von extramuralen Bereichen im Gesundheitswesen und 

adäquate Bereiche der medizinisch-technischen Dienste) 

Die Kursteilnehmer sollen fähig sein: 

o die Stellung des Krankenhauses bzw. der adäquaten Bereiche 
und deren Aus- bzw. Wechselwirkungen innerhalb des Gesundheits
systems zu charakterisieren und zu bewerten 

o bei der Koordination der Leistungsbereiche des Gesundheitswese~s 
unter besonderer Berücksichtigung des eigenen Arbeitsbereiches 
mitzuwirken. 

o Grundsätze, Ziele und Standards für die jeweilige Berufssparte 
aufzustellen und die Qualität der durchgeführten berufsrelevanten 
Tätigkeiten zu kontrollieren 

o Bedingungen zu schaffen, daß die berufsrelevanten Tätigkeiten 
kompetent durchgefUhrt werden kön~en. 

o ihren eigenen Arbeitseinsatz und den der zur Verfügung stehenden 
Personen unter Berücksichtigung vorhandener Kräfte und 
Ressourcen zu planen und die Personen sowie die Mittel 
ökonomisch und effizient einzusetzen 

o die berufsrelevanten Belange innerhalb und außerhalb des Ge
sundheitssystems zu vertreten 
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Sonderausbildungskurs zur Heranbildung von Pflegepersonen 
und Angehörigen der gehobenen medizinisch-technischen Dienste 
der mittleren und oberen Führungsebene (Abteilungsleitung, 
Institutsleitung, Krankenhausleitung und Leitung von extra
muralen Bereichen im Gesundheitswesen und adäquaten Bereichen 
der medizinisch-technischen Dienste) 

Voraussetzung für den Besuch dieses Sonderausbildungskurses 
ist die erfolgreich abgeschlossene Sonderausbildung für die 

erste Führungsebene. 

L EHR P L A N Mindeststunden 

1000 Stunden (davon 1/4 Praktikum) 

KOMMUNIKATION 

Allgemeine und Medizinsoziologie 
Betriebspsychologie 
Tiefenpsychologie 
Soziales Lernen 
Arten der GesprächsfUhrung 
Lerntechnik und angewandte Pädagogik 
Körperorientiertes Arbeiten 

MANAGEMENT 

Betriebs- und Organisationslehre 
Arbeitsorganisation und Führungsmethodik 
(Konfliktmanagement, Führungshilfsmittel und 
Methoden) 

Personalbedarfsplanung, Methoden der Personal
bedarfsentwicklung, quantitative-qualitative 
Bedarfsplanung, Personalschulung, Qualifikations
systeme 
Management-Info- und Kontrollsysteme 
Projektmanagement 
Argumentation und Verhandlungs technik 

FORSCHEN UND FORSCHUNGSERGEBNISSE 
Forschungsmethoden, Forschungsprojekte, 
Analyse und Interpretation von Forschungs
ergebnissen 

PFLEGE / MTD - FACHBEREICHE 

Berufskunde 
Pflege bzw. Fachbereiche der medizinisch
technischen Dienste 
Spezialgebiete aus der Pflege und den 
medizinisch-technischen Bereichen 

180 

210 

40 

110 
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GESUNDHEIT UND GESELLSCHAFT 

Gesundheitsvorsorge 
Politische Bildung 
Hygiene, Arbeitsmedizin, Gesundheitsökonomie 
Rechtskunde inkl. Rechtsreformen im Gesundheits
wesen 
Medizinische Spezialgebiete 

PRAKTIKA 

Praktika im Krankenhaus und adäquaten 
Bereichen im Gesundheitswesen sowie Praktikum 
an einer Ausbildungsstätte des Pflege- bzw. 
MTD-Bereiches 

SONDERVERANSTALT~XGEK 

Exkursionen 
Projektarbeiten 
Studientage 
u.a.m. 

110 

250 

100 
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ZIELE der Sonderausbildung zur Heranbildung von lehrenden 

Pflegepersonen und lehrenden Angehörigen der medizinisch

technischen Dienste. 

Aktuelle allgemeinbildende Themen: 

Die Kursteilnehmer sollen fähig sein 

o die Stellung des Berufes innerhalb des Gesundheitssystems, 
die Auswirkungen, Konsequenzen und "echselwirkung zu 
charakterisieren 

o über berufsrelevante Tendenzen der Gesundheitsvorsorge, 
des Schul- und Bildungswesens Bescheid zu geben und neue 
Informationen zu bewerten und in ihren bisherigen Wissens
stand einzuordnen 

Die wissenschaftlichen Grundlagen des Lehrberufes: 

Die Kursteilneh~er sollen fähig sein 

o über die sozial- und verhaltenswissenschaftlichen Grund
lagen Bescheid zu geben und einzelne Phänomene mit wissen
schaftlichen Prinzipien oder Theorien zu erklären und zu 
bewerten sowie aus den wissenschaftlichen Prinzipien und 
Theorien Folgerungen für die Praxis abzuleiten 

Die praktischen Grundlagen des Lehrberufes: 

Die Kursteilnehmer sollen fähig sein 

o sich selbst sowie den Mitmenschen mit seinen psychischen, 
physischen und sozialen Bedürfnissen zu akzeptieren und 
mit dieser Haltung zur Kommunikation und Kooperation bereit 
sein 

o mittels Planung, Organisation,Administration und Betriebs
führung des Gesundheitswesens, der Krankenanstalten und 
Betriebe unter Berücksichtigung des medizinisch-technischen 
und hygienischen Schutzes am Arbeitsplatz Voraussetzung für 
den fachtheoretischen und fachpraktischen Unterricht zu 
schaffen 

Die speziellen Kenntnisse im Lehrberuf: 

Die Kursteilnehmer sollen fähig sein 

o Die Organisation der Ausbildung innerhalb des Gesundheits
systems unter Berücksichtigung der jeweils zutreffenden Rechts
lage durchzuführen 

179/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 111 von 222

www.parlament.gv.at



- 6 -

o über die Methoden der Zielsetzung, Stoffaufbereitung, 
Vorbereitung, Durchführung und Auswertung des Unterrichts 
an den Ausbildungseinrichtungen und an den Orten der je
weiligen berufsspezifischen Arbeitsbereiche Bescheid zu 
geben sowie die Unterrichtsprinzipien exemplarisch an
zuwenden 

Herstellung des Praxisbezuges 

Die Kursteilnehmer sollen fähig sein 

o vorgegebene Themen unter Beachtung didaktischer und 
methodischer Grundsätze vorzubereiten und zu unterrichten. 
Unterricht zu beobachten und auszuwerten und in einem Unterrichts 
team übertragene Aufgaben selbständig auszuführen. 

o in Zusammenarbeit mit dem Pflegepersonal bzw. den Angehörigen 
der medizinisch-technischen Dienste und anderer Gesundheits
berufe Schüler im Praktikum anzuleiten 

o aktuelles ~issen in der Pflege bzw. in den Bereichen der 
medizinisch-tech~ischen Dienste zu erfassen und im ~nterricht 
den Schülern sachgemäß weiterzugeben 
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Sonderausbildungskurs zur Heranbildung von lehrenden Pflege
personen und lehrenden Angehörigen der medizinisch-technischen 
Dienste 

L EHR P L A K 1-1inde s t s tunden 

1300 Stunden (davon 1/4 Praktikum) 

KO}1!1UNIKATION 

Ent~icklungspsychologie 
Allgemeine Psychologie 
Tiefenpsychologie 
Lerntheorie 
Pädagogische Psychologie 
Soziologie 
Soziales Lernen 
Arten der Gesprächsführung 
Körperorientiertes Arbeiten 

VXTERRICHTEN 

Erziehungslehre 
Unterrichts.l.ehre 

fach theoretischer Unterricht 
Curriculumentwicklung 
fachpraktischer Unterricht 

Didaktik 
Planung, Organisation, Administration 
und Betriebsführung der Ausbildung 
Schulwesen 
Freizeitgestaltung 
Rhetorik, Technik des schriftlichen Arbeitens, 
Körpererfahrung, Arbeitsmethoden 

FORSCHEN UND FORSCHUNGSERGEBNISSE 

Forschungsmethoden 
Interpretation von Forschungsergebnissen 

PFLEGE / MTD-FACHBEREICHE 

Berufskunde 
Pflege bzw. Fachbereiche der medizinisch
technischen Dienste 
Spezialgebiete aus der Pflege und den medizinisch
technischen Bereichen 

GESUNDHEIT UND GESELLSCHAFT 

Gesundheitsvorsorge 
Politische Bildung 

270 

330 

50 

120 

105 

Planung, Organisation, Administration unQ Betriebs
führung des Gesundheitsdienstes der Krankenanstalten 
und Betriebe einschI. med.-techn. und hygienischer 
Schutz am Arbeitsplatz 
Fachliche Rechtskunde 
Medizinische Spezialgebiete 
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PRAKTIKA 

Lehrauftritte 
Praktikum an Pflegeschulen bzw. med.
techno Schulen so~ie Praktikum im Kranken
haus und adäquaten Stellen im Gesundheits
dienst 

SONDERVERA~STALTUNGE~ 

Exkursionen 
Projektarbeiten 
Studientage 
u.a.m. 

- 8 -

325 

100 
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ZIELE der Sonderausbildung für Schuloberinnen, Lehrvorsteher 
und leitenden Lehrassistent(inn)en 

Die Kursteilnehmer sollen fähig sein: 

o die Ausbildung entsprechend einem berufsbildrelevanten 
Konzept zu führen und sie innerhalb des Gesundheitssystems 
unter Berücksichtigung der jeweils zutreffenden Rechtslage 
zu organisieren 

o berufsrelevante Tendenzen des Gesundheits-, Schul- und 
Bildungswesens zu bewerten und in das Berufsbildungskonzept 
einzuordnen 

o ihren eigenen Arbeitseinsatz und den der zur Verfügung 
stehenden Personen unter Berücksichtigung vorhandener Kräfte 
und Ressourcen zu planen und die Personen sowie die Mittel 
ökonomisch und effizient zur Erreichung des Ausbildungszieles 
einzusetzen 

o die berufsbildrelevanten Belange innerhalb und außerhalb des 
Gesundheitssystems zu vertreten 
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Sonderausbildungskurs zur Heranbildung von Schuloberinnen, 
Lehrvorstehern und leitenden Lehrassistent(inn)en 

Voraussetzung für den Besuch dieses Sonderausbildungskurses 

ist die erfolgreich abgeschlossene Sonderausbildung für 

lehrende Krankenpflegepersonen und Angehörige der medizinisch

technischen Dienste. 

L EHR P L A N Mindeststunden 

550 Stunden (davon 1/4 Praktikum) 

KOMMUNIKATION 

Betriebspsychologie 
Tiefenpsychologie 
Soziologie 
Soziales Lernen 

SCHel~A~AGEME~T 

Betriebs- und Organisationslehre 
Bildungsauftrag (Berufsbildung, Curriculums
arbeit, berufs- und bildungspolitische Aspekte, 
Selektion von Schülern und Mitarbeitern, Personal
bedarfsplanung, Personalschulung, Öffentlichkeits
arbeit) 
Management, Info- und Kontrollsysteme 
Arbeitsorganisation und Führungsmethodik 

FORSCHEN UND FORSCHUNGSERGEBNISSE 

Forschungsprojekte 
Analyse und Interpretation von Forschungs
ergebnissen 

PFLEGE / MTD-FACHBEREICHE 

Berufskunde 
Pflege, Fachbereiche der medizinisch
technischen Dienste 

GESUNDHEIT UND GESELLSCHAFT 

Gesundheitsvorsorge 
Politische Bildung 
Gesundheitsökonomie, Arbeitsmedizin, Hygiene 
Rechtskunde inkl. Rechtsreformen im Gesundheits
wesen 

PRAKTIKA 

Praktika an Ausbildungsstätten des Pflege fach
dienstes bzw. der medizinisch-technischen Dienste 
sowie Praktika im Krankenhaus und adäquaten Be
reichen des Gesundheitswesens 

100 

150 

25 

40 

55 

130 
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SONDERVERANSTALTUNGEN 
Exkursionen 
Projektarbeiten 
Studientage 
u.a.m. 

- 10 -

50 
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GEMEINSAME BESTIMMUNGEN 

2. Hauptstück - Fortbildung und Sonderausbildung im Kranken

pflegefachdienst und in den medizinisch-technischen Diensten 

BGBL 95/69 

§ 57 a (1) 

Kurse nach § 57 a und § 57 b, sollen in einer 

dafür eigens bestimmten Fortbildungsstätte 

(Akademie für den Krankenpflegefachdienst und 

die medizinisch-technischen Dienste) geführt werden. 

Die Fortbildungsstätte sowie die Kurse stehen unter 

Leitung einer erfahrenen diplomierten Pflegeperson 

bz~./und einer erfahrenen Angehörigen der medizinisch

technischen Dienste, die die Bezeichnung "Direktor/ 

Direktorin" führt. 

E~ i3[ sicherzustellen, daß die zur Direktorin/zum 

Direktor bestellte(n) Person(en) eine Sonderausbildung 

für Lehraufgaben absolviert hat. 

Für die zur Vertretung der Direktorin/des Direktors 

bestellten Personen, gelten die selben Bestimmungen. 

Zum Zweck der Vertiefung und unter Berücksichtigung 

des laufenden Fortschrittes in den in der Ausbildung 

erworbenen Kenntnissen können Personen, die ein 

Diplom im Krankenpflegefachdienst (§4) oder in den 

medizinisch-technischen Diensten (§§ 25 und 37) ge

mäß den Vorschriften dieses Bundesgesetzes besitzen, 

einen nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen 

durch den Landeshauptmann genehmigten, der Fortbildung 

dienenden Fortbildungskurs besuchen. 1) Über den 

regelmäßigen Besuch des Fortbildungskurses ist eine 

Kursbestätigung auszustellen. 

(2) Der Landeshauptmann hat die Genehmigung eines Fort

bildungskurses auszusprechen, wenn die Voraussetzungen 

für die Vermittlung einer die jeweiligen Berufs

erfordernisse berücksichtigenden ausreichenden Fort

bildung gewährleistet sind. 
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§ 57 b (1) 

§ 57 b (2) 

§ 57 b (3) 

§ 57 b (4) 

§ 57 c 

- 12 -

Zum Zweck der Erlangung zusätzlicher, für die 

Ausübung von Spezial-, Lehr- und Führungsaufgaben 

erforderlicher Kenntnisse und Fähigkeiten müssen 

für Personen, die ein Diplom im Krankenpflege

fachdienst (§ 4) oder in den medizinisch-technischen 

Diensten (§ 25) gemäß den Bestimmungen dieses 

Bundesgesetzes besitzen, Kurse eingerichtet werden. 

keine Änderung 

~ährend der Ausbildungszeit sind Einzelprüfungen 

abzunehmen. 

~ach Abschluß eines Kurses nach Abs. 1 ist von 

einer Prüfungskommission eine Prüfung abzunehmen. 

Die Prüfungskommission besteht aus dem leitenden 

Sanitätsbeamten des Landes als Vorsitzenden, dem 

Direktor/der Direktorin, dem Vortragenden sowie 

einem Vertreter der gesetzlichen Interessensver

tretung der Dienstnehmer als Mitglieder und ist vom 

Landeshauptmann zu bestellen. Stellvertreter für 

alle Kommissionsmitglieder sind zu bestellen. Im 

übrigen finden auf die Zugehörigkeit zur Kommission 

die Bestimmungen des § 14 Abs. 4 sinngemäß An

wendung. 

keine Änderung 

Das Bundeskanzleramt Se~tion VI/Volksgesundheit hat 

Richtlinien über den Lehrplan und die Abhaltung von 

Fort- und Sonderausbildungskursen im Sinne der 

§§ 57 a und 57 bunter Bedachtnahme auf einen ge

ordneten und zweckmäßigen Kursbetrieb durch Ver

ordnung zu erlassen. 
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VERORDNUNG ÜBER DIE RICHTLINIEN ZUR FÜHRUNG VON LEHRKURSEN 

ZUR FORT- UND SONDERAUSBILDC~G 

BGBI. 376/69 

§ 1 Fortbildungskurse zur Vertiefung der Kenntnisse im 

Krankenpflegefachdienst oder in den medizinisch-technischen 

Diensten dürfen nur an Krankenanstalten sowie an Akademie~ 

für Krankenpflegefachdienste und med.-techn. Dienste ein

gerichtet werden, welche die zur Fortbildung notwendigen 

Einrichtungen besitzen und mit den zur Erreichung des Kur~

zieles erforderlichen Lehrkräften so~ie Lehrmitteln aus

gestattet sind. 

~ 2 Jeder Fortbi1d1lngskurs hat unter einer berufsspezifische~ 

Leitung (Pflegeperson und/oder MTD) zu stehen. Zum Leiter 

(zur Leiterin) des Kurses darf nur eine diplomierte Kranken

pflegeperson bz~. eine Person aus dem gehobenen med.-tech~. 

Dienst bestellt ~erden, die sich in mindestens 3-jähriger 

Berufsausübung be~ährt hat und sich als Leiter (Leiterin: 

fachlich und pädagogisch eignet. Für die zu seinem Stell

vertreter bestimmte Person gelten die gleichen persönlichen 

Voraussetzungen wie für den Leiter (die Leiterin). Dem 

Leiter (der Leiterin) des Fortbildungskurses obliegt die 

Planung, Organisation und fachliche Überwachung des Kurses. 

§ 3 Zur unnittelbaren Betreuung der Kursteilnehmer und zur 

unmittelbaren Führung (Planung, Organisation, fachtheoretischE 

und fachpraktische Anleitung) ist eine diplomierte Pflege

person und/oder Angehörige der medizinisch-technischen 

Dienste mit lehrender Sonderausbildung zu bestellen. Für 

diese Funktion dürfen nur solche Personen bestellt werden, 

die für ihre Tätigkeit fachlich und pädagogisch geeignet 

sind und über die nötige Berufserfahrung verfügen. Die Be

stellung eines Stellvertreters/einer Stellvertreterin ist 

zulässig. 
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Als Lehrkräfte dürfen nur bestellt ~erden: 

a) Ärzte, ~elche die Berechtigung zur selbst

ständigen Ausübung des ärztlichen Berufes als 

praktische Ärzte oder Fachärzte besitzen und sich 

für den speziellen Kurs fachlich und pädagogisch 

eignen 

b) diplomierte Krankenpflegepersonen bzw. Personen, 

die im gehobenen medizinisch-technischen Dienst aus

gebildet sind, die sich in mindestens dreijähriger 

Berufsausübung be~ährt haben und sich zur Lehrtätig

keit fachlich und pädagogisch eignen 

c) sonstige Personen, die auf dem betreffenden 

[nterrichtsgebi~t, desse" Grundausbildungsumfang 

mindestens jenem der Personen in lit. b entspricht, 

voll ausgebildet, erfahren und pädagogisch geeignet 

sind. 

keine Änderung des derzeitigen Gesetzestextes 

.. 

Die Fortbildungskurse haben die für die jeweilige 

Berufssparte wichtigen Themen unter Berücksichtigung 

der neuesten berufsspezifischen Erkenntnisse, Fähig

keiten und Fertigkeiten zu behandeln. 

Für diplomierte Angehörige des Krankenpflegefach

dienstes oder der gehobenen medizinisch-technischen 

Dienste können Sonderausbildungskurse zur Erlangung 

zusätzlicher Kenntnisse und Fähigkeiten 

a) für die Besorgung von Spezialaufgaben 
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b) für Tätigkeiten als Lehrkräfte an Kranken

pflegeschulen, Kinderkrankenpflegeschulen, 

Ausbildungsstätten für psychiatrische Kranke~

pflege, medizinisch-technische Schulen oder 

an Akademien für Fort- und Sonderausbildung, 

c) für die Besorgung von Führungsaufgaben an 

Krankenanstalten oder an sonstigen unter 

ärztlicher Leitung bz~. unter ärztlicher Auf

sicht stehende Einrichtungen, die der Vor

beugung, Feststellung oder Heilung von Krank

heiten oder der Betreuung pflegebedürftiger 

Personen dienen, so~ie in sptialexternen Ein

richtungen freiberuflicher Tätigkeit; 

d) für die Besorgung von Führungsaufgaben in 

Krankenpflegeschulen, Ausbildungsstätten, 

Schulen der medizinisch-technischen Dienste 

und Akademien für Fort- und Sonderausbildung, 

eingerichtet ~erden. 

Sofern nicht die Erreichung des Ausbildungszieles 

anderes erfordert, darf ein Lehrkurs nur an einer 

Krankenanstalt eingerichtet werden, die Ausbildungs

stätte für den Krankenpflegefachdienst oder die 

gehobenen medizinisch-technischen Dienste ist. 

Die zur Erreichung des Kurszieles notwendigen Ein

richtungen und die erforderlichen Lehrkräfte so~ie 

Lehrmittel müssen vorhanden sein. 

Die Leitung der Sonderausbildungskurse gern. § 10 a 

(Spezialaufgaben) kann kollegial durch eine ent

sprechend ausgebildete berufsspezifische Pflege

person/Angehörige der medizinisch-technischen 

Dienste und einern dem Fach entsprechenden Arzt bz~. 

einer geeigneten Fachperson (§ 4c) erfolgen. 

Die Leitung der Sonderausbildungskurse gern. § 10 b, 

c ,d kann kollegial durch eine ausgebildete berufs-
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spezfische Pflegeperson/Angehörige der medizinisch-technischen 

Dienste und dem Fach entsprechend ausgebildete (§ 4c) Person 

erfolgen. 

§ 12 (2) 

§ 13 (1) 

( 2 ) 

(3) 

§ 14 

§ 15 

Hinsichtlich der fachlichen Eignung der in Abs. 1 

genannten Personen sowie deren Aufgaben, der Be

stellung von Stellvertretern (Stellvertreterinnen) 

sowie der Bestellung von Lehrkräften gelten die 

Bestimmungen der §§ 2 bis 4 sinngemäß. 

Zum Besuch des Sonderausbildungskurses dürfen nur 

diplomierte Angehörige des Krankenpflegefachdie~stes 

oder der gehobenen medizinisch-technischen Dienste 

zugelassen werden, die ihren Beruf ausüben und cas 

45. Lebensjahr nicht überschritten haben. 

Zum Besuch eines Sonderausbildungskurses nach § 10 a 

ist eine mindestens 2-jährige, nach § 10 bund c 

eine mindestens 5-jährige Berufstätigkeit im Kranker. 

pflegefachdienst bzw. in einer der Sparten der 

medizinisch-technischen Dienste nachzuweisen. 

Für den Besuch eines Sonderausbildungskurses nach 

§ 10 a und b ist ein Anteil der Berufstätigkeit 

von mindestens 1 Jahr an Normalbettenstationen 

bzw. in entsprechenden praktischen Bereichen der 

medizinisch-technischen Dienste nachzuweisen. 

keine Änderung 

Die Abhaltung des Sonderausbildungskurses ist 

unter Angabe der Aufnahmebedingungen und der Zahl 

der verfügbaren Plätze von der veranstaltenden 

Stelle zeitgerecht bekanntzumachen. 

Der Sonderausbildungskurs ist so zu führen, daß 

die Vermittlung der zur Ausübung der Spezial-, Lehr

oder Führungsaufgaben erforderlichen Kenntnisse und 
Fähigkeiten gewährleistet ist. 
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keine Änderung 

Für die in § 10 lit. b genannten Tätigkeiten hat 

die Ausbildung mindestens 1300 Stunden zu betragen, 

davon hat ein Viertel auf die Praktikumszeit zu 

entfallen. Die Ausbildung hat die für die Lehr

aufgaben erforderlichen Kenntnisse zu vermitteln. 

Lehrplan: 

Kommunikation 

Unterrichten 

Forschen und Forschungs
ergebnisse 

Pflege/MTD-Fachbereiche 

Gesundheit und Gesellschaft 

Sonderveranstaltungen 

Praktika 

Mindeststunden 

270 

330 

50 

120 

105 

100 

325 

1300 

Für die in § 10 lit. c genannten Aufgaben der 

ersten Führungsebene Station und intra- und extra

murale adäquate Bereiche hat die Ausbildung mind. 

650 Stunden zu betragen und die für diese Führungs

aufgaben erforderlichen Kenntnisse zu vermitteln. 

Ein Viertel der Gesamtstunden hat auf die Praktikums

zeit zu entfallen. 

Lehrplan: 

Kommunikation 

Management 

Forschen und Forschungs
ergebnisse 

Pflege/MTD-Fachbereiche 

Gesundheit und Gesellschaft 

Sonderveranstaltungen 

Praktika 

Mindeststunden 

160 
100 

25 

80 

55 

70 

160 

650 
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b) Die Voraussetzung für diese Sonderausbildung 

ist die erfolgreich abgeschlossene Sonder

ausbildung nach § 16 (3) a). 

Für die in § 10 lit. c genannten Aufgaben der 

mittleren und oberen Führungsebene hat die Aus

bildung mind. 1000 Stunden zu betragen und die 

für diese Führungsaufgaben erforderlichen Kenntnisse 

zu vermitteln. Ein Viertel der Gesamtstunden hat 

aaf die Praktikumszeit zu entfallen. 

Lehrplan: 

Kommunikation 

~1anagemen t 

Forschen und Forschungs
ergebnisse 

Pflege/MID-Fachbereiche 

Gesundheit und Gesellschaft 

Sonderveranstaltungen 

Praktika 

Mindeststunden 

180 

210 

40 

110 

110 

100 

250 

1000 

c) Die Voraussetzung für den Besuch dieser Sonder

ausbildung ist die erfolgreich abgeschlossene 

Sonderausbildung nach § 16 (2). 

Für die in § 10 lit. d genannten Aufgaben der Schul

führung hat die Ausbildung mind. 550 Stunden zu 

betragen und die für diese Führungsaufgaben er

forderlichen Kenntnisse zu vermitteln. Ein Viertel 

der Gesamtstunden hat auf die Praktikumszeit zu 

entfallen. 

Lehrplan: 

Kommunikation 

Schulmanagement 

Mindeststunden 

100 

150 
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Pflege/~TD-Fachbereiche 

Gesundheit und Gesellschaft 

Sonderveranstaltungen 

Praktika 

25 

40 

55 

50 

130 

550 

Der fachtheoretische und fachpraktische 

Unterricht sowie Praktika dürfen die geltende 

gesetzlich geregelte Arbeitszeit nicht über

schreiten. 

keine Änderung 

Zur Beurteilung des Ausbildungserfolges sind 

während der Ausbildungszeit aus dem fach

theoretischen und fachpraktischen Unterricht 

Einzelprüfungen durchzuführen. 

Einzelprüfungen sind spätestens nach 1/3 der 

Gesamtkursdauer abzunehmen um den Lernfortschritt 

zu überprüfen und sicherzustellen. Weitere Einzel

prüfungen sind im Laufe der Kurszeit zulässig. 

Nach Abschluß des Sonderausbildungskurses ist 

von der Prüfungskommission eine Abschlußprüfung 

abzunehmen. Bei der Festlegung der Gegenstände 

für kommissionelle Prüfungen ist das inhaltliche 

Schwerge~icht der jeweiligen Sonderausbildung 

zu berücksichtigen. 

Es sind in mindestens 4 bis max. 8 Fächern 

kommissionelle Prüfungen abzunehmen, wenn nicht 

der Inhalt der Sonderausbildung eine andere An

zahl der Prüfungen erfordert. 

Den Prüfungs termin hat der Vorsitzende der 
Prüfungskommission mit dem Direktor/der Direktorin 
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der kollegialen Führung bzw. der jeweiligen 

Kursleitung des Sonderausbildungskurses unter 

Berücksichtigung des Zeitpunktes des Kurs

abschlusses festzusetzen. 

(3) keine Änderung 

(4) keine Änderung 

(5) Der Prüfungskommission, vor der eine Wieder

holungsprüfung abzulegen ist, haben der leitende 

Sanitätsbeamte des Landes oder dessen Stellvertreter 

als Vorsitzender, der Direktor/die Direktorin, ~~e 

kollegiale Führung bz~. jeweilige Kursleitung, ein 

Vertreter der gesetzlichen Interessensvertretung 

der Dienstnehmer sowie die Vortragenden der 

Unte~j~chtsfächer anzugehören, aus denen die ~ie~er

holungsprüfung abzunehmen ist. 

keine Änderung 

Das Gesamtkalkül "mit ausgezeichnetem Erfolg" ist 

gegeben, wenn bei mindestens der Hälfte der Prüfungs

gegenstände der kommissionellen Abschlußprüfung 

als Prüfungskalkül die Note "sehr gut", bei der 

anderen Hälfte die Note "gut" erzielt worden ist. 

\~urde in einem Prüfungsgegenstand die Note "be

friedigend" erzielt, muß dieses Kalkül durch die 

Note "sehr gut" in zwei weiteren Prüfungsgegenständer 

ausgeglichen sein. Die Note "genügend" schließt 

das Gesamtkalkül "mit ausgezeichnetem Erfolg" aus. 

Das Abschlußzeugnis hat außerdem die Kursdauer 

sowie die unterrichteten und geprüften Fächer,. 

sowie die absolvierten Praktika mit der jeweiligen 

Stundenanzahl und dem jeweiligen Prüfungskalkül 

zu enthalten. 
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BUNDESKANZLERAMT 

Sektion VI (Volksgesundheit) 

Vor b 1 a t t 

Problem: 

Im Rahmen des Bundesgesetzes betreffend die Regelung des Kran

kenpflegefachdienstes, der medizinisch-technischen Dienste und 

der Sanitätshilfsdienste kommt im Hinblick auf den Fortschritt 

der medizinischen Wissenschaft bzw. dem gestiegenen Wissen

stand in den einzelnen Berufszweigen der Aus- und Weiterbil

dung dieses Personenkreises besondere Bedeutung zu. 

Die zahlreich vorliegenden Änderungsvorschläge wurden insbe-

sondere im letzten Jahr einer intensiven Diskussion mit den 

beteiligten Fachkreisen unterzogen. Im Rahmen dieser Beratun

gen konnte zunächst weitestgehende Übereinstimmung hinsicht

lich der Ausbildung in den gehobenen medizinisch-technischen 

Diensten sowie hinsichtlich einer Intensivierung der Fort- und 

Sonderausbildung sowohl für den Krankenpflegefachdienst als 

auch für die gehobenen medizinisch-technischen Dienste erzielt 

werden. 

Ziel: 

Durch die vorliegende Novelle zum sogenannten Krankenpflegege

setz sollen zunächst die oben genannten Vorschläge, hinsicht

lich derer weitestgehende Übereinstimmung innerhalb der betei-

ligten Fachkreise erzielt wurde, verwirklicht werden. Weitere 

Vorschläge betreffend Krankenpflegefachdienst, medizinischer

technischer Fachdienst und Sanitätshilfsdienste bedürfen noch 

weiterer intensiver Diskussion und werden daher einer geson

derten Novelle vorbehalten. 
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Inhalt: 

Die Novelle enthält im wesentlichen folgende Punkte: 

1. Verlängerung der Ausbildung in den gehobenen medizinisch

technischen Diensten auf einheitlich drei Jahre in allen 

sparten 

2. Umbenennung der medizinisch-technischen Schulen in medizi

nisch-technische Akademien 

3. Änderung einiger Berufsbezeichnungen im Rahmen der gehobe-

nen medizinisch-technischen Dienste 

4. Kollegiale Führung der Krankenpflegeschulen bzw. medizi

nisch-technischen Akademien durch diplomierte Krankenpflege

personen bzw. diplomierte Angehörige der gehobenen medizi

nisch-technischen Dienste als Direktoren und Ärzte als wissen-

schaftliche Leiter 

5. Intensivierung der Fort- und Sonderausbildung im Rahmen des 

Krankenpflegefachdienstes und der gehobenen medizinisch-tech

nischen Dienste, insbesondere verpflichtende Sonderausbildung 

für leitendes und lehrendes Personal 

6. Klarsteilung, daß Tätigkeiten des Krankenpflegefachdienstes 

der medizinisch-technischen Dienste und der Sanitätshilfs-

dienste nicht im Rahmen anderer - etwa der Gewerbeordnung 

unterliegender - Berufe, sondern nur nach Maßgabe der Bestim

mungen dieses Bundesgesetzes ausgeübt werden dürfen 

7. Ausstellung von Berufsausweisen für diplomierte Kranken

pflegepersonen und diplomierte Angehörige der gehobenen medi

zinisch-technischen Dienste 

179/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 129 von 222

www.parlament.gv.at



-3-

8. Legistische Verbesserungen bzw. Klarsteilungen (z.B. be

treffend Schulausschluß, Wiederholung von Prüfungen etc.) 

Alternative: 

Keine. 

Kosten: 

Die Verlängerung der Ausbildung in den gehobenen medizinisch

technischen Diensten auf einheitlich drei Jahre in allen 

sparten sowie die Intensivierung der Fort- und Sonderausbil

dung sowohl im Krankenpflegefachdienst als auch in den geho

benen medizinisch-technischen Diensten ist mit einem finanzi-

ellen Mehraufwand, insbesondere auch mit einem vermehrten 

Sach- und Personalaufwand, für die Träger von Ausbildungsein

richtungen (insbesondere Länder und Gemeinden) verbunden. 

Durch die Verlängerung der Ausbildung in den gehobenen medizi

nisch-technischen Diensten wird sich für den Bund der Aufwand 

für Studienbeihilfen an Studenten der medizinisch-technischen 

Akademien nach dem Studienförderungsgesetz entsprechend er-

höhen. 

Da die Studienverlängerungen erst für Lehrgänge gelten sollen, 

die nach dem 1. Jänner 1990 beginnen, wird der erwähnte finan

zielle Mehraufwand erst in den Folgejahren zum Tragen kommen. 
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BUNDESKANZLERAMT 

Sektion VI (Volks gesundheit) 

E r 1 ä u t e run gen 

I. Allgemeiner Teil 

Im Rahmen des Bundesgesetzes betreffend die Regelung des Kran

kenpflegefachdienstes, der medizinisch-technischen Dienste und 

der Sanitätshilfsdienste kommt im Hinblick auf den Fortschritt 

der medizinisc~en IJissenschaft bzw. dem gestiegenen Wissen

stand in den einzelnen Berufszweigen der Aus- und Weiterbil

dung dieses Personenkreises besondere Bedeutung zu. 

Die zahlreich vorliegenden Änderungsvorschläge wurden insbe

sondere im letzten Jahr einen intensiven Diskussion mit den 

beteiligten Fachkreisen unterzogen. 

Am 12. April 1988 fand im Bundeskanzleramt eine Besprechung 

betreffend Verbesserung der Ausbildung im Krankenpflegefach

dienst in den medizinisch-technischen und in den Sanitäts

hilfsdiensten statt. Zu dieser Besprechung waren Vertreter der 

vier zuständigen Gewerkschaften und der Fachgruppenvereinigung 

im ÖGB sowie im Wege des Spitalerhalterverbandes Krankenan

staltenträger, die überwiegend auch Träger der Ausbildungsein

richtungen sind, eingeladen. 

Bei der erwähnten Besprechung wurden insgesamt drei Arbeits

gruppen eingesetzt: 
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Arbeitsgruppe I: Krankenpflegefachdienst und einschlägige 

Sanitätshilfsdienste 

Arbeitsgruppe 11: Gehobene medizinisch-technische Dienste, 

medizinisch-technischer Fachdienst und 

einschlägige Sanitätshilfsdienste 

Arbeitsgruppe 111: Fortbildung und Sonderausbildung 

Die Arbeitsgruppe I - unter der Vorsitzführung des BKA -

Sektion VI bestehend aus Vertretern der Fachgruppenvereinigung 

des ÖGB, des Krankenpflegeverbandes sowie der Ämter der 

Landesregierungen (Kärnten, Steiermark, Tirol, Vorarlberg, 

W1e~) - konnte ihre Arbeiten trotz intensiver Diskussion noch 

nicht abschließen. Insbesondere hinsichtlich der Art und Dauer 

der Ausbildung im Krankenpflegefachdienst einschließlich der 

Ausbildungsvoraussetzungen bzw. des Eintrittsalters sind die 

Standpunkte der einzelnen Fachkreise noch so divergent, daß 

noch weitere intensive Gespräche erforderlich sind. 

Die Arbeitsgruppe 11 - unter der Vorsitzführung des BKA -

Sektion VI bestehend aus Vertretern der Fachgruppenvereinigung 

des ÖGB, der Ämter der Landesregierungen (Oberösterreich, 

Salzburg, Tirol, Wien) und der Berufsverbände der gehobenen 

medizinisch-technischen Dienste hat ihre (erste) Verhandlungs

runde betreffend die gehobenen medizinisch-technischen Dienste 

abgeschlossen und hiebei weitestgehende Übereinstimmung er

zielt. Die Beratungen betreffend medizinisch-technischer Fach

dienst und einschl~gige Sanitätshilfsdienste wurden einer 

(zweiten) Verhandlungsrunde vorbehalten. 

179/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)132 von 222

www.parlament.gv.at



-3-

Das Ergebnis dieser (ersten) Verhandlungsrunde der Arbeits

gruppe 11 betreffend die gehobenen medizinisch-technischen 

Dienste stellt die Grundlage für den gegenständlichen Ge

setzesentwurf dar. 

Die Arbeitsgruppe 111 betreffend Fortbildung und Sonderausbil

dung - bestehend aus Vertretern der Fachgruppenvereinigung des 

~GB, des Krankenpflegeverbandes und der Ämter der Landesregie

rungen (Kärnten, Niederösterreich, Steiermark, Tirol, Wien) 

erzielte Einvernehmen über eine Intensivierung der Fort- und 

Sonderausbildung, insbesondere im Sinne einer verpflichtenden 

Sonderausbildung für das leitende und lehrende Personal im 

Krankenpflegefachdienst und in den gehobenen medizinisch

technischen Diensten. 

Dieses einvernehmlich erstellte Konzept wurde dem Bundes

kanzleramt am 19. Dezember 1988 überreicht. Um die Aussendung 

der gegenständlichen Novelle nicht zu verzögern, wird daher 

dieses Konzept - ohne Einarbeitung in den Text der Novelle -

in das Begutachtungsverfahren einbezogen, wobei vor endgülti

ger legistischer Fassung - insbesondere auch hinsichtlich der 

erforderlichen Übergangsbestimmungen - nach Vorliegen der 

Stellungnahmen noch ergänzende Gespräche mit den Beteiligten 

in Aussicht genommen sind. 
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11. Besonderer Teil 

Durch die Neuformulierung der §§ 2 und 3 soll zweifelsfrei 

klargestellt werden, daß die in den Berufsumfang des Kranken

pflegefachdienstes, der medizinisch-technischen Dienste und 

der Sanitätshilfsdienste fallenden Tätigkeiten - im Rahmen der 

Ausübung der Medizin nach ärztlicher Anordnung grundsätzlich 

zu Heilzwecken an Kranken - nur von den nach diesem Bundesge

setzes berechtigten Personen ausgeübt werden dürfen. 

~_~~ erscheint notwendig, um - allerdings nur aue einigen wen-

igen Gebieten (z.B. Heilmassage) - in jüngster Vergangenheit 

aufgetretenen Fehlinterpretationen, wonach Heiltätigkeiten 

auch im Rahmen von Gewerbebetrieben vereinzelt für zulässig 

erachtet wurden, ausdrücklich entgegenzutreten. 

Festzuhalten ist, daß - anders als bei den der Gewerbeordnung 

unterliegenden Berufen - für alle Sanitätsberufe auch bei 

freiberuflicher Ausübung ein striktes Werbeverbot sowie eine 

gesetzlich normierte Verschwiegenheitspflicht besteht. 

Aus kompentenzrechtlicher Sicht wird bemerkt, daß hinsichtlich 

einer freiberuflichen Tätigkeit - analog wie bei Ärzten - nur 

insoweit eine Regelung durch ein Bundesgesetz (im gegenständ

lichen Fall das Krankenpflegegesetz) erfolgen kann, als die 

freiberufliche Ausübung der betreffenden Tätigkeiten durch 

eine grundsätzlich allein wirkende Fachkraft im Vordergrund 

steht. Sobald es sich um eine anstaltsähnliche Einrichtung 

handelt, die gleichzeitig der Behandlung mehrerer Patienten 

dient, findet ein Kompetenzwechsel von Art. 10 Abs. 1 Z 12 

B-VG zu Art. 12 Abs. 1 Z 1 B-VG statt. Derartige Einrichtungen 
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sind zwar zulässig, bedürfen aber hinsichtlich der Errichtung 

und des Betriebes einer Bewilligung durch die Landesregierung 

(etwa als selbständige Ambulatorien) nach den Ausführungsge

setzen zum Krankenanstaltengesetz. 

In diesem Zusammenhang sei folgendes festgehalten: 

- Bereits Artikel V des Kundmachungspatentes zur Gewerbeord

nung 1859 bestimmte, daß "auf folgende Beschäftigungen und 

Unternehmungen das gegenwärtige Gesetz keine Anwendung fin

det" und "dieselben fortan nach den dafür bestehenden Vor-

schriften behandelt werden" und z·ählt in lit. g dieser Ge

setzesstelle auf: 

·'Die Ausübung der Heilkunde (Ärzte, Wund·arzt<::, Zahn-, Augen
ärzte, Geburtshelfer und Hebammen usw.), die Unternehmungen 
von Heilanstalten jeder Art mit Inbegriff der Gebär- und der 
Irrenbewahr-, Bade- und Trinkkuranstalteni das Apotheken
wesen, das Veterinärwesen, mit Einschluß des Viehschnittesi" 

- Das Bundesgesetz vom 19. Oktober 1934, BGB1.Nr. 323, (Unter

sagungsgesetz) über aUßerordentliche gewerberechtliche Maß

nahmen anstelle der Gewerbesperre erstreckte seinen Gel-

tungsbereich (§ lit. b leg.cit.) auch auf das damals freie 

Gewerbe der Masseure und fügte hinzu ("soweit diese Tätig

keit nicht Heilzwecken dient"). 

- Der Vorläufer des nunmehrigen Krankenpflegegesetzes, das 

Bundesgesetz vom 30. März 1949 betreffend die Regelung des 

Krankenpflegewesens, BGB1.Nr. 93, bestimmte in § 4, daß auf 

die in den §§ 1 und 2 angeführten Berufe "(I zählt auf: 

1. Krankenpflege, 2. Säuglings- und Kinderpflege, 3. gym

nastisch-physikalische Heilpflege, 4. Heildiätpflege, 5. 

medizinisch-technischer Hilfsdienst) die Gewerbeordnung 
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keine Anwendung finde und daß die Vorschriften der Gewerbe

ordnung hinsichtlich der Hand-, Fuß- und Schönheitspflege, 

sowie der Massage, soweit sie nicht als gymnastisch-physika-

lische Heilpflege (§ 2 Abs. 3 KrPflG 1949 betrieben wird, 

durch dieses Bundesgesetz nicht berührt werden. 

- Das derzeit geltende Krankenpflegegesetz, BGB1.Nr. 102/1961 

(in der Folge Krankenpflegegesetz 1961 genannt), normiert 

zunächst in seinem § 2, daß die Ausübung der unter dieses 

Bundesgesetz fallenden Tätigkeiten - dazu gehört zweifels

frei die Vornahme physikalischer Behandlungen ~~ He~~~~~~~~~ 

nach ärztlicher Anordnung, im besonderen die Heilmassage -

im Rahmen anderer als der durch dieses Bundesgesetz oder 

durch sonstige gesetzliche Vorscnrlften auf dem Gebiet des 

Gesundheitswesens geregelten Berufe verboten ist. 

§ 3 1. Satz leg.cit. bestimmt ausdrücklich, daß auf die be

rufsmäßige Ausübung der im Krankenpflegegesetz geregelten 

Berufe die Gewerbeordnung keine Anwendung findet. Die Be

stimmungen des zweiten Satzes des § 3, wonach die Tätigkei

ten der gewerblichen Masseure nicht berührt werden, kann nur 

im Zusammenhang mit den übrigen Bestimmungen dieses Bundes

gesetzes sowie mit den einschlägigen gewerberechtlichen Vor

schriften interpretiert werden, die Heiltätigkeiten bzw. 

Sanitätsberufe gleichfalls bzw. korrespondierend von den Be

stimmungen der Gewerbeordnung ausnehmen. 

In diesem Zusammenhang ist auch auf die Erläuternden Bemer

kungen zu § 3 sowie zu § 26 der - damals vom Bundesministe

rium für soziale Verwaltung vertretenen - Regierungsvorlage 

des Krankenpflegegesetzes 1961 (345 der Beilagen zu den 

stenographischen Protokollen des Nationalrates IX. GP) hin

zuweisen, in denen ausdrücklich folgendes ausgeführt wurde: 
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"U stellt das Gegenst·ück zu Art. V lit. g des Kundmach
ungspatentes zur Gewerbeordnung dar, wonach jegliche Heiltä
tigkeit von den Bestimmungen der Gewerbeordnung ausgenommen 
ist. Die hier genannten Gewerbe - mit Ausnahme des Gast- und 
Schankgewerbes - können daher nur Tätigkeiten umfassen, die 
sich auf die Körperpflege beziehen. 

~ umschreibt den Umfang der Berechtigung der Berufe der 
gehobenen medizinisch-technischen Dienste ausführlich. Die 
den einzelnen Berufszweigen zukommenden Tätigkeiten sind 
nunmehr genau umschrieben (vergleiche § 3 Abs. 3 bis 5 des 
Kr ankenpf 1 eg ege set zes, B GDI. Nr. 93/1949). Die Auf zähl ung der 
verschiedenen Behandlungsmethoden, die in den gehobenen 
medizinisch-technischen Dienst, insbesondere im physiko
therapeutischen Dienst, angewendet werden, schließt selbst

ver s t ä nd 1 ich die ~~.!:.!.!:E_~l_~-..!~~.!~P e ~.!~~ c h e E_~.:!.!:~ k e n 
dienende Anwendung einzelner dieser Methoden, etwa im Rahmen 
von gew~rblichen-T~tigkeiten-TZ7B7-s;h~nheitspflege), nicht 
aus." 

- Korrespondierend zu § 3 1.Satz Krankenpflegegesetz 1961 be

stimmt auch § 2 Abs. 2 Z 11 der Gewerbeordnung 1973 aus

drücklich, daß dieses Bundesgesetz auf die Ausübung der 

Heilkunde, die zur Berufsausübung zählenden und in deren 

Rahmen vorgenommen Tätigkeiten der Dentisten, Hebammen und 

Ammen ••• die Krankenpflegefachdienste, die medizinisch

technischen Dienste sowie die Sanitätshilfsdienste, den Be-

trieb von Kranken und Kuranstalten, die in Anstalten zur 

Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit oder im Rahmen von 

Rehabilitationsprogrammen öffentlicher Körperschaften zu 

leistenden gewerblichen Arbeiten nicht anzuwenden ist. 

- Der historischen Entwicklung, wonach die Angelegenheiten der 

Sanitätspersonen losgelöst von den gewerberechtlichen Vor

schriften innerhalb eigener Sanitätsgesetze und vom Gewerbe

recht getrennter Ressortzuständigkeit geregelt wurden, trägt 

im übrigen auch das Bundesministeriengesetz 1973 Rechnung, 

da s in Anl age Pkt.E.4 "Angelegenheiten des Sanitätsperso-
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nals und der Tier"ärzte" (dazu geh"ören nach dieser Bestimmung 

Ärzte, Tierärzte, Apotheker, Dentisten, Hebammen und 

sonstige Sanitätspersonen) ausnahmslos dem Aufgabenbereich 

des Bundesministeriums für Gesundheit und Umweltschutz zu

ordnet. 

An dieser zwingenden Rechtslage konnte naturgemäß auch die 

Verordnung vom 4. März 1986, BGB1.Nr. 175, über den Befähi

gungsnachweis für das verbunde Gewerbe der Masseure nichts 

ändern. 

Die Bestimmungen dieser Verordnung können zum einen nur im 

Sinne des durch die ziterten Bestimmungen des Krankenpflege

gesetzes 1961 bzw. der Gewerbeordnung 1973 umschriebenen ge

werberechtlichen Masseurbegriffes verstanden werden, der 

physikalische Behandlungen ~~_~~~~~~~~~E! umfaßt. 

Zum anderen - dies sei nur der Vollständigkeit halber ange-

führt - hat der verfassungsgerichtshof schon in seinem Er

kenntnis VfSlg. 4322/1962 in ähnlichem Zusammenhang (Berufs

abgrenzung Dentisten/gewerbliche Zahntechniker) festgehal

ten, daß im Rahmen eines Befähigungsnachweises verlangte 

Kenntnisse keinesfalls eine Aussage darüber treffen können, 

ob die betreffende Person entsprechende Tätigkeiten auch im 

Rahmen ihres Gewerbebetriebes durchzuführen berechtigt sind. 

Gesetzeskonform kann daher auch unter Bedachtnahme auf die 

Verordnung BGB1.Nr. 175/1986 ein gewerblicher Masseur wei

terhin nur zur Vornahme physikalischer Tätigkeiten, insbe

sondere von Massagen, nur an Gesunden zur Körper- oder 

Schönheitspflege bzw. zu ähnlichen Zwecken (Fitneß, Body

building etc.), ~~~E~~~~ aber zur Vornahme derartiger 

Tätigkeiten an Kranken zu Heilzwecken nach ärztlicher Anor-

dnung berechtigt sein. 
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Ab s. bleibt unverändert. 

In Abs. 2 werden die Voraussetzungen für die Errichtung einer 

Krankenpflegeschule näher determiniert. 

Abs. 3 bis 5 sehen - abweichend von der bisherigen Regelung 

der Leitung einer Krankenpflegeschule durch einen Arzt, dem 

eine diplomierte Krankenpflegeperson als Schuloberin (Inter

natsleiter) zur Seite zu stehen hat - eine "kollegiale 

Führung" durch eine diplomierte Krankenpflegeperson als Direk

tor(in) und ~inen Arzt als wissenschaftlichen Leiter vor. 

Grundsätzlich ist festzuhalten, daß dieses Modell in der Ar

beitsgruppe 11 hinsichtlich der gehobenen medizinisch-techni

schen Dienste intensiv diskutiert wurde, aber selbstverständ

lich für alle dem Krankenpflegegesetz unterliegenden Schulen 

sinngem'äß gelten soll. 1m einzelnen darf daher auf die Erl'äu

te run gen zu Ar t • 1 Z 1 9 (§ 2 8) ver wie sen wer den. 

Die Abs. 7 und 8 entsprechen im wesentlichen den bisherigen 

Abs. 4 und 5. 

Zu Art. 1 Z 3 (§ 8 A bs • und 2): 

Die Aufnahmekommission an Krankenpflegeschulen besteht derzeit 

aus folgenden Personen: 

Leitender Sanitätsbeamter des Landes als Vorsitzender 

Schuloberin (nunmehr Direktorin) 

Ärztlicher Leiter (nunmehr wissenschaftlicher Leiter) 
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Vertreter des Rechtsträgers der Krankenanstalt 

Vertreter der Arbeiterkammer aus dem Kreis der diplomierten 

Krankenpflegepersonen 

Vertreter der gesetzlichen Interessenvertretung der Dienst

geber, wenn die Schule nicht von einer Gebietskörperschaft ge

f"ührt wird. 

Mit der Änderung, wonach in Hinkunft der Aufnahmekommission 

zusätzlich ein Vertreter des Betriebsrates bzw. der Personal

vertretung der betreffenden Krankenanstalt angehören soll, 

wird einem dringenden Anliegen des ÖGB und der Fachgruppen

vereinigung des ÖGB sowie der Arbeiterkammer Rechnung getra

gen. 

Diese Änderung, die sinnemäß auch für die Aufnahmekommissionen 

an den sonstigen Ausbildungseinrichtungen nach dem Kranken

pflegegesetz gilt, wurde allerdings von den Vertretern der 

Ämter der Landesregierungen in der Arbeitsgruppe 11 einhellig 

abgelehnt. 

Die Formulierung "körperliche, geistige und gesundheitliche 

Eignung" entspricht der bereits im bisherigen § 12 Abs. 

erster Satz verwendeten Formulierung. 

Zu Z 5 (§ 9 Abs. 3): 

Die körperliche, geistige und gesundheitliche Eignung soll 

nach wie vor durch ein amtsärztliches Zeugnis nachgewiesen 

werden müssen, das bereits dem Aufnahmeansuchen beizuschließen 

ist und daher der Aufnahmekommission vorliegt. 
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Eine bedingte Aufnahme (unter der Bedingung, daß die gesund

heitliche Eignung durch ein amtsärztliches Zeugnis innerhalb 

einer bestimmten Frist nachträglich nachgewiesen wird) - dies 

war unter Hinweis auf die Überlastung der Amtsärzte im Rahmen 

von Konferenzen der leitenden Sanitätsbeamten der Länder dis

kutiert worden - wurde im Rahmen der Arbeitsgruppensitzungen 

mit großer Mehrheit abgelehnt. 

Als Kompromiß wird im Hinblick auf die Arbeitskapazität der 

Amtsärzte eine Verlängerung des Zeitraumes für die Vornahme 

der Untersuchungen von bisher 2 auf 3 Monate vorgeschlagen. 

1 n ein e m neu e n Ab s. 1 soll aus d r ü c k 1 ich die Ver p f 1 ich tun g der 

Schüler(innen) zur regelmäßigen Teilnahme an der theoretischen 

und praktischen Ausbildung sowie zur Mitarbeit im Sinne der 

Erreichung des Ausbildungszieles normiert werden. Diese Be

stimmung gilt sinngemäß auch für die Studenten an medizi

nisch-technischen Akademien sowie für Schüler an Schulen für 

den medizinisch-technischen Fachdienst. 

Ab s. 2 e n t s pr ich tim wes e n tl ich end e n bis her i gen Ab s • 1, j e

doch mit folgenden Änderungen: 

Nach der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes waren als 

"Dienstverletzungen" im Sinne des § 12 Abs. zweiter Satz in 

der bisherigen Fassung nur Verstöße gegen die mit der prakti

schen Ausbildung verbundenen Dienstverpflichtungen anzusehen. 

In der Neufassung des Abs. 2 soll daher auch die grobePflicht

verletzung im Rahmen der theoretischen Ausbildung ausdrücklich 

als Ausschlußgrund normiert werden. 
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Ferner wird ausdrücklich klargestellt, daß ein Ausschluß - im 

Einklang mit der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes - mit

tels Bescheid zu erfolgen hat und eine Berufung an den Landes

hauptmann offen steht. 

Abs. 3 entspricht im wesentlichen dem bisherigen Abs. 2, wobei 

allerdings in Hinkunft einjährige Intervalle der Kontrollun

tersuchungen für ausreichend erachtet werden. 

Der Inhalt bzw. Umfang dieser Kontrolluntersuchungen wird im 

Verordnungsweg festzulegen sein, um die Anpassung an die je

weilige epidemiologische Situation zu ermöglichen; so wird 

etwa derzeit bereits die Ansicht vertreten, daß es ausreicht, 

eine Röntgenaufnahme nur alle zwei Jahre anzufertigen, es sei 

denn besondere Umstände ~p~~tfertigen in der Zwischenzeit den 

Verdacht, daß eine Tuberkulose aufgetreten ist. 

Die Erfahrungen mit dieser Ausnahmebestimmung, die mit der 

Novelle EGB1.Nr. 197/1973 geschaffen wurde, lassen es geboten 

er sc he in e n , Ab s. 3 er s atz los zu s t r eie he n • Per so n e n, die auf -

grund einer Ausbildung im Bundesheer gemäß § 49 Abs. letzter 

Satz als Stationsgehilfen anerkannt geworden sind, haben daher 

gleichfalls die sonst für Stationsgehilfinnen vorgesehene 

zweieinhalbjährige Ausbildung im Rahmen des sogenannten 

"zweiten Bildungsweges" zu absolvieren. 

Zu Art. I Z 8 (§ 13 erster~tz)~ 

1m Sinne einer bundeseinheitlichen Ausbildung sollen im Ver

ordnungsweg nicht nur die Lehrpläne sondern auch die Lehr

stoffaufteilung bzw. Curricula festgelegt werden. 
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Zu Art. 1 Z 9 und 10 (§§ 14 und 14a): 

Durch diese Bestimmungen soll bereits im Gesetz eine Klarstel

lung hinsichtlich der Wiederholung von Prüfungen bzw. Ausbil

dungsjahren erfolgen. 

Da ausländische Diplome bzw. Zeugnisse bestenfalls die gelehr

ten Fächer darlegen, aber keinen Überblick über die tatsäch

lichen Lehrinhalte vermitteln, soll in Hinkunft im Rahmen des 

behördlichen Ermittlungsverfahrens ausdrücklich ein Sachver

ständigengutachten einer Krankenpflegeschule (mit Befragung 

des Gleichachtungswerbers) darüber eingeholt werden, ob die 

für die Ausübung des Krankenpflegeberufes in Österreich 

notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten vorliegen. 

Dies gilt sinngemäß für die Gleichachtung der übrigen im Kran

kenpflegegesetz vorgesehenen Diplome bzw. Zeugnisse. 

Auf die Er 1 -ä u te run gen zu Ar t. 1 Z 7 wir d ver wie sen. 

In Abs. 1 werden die Voraussetzungen für die Anerkennung von 

Krankenanstalten als Ausbildungsstätten für die psychiatrische 

Krankenpflege näher determiniert. 

Abs. 2 enthält die erforderlichen Anpassungen hinsichtlich der 

Zitierung des neugefaßten § 7. Auf die Erl-äuterungen zu Art. I 

Z 2 wird hingewiesen. 
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Mit der Normierung einer Aufnahmekommission analog zu Kranken

pflegeschulen auch im Rahmen der Ausbildungsstätten für psy

chiatrische Krankenpflege wird insbesondere einem dringenden 

Anliegen der Fachgrupppenvereinigung des ÖGB Rechnung getra-

gen. 

Auf die Er 1 "ci u te run gen zu Ar t • I Z 8 wir d hin 9 e wie sen. 

Die Änderung in der Zitierung war durch die Einfügung eines 

neu e n § 1 4 a ge bot e n • Auf die Er 1 "ä u t er u n gen zu Ar t • I Z 9 bis 

11 wird hingewiesen. 

Die Bezeichnungen einiger gehobener medizinisch-technischer 

Dienste sollen geändert werden und zwar soll es 

_ statt physi~otherapeutischer Dienst in Hinkunft physio-

therapeutischer Dienst, 

_ statt Diätdienst in Hinkunft Diät- und ernährungsmedizini-

scher Beratungsdienst, 

_ statt beschäftigungs- und arbeitstherapeutischer Dienst in 

Hinkunft ergotherapeutischer Dienst und 

statt logopädisch-phoniatrisch-audiometrischer Dienst in 

Hinkunft logopädisch-phoniatrisch-audiologischer Dienst 

lauten. 
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Die dem wissenschaftlichen Leiter zukommende Aufgabe der 

"laufenden Überprüfung und Koordination der Inhalte derVor

tragsstoffe" geht an der Realit~t vorbei. Diese T~tigkeit kann 

nur durch den Direktor wahrgenommen werden und auch hier nur 

im Sinne einer koordinierenden T~tigkeit. 

Zu § 29: 

Die für einzelne gehobenen medizinisch-technischen Dienste als 

Aufnahmevoraussetzung bisher geforderten Kenntnisse in Kurz

schrift sollen ausnahmslos entfallen. 

Für den medizinisch-technischen Laboratoriumsdienst, den ra

diologisch-technischen Dienst sowie den Di~t- und ern~hrungs

medizinischen Beratungsdienst wurde die Beibehaltung von 

Kenntnissen in Maschinschreiben als Aufnahmevoraussetzung im 

Rahmen der Arbeitsgruppenberatungen mehrheitlich - insbeson

dere von Seiten der Berufsverb~nde - für notwendig gehalten. 

Die Nachweise sollen durch eine Kursabschlußbest~tigung mit 

Qualifikation oder eine Maschinschreibprüfung an der jeweili

gen Akademie erfolgen. 

Ohne Reifeprüfung sollen weiterhin diplomierte Krankenpflege

personen und diplomierte medizinisch-technische Fachkr~fte 

(letztere nur in Akademien für den physiotherapeutischen 

Dienst, für den medizinisch-technischen Laboratoriumsdienst 

und für den radiologisch-technischen Dienst) aufgenommen wer

den können. 

Die Ausnahme für Absolventinnen einer dreijährigen Fachschule 

für wirtschaftliche Frauenberufe (hinsichtlich der Diätdienst

ausbildung) sowie einer Bildungsanstalt für Kinderg~rtnerinnen 

(hinsichtlich der Logop~denausbildung) soll entfallen; hin

sichtlich der Kinderg~rtnerinnen ist allerdings festzuhalten, 
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Ein besonderes Problem stellt die gesetzliche Formulierung der 

Leitung der medizinisch-technischen Akademien dar. Es er

scheint letztlich doch sinnvoller, den Begriff der "Kollegia

len F~hrung" nicht im Gesetz zu verankern und eine strikte 

Aufgabentrennung vorzunehmen. In der Praxis sind Schwierigkei

ten bei einer Kollegialen Führung zweifellos vorauszusehen. 

Die dem Direktor bzw. dem wissenschaftlichen Leiter zukommen

den Leitungsaufgaben würden durch eine Bestimmung, die bei der 

Entscheidungsfindung jeweils die Zustimmung der beiden Füh

rungskräfte voraussetzt, in vielen Fällen nicht wahrgenommen 

werden können. Kollegiale Führung bedeutet die Herstellung des 

Ein ver n '" ;., m e n 5 und d .1. C '" k an n wie der u~.·. n u _ so V e.:: '" .:. cl , werden, 

daß die Zustimmng des jeweils anderen Leitungsorgans erfolgen 

mui~. In diesem Zusammenhang darf auf § 6a des Krankenanstal

tengesetzes, BGB1.Nr. 1/1957, verwiesen werden. 

Bei der Umschreibung der Aufgaben für den Direktor und den 

wissenschaftlichen Leiter sollte vorn Text der Ausbildungs- und 

Prüfungsordnung für die medizinisch-technischen Dienste ausge

gangen werden, da dieser Text eine den jeweiligen Bedürfnissen 

der Schulen entsprechende Organisation zuläßt. Es muß darauf 

hingewiesen werden, daß etwa die Schulen des Landes Tirol or

ganisatorisch in das a.ö. Landeskrankenhaus (Universitätskli

niken) Innsbruck integriert sind und die administrativen und 

organisatorischen Aufgaben durch einen geschäftsführenden 

Direktor wahrgenommen werden. Es ist nicht vorgesehen, von 

dieser Organisationsform abzugehen, da sich diese Organisation 

bewährt hat und kostenmindernd wirkt. Die Schulen des Landes 

Tirol sind von ihrem Umfang her gesehen zu klein, weshalb 

eigene Organisationsstrukturen für jede Schule nicht ent

w.l.ckelt werden können. Aus diesem Grund ist auch die Führung 

einer Schule in "organisatorischer Hinsicht" durch den Direk

tor abzulehnen. 
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Zur Frage physiotherapeutisch bzw. physi~otherapeutisch konnte 

im Rahnen der Arbeitsgruppendiskussionen keine einhellige 

Meinung erzielt werden. Während physiotherapeutisch im wesent

lichen auch den im Ausland verwendeten Berufsbezeichnungen 

entspricht, zeigt physi~otherapeutisch den zusammenhang mit 

dem medizinischen Fachgebiet Physikalische Medizin deutlicher 

auf. 

Der Berufsumfang jeweils in den einzelnen gehobenen-medizi

nisch-technischen Diensten wurde dem derzeitigen Stand der 

medizinischen Wissenschaft bzw. dem Wissensstand in den 

einzelnen Berufssparten entsprechend neu umschrieben. 

Wesentlich für alle gehobenen medizinisch-technischen Dienste 

ist, daß es sich um Tätigkeiten im Rahmen der Ausübung der 

~edizin nach ärztlicher Anordnung handelt. 

Der Anregung der Berufsverbände der gehobenen medizinisch

technischen Dienste, den Begriff "ärztliche Anordnung" durch 

"ärztliche Zuweisung" bzw. "ärztliche Verordnung" zu ersetzen, 

konnte nicht gefolgt werden. In diesem Zusammenhang ist darauf 

hinzuweisen, daß gemäß § 54 Abs. die Anordnungen des verant

wortlichen Arztes genau einzuhalten sind. 

Die Schulen für die gehobenen medizinisch-technischen Dienste 

sollen in Hinkunft die Bezeichnung medizinisch-technische Aka

demie führen. Damit soll zum Ausdruck gebracht werden, daß es 

sich um eine auf der Reifeprüfung aufbauende weiterführende 
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Ausbildung handelt. In diesem Sinne wird auch vorgeschlagen, 

anstelle von Schülerinnen bzw. Schülern in Hinkunft von Stu

dentinnen bzw. Studenten zu sprechen. 

Festgehalten wird aber in diesem Zusammenhang, daß dies nur 

eine Namensänderung bedeutet, die mit keinen Änderungen des 

Lehrbetriebes verbunden ist. Durch die sinngemäße Anwendung 

des neuen § 12 Abs. 1 wird daher deutlich zum Ausdruck ge

bracht, daß die Teilnahme sowohl am theoretischen Unterricht 

als auch an der praktischen Ausbildung verpflichtend ist. 

1m § 27 werden die Voraussetzungen für die Errichtung medizi

nisch-technischer Akademien näher determiniert. 

Hinsichtlich der Leitung der medizinisch-technischen Akademien 

(§ 28) bestand in der Arbeitsgruppe 11 grundsätzlich Einver

nehmen über die Aufwertung der leitenden Lehrassistenten (nun

mehr Direktorin genannt) bzw. über die kollegiale Führung 

durch Direktor(in) und wissenschaftlichen Leiter (Facharzt). 

Über die Frage der Aufgabenteilung im einzelnen bzw. über eine 

"Konfliktregelung" im Falle des Nichtzustandekommens einer 

Einigung jeweils zwischen Direktor und wissenschaftlichen Lei

ter konnte keine einhellige Auffassung erzielt werden. 

Die vorliegende Fassung des Entwurfes folgte im wesentlichen 

in den Vorschlägen der Fachgruppenvereinigung des ÖGB, wobei 

die Entscheidung durch den leitenden Sanitätsbeamten des Lan

des im Konfliktfall damit begründet wurde, daß dieser Vor

sitzender der Aufnahme- und prüfungskommission sei und mit der 

Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen im 

Rahmen der Führung der Akademie betraut sei. 
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Zur näheren Information werden aber in folgenden abweichende 

Formulierungsvorschläge zu § 28, die von einzelnen Mitgliedern 

der Arbeitsgruppe 11 schriftlich übermittelt wurden, in vollem 

Wortlaut wiedergegeben: 

Dachverband der gehobenen medizinisch-technischen~~~ 

"Jede Akademie hat unter der kollegialen Führung eines diplo

mierten Angehörigen des betreffenden gehobenen medizinisch

technischen Dienstes als Leiter der Akademie/Direktor(in) und 

eines Facharztes der entsprechenden Fachrichtung als wissen

schaftlichem Leiter zu stehen. 

Als Leiter der Akademie/Direktor(in) sind solche Personen zu 

bestellen, die über die erforderliche Berufserfahrung und über 

die fachliche, pädagogische und organisatorische Eignung ver

fügen. Diese Voraussetzungen gelten auch für die als Stellver

treter des Leiters zu bestellenden Personen. 

Dem Leiter der Akademie/Direktor(in) obliegen die berufsspezi

fischen, organisatorischen und administrativen Aufgaben. 

Dem wissenschaftlichen Leiter obliegen die ärztlich-wissen

schaftlichen Aufgaben." 

Der Dachverband der gehobenen medizinisch-technischen Dienste 

empfiehlt, die genauere Aufgabenbeschreibung, falls überhaupt 

erforderlicr., in der Verordnung festzulegen. 

Zur kollegialen Führung: 

Grundsätzlich wird vom Dachverband die kollegiale Führung be

fürwortet. Nach einstimmigen Beschluß wird weiters festgehal

ten, daß eine kollegiale Führung die Funktion eines Schieds

richters ausschließt. 
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Amt der Salzburger Landesregierung~ 

Von Seiten des Amtes der Salzburger Landesregierung kann nach 

eingehender Prüfung des Vorschlages auf eine ausdrückliche 

"Konfliktregelung" für den Fall, daß zwischen der Direktorin 

und dem wissenschaftlichen Leiter im Rahmen der kollegialen 

Führung kein Einvernehmen erzielt werden kann, verzichtet 

werden. Es wird jedoch vorgeschlagen, den Aufgabenbereich des 

wissenschaftlichen Leiters nicht in der vorgeschlagenen Fas

sung zu definieren, da insbesondere die Auswahl geeigneter 

Vortragender sowie die laufende Überprüfung und Koordination 

der Inhalte ihres Vortragstoffes weithin nicht vorn bisherigen 

ärztlichen Leiter der medizinisch-technischen Schule, sondern 

zumindest im Bereiche der medizinisch-L~~hnischen Schulen, die 

an den landeseigenen Krankenanstalten geführt werden, zumeist 

von der leitenden Lehrassistentin wahrgenommen wird. 

Es wird daher beantragt, den Aufgabenbereich des wissenschaft

lichen Leiters wie folgt zu umschreiben: 

"Dem wissenschaftlichen Leiter obliegen die Vertretung der 

medizinisch-technischen Akademien nach außen sowie die Wahr

nehmung der ärztlich-wissenschaftlichen Aufgaben im Rahmen des 

Lehrbetriebes." 

Amt der Oberösterreichischen Landes!eg~~~~ 

Im Zusammenhang mit der Konfliktregelung im Rahmen der kolle

gialen Führung von medizinisch-technischen Akademien wird, wie 

bereits anläßlich der Sitzungen der gegenständlichen Arbeits

gruppe bemerkt wurde, darauf hingewiesen, daß bei Streitigkei

ten zwischen dem Direktor und dem wissenschaftlichen Leiter 

der Rechtsträger der Akademie entscheiden sollte. 
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daß künftige Absolventinnen bereits mit Reifeprüfung ab

schließen werden; bei der Aufnahme in die medizinisch-techni-

sehen Akademien soll es nach lnkrafttreten der Novelle dies

bezüglich keine Übergangsbestimmungen geben. 

Für die Aufnahme in die Akademien für den physiotherapeuti

sehen Dienst, den logopädisch-phoniatrisch-audiologischen 

Dienst sowie den orthoptischen Dienst soll bereits im Gesetz 

zwingend vorgeschrieben werden, daß die für die Berufsausübung 

erforderliche körperliche Eignung durch einen an der Akademie 

abzulegenden Eignungstest nachzuweisen ist, der als ein Krite

rium für die Aufnahmeentscheidung der Aufnahmekommission vor-

gelegt werden mUß. Für die Aufnahme in eine Akadem~.·_ F"" ~ur den 

Di~tdienst und ern~hrung~~edizinischen Beratungsdienst soll 

der Nachweis von fundierten Kenntnissen und Fertigkeiten in 

Kochen durch einen an der Akademie abzulegenden Eignungstest 

erbracht werden, welcher der Aufnahmekommission vorzulegen 

ist. 

Die Möglichkeit, daß Aufnahmekommis~ionen auch anläßlich der 

Aufnahme in andere medizinisch-technische Akademien - aber 

auch in Krankenpflegeschulen bzw. Schulen für den medizi

nisch-technischen Fachdienst - Aufnahmetests als Entschei

dungshilfen im Sinne des § 8 Abs. 3 letzter Satz heranziehen, 

bleibt weiterhin aufrecht. 

Die Dauer der Ausbildung in den gehobenen medizinisch-tech

nischen Diensten soll einheitlich in allen Sparten drei Jahre 

betragen. Aus Übersichtsgründen werden im folgenden tabella

risch die bisherige Dauer und die vorgeschlagene Verl~ngerung 

in den einzelnen Sparten dargestellt: 
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Dauer der Ausbildung 

bisher Verlängerung 

physiotherapeutischer Dienst 2 J. 6 Mo n. + 6 ro10 n. 

med. - tec hn. Labora tor i umsd. 2 J. 3 Mon. + 9 Mon. 

rad.-techn. Dienst 2 J. + 12 Mo n. 

Di "ätd ien st 2 J. + 1 2 Mon. 

ergotherapeut. Dienst 3 J. 

log.-phon.-aud. Dienst 2 J. + 1 2 Mon. 

orthoptischer Dienst 2 J. 6 Mo n. + 6 Mo n. 

Die Vorschläge für die Ausbildungsdauer für jeweils drei 

Jahren wurden auf der Basis intensiver Diskussionen über 

Fächer und deren Lehrinhalte ausgearbeitet. 

Zur näheren Erläuterung werden im folgenden Lehrplanentwürfe 

für die theoretische und praktische Ausbildung wiedergegeben, 

Uber die im Rahmen der Arbeitsgruppe 11 grundsätzliches Ein

vernehmen erzielt worden war. 

Festzuhalten ist aber in diesem zusammenhang, daß diese Ent

würfe derzeit nur zur näheren Darstellung der Intentionen in 

Richtung Ausbildungsverbesserung bzw. Ausbildungsverlängerung 

dienen. Die endgültige Festlegung der einzelnen Unterrichts

fächer bzw. Praktia sowie des jeweiligen zeitlichen Umfanges 

wird der entsprechenden Durchführungsverordnung vorbehalten 

se in. 

Anzumerken ist, daß im Rahmen der Arbeitsgruppe 11 mit über

wiegender Mehrheit nicht nur die Beibehaltung des sogenannten 

"Krankenpflegepraktikums; sondern die ausdrückliche Veranke

rung einer praktischen und theoretischen Einführung in die 

Krankenpflege als integierender Bestandteil im Rahmen der Aus

bildung an den medizinisch-technischen Akademien für alle ge

hobenen medizinisch-technischen Dienste (30 Stunden Theorie/ 
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130 Stunden Praxis) befürwortet wurde. 

Zur Begründung wurde von der Fachgruppenvereinigung des ÖGB 

folgendes ausgeführt: 

"1. Die Studenten(innen) sollen im Rahmen ihrer Ausbildung die 

Möglichkeit erhalten, Kontakt mit dem Patienten zu bekommen, 

um die Problematik, die den Patienten physisch und psychisch 

betrifft, besser verstehen zu lernen. 

2. Um die interdisziplinäre Zusammenarbeit zu verbessern, ist 

es notwendig, über die Tätigkeiten der anderen Berufsgruppen 

in der Krankenanstalt Bescheid zu wissen." 

Eine hievon abweichende Auffassung wurde seitens des Amtes der 

Salzburger Landesregierung wie folgt formuliert: 

"Bezüglich des Krankenpflegepraktikums wird zunächst bean
tragt, eine einheitliche Zielsetzung dieses Ausbildungsteiles 
für alle gehobenen med.-techn. Dienste vorzusehen, die derzeit 
aus sachlich nicht nachvollziebaren Gründen nicht gegeben 
ist. Im übrigen darf noch einmal darauf hingewiesen werden, 
daß nach Ansicht des Amtes der Salzburger Landesregierung die 
derzeitige Bestimmung über das Krankenpflegepraktikum sowohl 
die Möglichkeit der Absolvierung aUßerhalb des Unterrichtes 
als auch innerhalb des Unterrichtes offen läßt. Es besteht 
nach ho. Ansicht keine sachliche Notwendigkeit, diese flexible 
Bestimmung in der Richtung abzuändern, daß das Krankenpflege
praktikum nur mehr im Rahmen des Lehrbetriebes der med.
techno Akademie absolviert werden kann." 

Aus rechtlicher Sicht ist diesen Ausführungen des Amtes der 
Salzburger Landesregierung allerdings entgegenzuhalten, daß es 
im Sinne einer bundesweit einheitlich zu gestaltendnen Ausbil
dung grundsätzlich nur folgende Möglichkeiten gibt: 
1. Verpflichtende theoretische und praktische Einführung in 

die Krankenpflege im Rahmen der Ausbildung an der Akademie 
(vorgeschlagener Text) 

2. Gänzlicher Verzicht auf diese theoretische und praktische 
Einführung in die Krankenpflege 

3. Tätigkeit als Stationsgehilfin in der Dauer von z.B. zwei 
Monaten als zusätzliches Aufnahmeerfordernis, daß bei dipl. 
Krankenpflegepersonen entfällt. 
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A. ~HEORETISCHE AUSBILDUNG IM PHYSIKOTHERAPEUTISCBEN DIENST 

U N T E R R ICH T S F Ä C HER 

1. Anatomie (unter besonderer Berück
sichtigung des Bewegungsapparates 
und des Nervensystems) 

2. Physiologie (unter besonderer Be
rücksichtigung des Bewegungs
apparates und des Nervensystems) 

3. Allgemeine Pathologie 

4. Hygiene 

5. Unfallchirurgie und ihre patho
logischen Grundlagen 

6. Erste Hilfe und Verbandslehre 

J. Chirurgie und ihre pathologischen 
GTundlagen 

8. Orthopädie und ihre pathologischen 
Grundlagen 

9. Sportmedizin und ihre pathologischen 
Grundlagen 

10. Innere Hedizin einschließlich der 
Kardiologie und ihre pathologischen 
Grundlagen 

11. Intensivmedizin und ihre patho
logischen Grundlagen 

12. Neurologie und ihre pathologischen 
Grundlagen 

13. Pidiatrie und ihre pathologischen 
Grundlagen 

14. Geburtah11te,Q:1näkologie und ihre 
patbologischen Grundlagen 

15. Psychiatrie und ihre pathologischen 
Grundlagen, einschließlich 
Psychomatik 

16. Geriatrie und ihre pathologischen 
Grundlagen 

17. Physikalische Hedizin (Grundlagen 
Virkungsweise, Indikation physika
lischer Therapieformen, Grundlagen 
der physikalischen Diagnostik, Bio
feedback etc.) 
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U N T E R R ICH T S F Ä C HER r-~A~B~STC~H~N~I~T~Tr.E~ __ ~insge
_____ !._ ... _2_ •. _ ~~ __ .. _~amJ __ . 

18. Grundlagen der Rehabilitation 

19. Praktischen Anwendung der Eletro
Thermo-Photo-Hydro- und Balneo
therapie Befunderstellung im Rahmen 
der physikalischen Diagnostik 

20. Bewegungslehre inkl. Biomechanik 

21. Trainingslehre und deren Anwendung 
im Aufbautraining 

22. Körperschulung (Saalturnen,Leicht
athletik, Spiele, Schwimmen, 
Schi laufen etc.) 

23. Methodik der Leitung von körper
lichen Übungen für größere Gruppen 
(Saalturnen, Leichtathletik,Spiele, 
Schwimmen, Schilaufen etc.) 
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40 

24. Methodik der Arbeit an und mit 60 
dem menschlichen Körper, gruppen
orientierte Bewegungsarbeit 

25. Grundlagen der Bewegungstherapie 150 .100 
(Allgemeine Befundaufnahme, 
Grundtechniken, Einsatz von Therapie-
geräten, Atemtherapie, präventive 
Maßnahmen, Bewegungstherapie im 
Vasser, Ergomonie) 

26. Klassische Heilmassage 

27. Manuelle Lymphdrainage 

28. Reflexzonentherapie (Bindege
vebsmassage u.a.) 

29. Propriozeptive neuromuskuläre 
Fazilitation (PNF) 

30. Manuelle Therapie der Gelenke 

31. GrundzUge der Bobaththeraple (NOT) 

32. Einführung in die Vojtatherapie 

33. Bewegungstherapie auf dem Gebiet 
der Unt~llchirurgie 

34. Bewegungstherapie auf dem Gebiet 
der Inneren Medizin 

35. Bewegungstherapie auf dem Gebiet 
der Chirurgie 
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U N T E R R ICH T S F Ä eHE R 

36. Bewegungstherapie auf dem Gebiet 
der Orthopädie 

37. Bewegungstherapie auf dem Gebiet 
der Neurologie 

38. Bewegungstherapie auf dem Gebiet 
der Pädiatrie 

39. Bewegungstherapie auf dem Gebiet 
der Geriatrie 

40. Bewegungstherapie auf dem Gebiet 
der Psychiatrie und Psychosomatik 

41. Bewegungstherapie auf dem Gebiet 
der Gynäkologie un der Geburts
hilfe (prä- und postnatale 
Gymnastik) 

42. Bewegungstherapie auf dem Gebiet 
der Sportmedizin 

43. Bewegungstherapie auf dem Gebiet 
der Intp.'1~~"~ec:li';dn 

44. Einführung in die Ergotherapie 

45. Einführung in den Versehrtensport 

46. Berufslehre und Berufsethik 

47. Psychologie unter besonderer Berück
sichtigung des Umgangs mit Patienten 

48. Grundzüge des Sanitäts-Sozialver
sicherungs- und des Arbeitsrechts 

49. Grundzüge der Betriebsführung im 
l{rankenhaus 

50. Einführung in Statistik, Dokumentation 
und Evaluation 

51. Einführung in die medizinische 
Informatik 
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B.PRAKTISCHE AUSBILDUNG IM PHYSIKOTHERAPEUTISCBEN DIENST 

Anwendung von physikotherapeutischen Konzepten, Techniken, 
und "aßnahmen in Bereichen der Prophylaxe, Therapie und 
.ehabilitation insbesondere in den FBch,ebieten: 

UNTERRICHTSFÄCHER STUNDEN PRÜFUNG 

Innere Medizin 120 
Chiruraie 120 

Unfallchirurgie 120 

Orthopädie 120 

Rheumatologie 80 

Neurologie 160 

Psychiatrie '::.ind Psychosomatik 80 

Pidiatrie 80 

Gynäkologie und Geburtshilfe 80 
Intensivmedizin 40 
Geriatrie 80 
Rehabilitation 80 

Sportmedizin 40 
Arbeitsmedizin 40 

Physikalische Medizin 120 
Wahlfächer 340 

" i D des t s tun den gesamt: 1700 
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A. H IEonETISCHE ~\US01LOUNG IM MEDIZINISCH· TECH\JISCHEN lABOAATORllIMSDIENST 

UNTERRJCHTSFACHER 

1. Anatomie 
2. Physiologie 
:3. Hygiene und Umweltscn."tz 
~. Chemie I (allgemeine Lfld anorganische Chemie 

einschließlich chemischer RechentedYllk) 
5. Allgemeine Mikrobiologie Uld Infektlonsletre 
6. Erste Hilfe Uld Vcrbondslehre 
7. lnl1unologie I 
8. Medizinisches Englisch I 
9. KUnlsCh-chemlsChe lkltcrsuc:tu"lgsmethod!:'n 

10. H3matologlsche UntersuchUlQsmcthod'_~n ein-
schließ lieh Ger InrllX'9s~tersuchc.r'lgcn 

11. hnmunhamatologischc Untersuctu-.gsmethod ~n 
12. Histologische und zytologische Untcrsu~ttlo:!en 
!)J.V.ir'O]o~ ... parasito]op.. u. b';::..!~l·eric]cr.. r.ijko]ogische 

!JntE>rsuC'hun!;~:t'thod~n 
1.1. Serologische Untersuch .. ngStllcthodC'n 
15. Mlkroskoplcrtechnlk 
'5 • .BJv.::n~'Ut'!ll::'!>'~tcctY1jk 

17. Allgemeine Pathologie 
18. Chemie 11 (organische u)d kllnlsdlc Chemle) 
19. Histologie und Gruldzügc der HlstoPothologle 
20. lytologie 
21. Spezielle Mlkroblologle 
~2. Scrolog4e 
?3. HUmntologie 
?4. JmmunhOmotologle 
?5. Photographie und Mlkrophotogrepnle 
:'6. 13lomedlzlnlsche Tectvllk einschlleUllCh faChSpezltlSChcf 

physikalischer Gruxllagcn 
'7. Gt'\Jndzuge der medizinischen Statistik. RechentectYlik 

\J1"Id DOkumentation 
zn. ~:'I~"..lJ1o)C'r,ieeinsct1] iC'ß] ich i::l:: .. ..lr.olC[~ische Arbei ts-

r.~t!1ccC'n 11 
?9. Medizinisches Engl1sch Il 
30. 13e'l"'UfseU1il~ und Eell.lfslrunde I 
JI. t'lsychologie I 
!? ;·.~c;mn!sierte Anr.Jytik t~. er'p.,':lnisut. !. rr.~C;. Lubor'atoriUl 
~3. ~Il.lsij~isD'1er S~:.::ler.:::=~·,;'..::: lL <.;n:r:c"z'Jge d. Arbeits-

~.",::,t:;Otjen ~.;. r,dioa:~~.i\'e:- :::~ctC'pen i. medizin. !.2':::-orator. 
14. GiU"lZ~ ci.::.s Sa1i.tt~, Al~its- u-c S:::-.!.;:J\'e~cteru&S1Edltes 
6. C:vI:Z~ Cer Eet:r.ie:Eflhnrg i"TJ KraiBta.s 
15. :::1n!' ... a,n~ in die elE'!~ rata~rart:eib.rg :im rred. l..ä:crat:or:iun 
17. 1·1:üi-:-ir.!.~"'C'.: ETJ:i~--:l ~::; 
~. B:-:ufEeJ1il~ u~ Pen.l!~lJt:e Ir 
E. ~tio]q;ie an Attei~]atz 
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:P = Einzelprüfung 
lP = I'ipJ C'r.lpl"üiu!1!:; 
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B. PRAKTISCHE AUSBILDUNG IM MEDIZINISCH-TEQi\JI SCHEN lABOAATORIl.MSOlENST 

UNTERRICHTSFACHER STlNOEN PRÜf tm 

1. Klinisch-chemische Untersuc:hlrlgsmethode 440 OP 

2. Hlmatologlsche Untersuc:hlrlgsmethode 

elnschlleBllch GerI~tersucf'u"Oen 440 OP 

3. Histologische \RI zytologische UntersudUlgS-

method 440 OP 

4. MIkrobiologische. virologische. parasitologische 

\RI mykologische Untersuc:hlrlgsmethQde 440 OP 

5. Serologische Untersuc:hlrlgsmethode 120 OP 

6. lmm.ß'lam8tol ogl sehe Untersuc:hlrlgsmethod e 140 OP 

7. MIkroskopiertechnik 20 --
8. Technik der Photogaphle I.nd Mlkrophotog"'BPhle 80 --
9. AänlnlstTatlver Abtei 1lJ'lQSd I enst 160 --

Mlndeststl.llden Insgesamt: 2280 
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A. THEORETISCHE AUSBILDUNG IM RADIOLOGISCH-TECHNISCHEN DIENST: 

~NTERRICHTSFACHr~ 

11 Anatar.ie 

21 Physiologie 

31 Allgateine und spezielle Pathologie 

4) tly9iene und ~ 1 t.&Chl.ltz 

!i) M:it.""obiologie und Infelttionslehre 

6) Erste Hilfe, VerblIndslehre 

7) Anarganisc:be und klinische Qlenie. Labork~. MPäikallent.enlE'hrE' 

8) Strahlenbiologie, Edizinisc:her Strahleonschutz. Strahlenhygiene 

9) Allganeine Physik 

1DI Strahlenphysik und xadiologischl> Dosimetrie 

11) Strahlenschl.ltzausbildung gemäß 528 Abs.l bzw. Anlage 6 der StrahlE'n-
ac:butzverorcinung &:>BI.Hf. 47/1972 

12' OlaliUtskontrolle, ~ II t.ätss 1 cher\ln3 • Dens i tOlTE'trl e. SeTlSl tOlTE'tr iE-

131 Allgeneine FotOgrafie 

141 ~lologi.sc:he Fotografle 

151 Grurmüge der mechZlnisctlE'r. Statlstik une Dok\.l1TlE'ntatlon 

16) Elektronische Datenverarbeltung 

:::":'':'. ':t .::;.;.~;;:.:~==&::-=:.: . .:.=-=; -:,; ::.====::::;; , ,-::: ;:= ==-== == ==:: = == == == == == ==:::: =-.:. =-= = = 

171 Projektionslehre, ~lltätssicherung 

18) Apparat.elturde - dagTlOstlschl? Riachologle so..·le andere- bildgebendE> 
Verfahren 

19) "ufnahlneteChnik - diagnostische Riao:ologle 

201 AufnahmPtechnik - Orthopäole. pad.atrle. Ur~allchlrurgle. elnschlleß
ll.dil .intr~ope.ratlVE' Aufr.a.t~tf'Chr,ik 

211 Radlologisdhe Verfahren mit dlgltaler Bildverarbeitung sowie andere 
j)il~ Verfahren 

221 Itontrastlllittellehre. Vorbereitung und Methodik dlagnOst1scher und 
interventloneller Verfahren mit l<ontraEtJTll ttel, elTlScr.lleßllch 
Instrumenten lehre 

231 Jlönt.genbildanalyse, Analyse anderer bildgebenclef Verfahrer. 

241 Nultleanedizin, RadiopharmaZel.lt ik 

251 Apparat.eltunde in der Nukle.arne:hzin 

26) Nl.lklearnedizinische Ontersuc:hungsrrethodik - arr. Patienten (Vorbereitung. 
AufnahnEtechniJt, PatientenbetrE'uung). Ontersuchungsrrethodik - im Labor 

211 Strahlentherapie, Tunr:lrlehre. Bestrahlungsrrethoden 

281 Apparat.elcunde in der Stahlentherapie 

29) Bestrahlun;splanung. Einstellt.eChnik - lAger\ln3s- und Fixationshilfen. 
hldlagekaltrolle, PatientenbE>trel.lung 

~"" •••• "="" ....... a ....... &.&= •••• & ••••••• ca •• c& •• = • •••• z ••••••••••••• c 

• 
I 3D1 Gnn!zUliJe des SanitJits-. Arbeits- und SozialversicherungsrechtE>S 

~ 
" 311 GrundzUge der BetriebsfJhrung im xrankE'nr.aus 

5 
.~ 

~ « 
ä 

• 

321 Psyc:tIologie .. ArtIeitsplau 

331 PsyctIClogie -~ lllit kranken Menschen 

141 Berufsk\lrde und Berufsethik 

35) Medizinisches Eng I isCh 

Grundla9«\fäc:her - 16 

S\JITITF 

llerufsiäc:her - 13, diagnostische Radlologie - 7 
Nukl ea.'"1T1Pd i ur. - 3 
St.rahlE'ntheraple - 3 

- 6 

MJ.ndEoststunden 
I-_~:'::':~':";';;;;';;;;~ ___ -I insgesA.'nt 

1. Jahr 

100 

60 

30 

40 

20 

50 

25 

45 

10 

20 

30 

20 

30 

30 

30 

30 

30 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

15 

780 

12. Jahr 13. Jahr 

40 

30 

25 

40 

30 

30 

20 

40 

30 

30 

30 

60 

40 

30 

30 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

15 

660 

15 

40 

20 

30 

30 

30 

20 

30 

215 

100 

60 

70 

40 

20 

30 

SO 
65" 

4~ 

80. 

60. 

30 
20 

50 

20 

40 

60 

60 

60 

60 

70 

60 

60 

70 

40 

40 

70 

40 

40 

35 
A&- %.0 

20 

20 

30 

30 

EP 

EP 

EP 

EP 

EP 

EP 

EP 

OP 
EP 

OP 

OP 

EP 

EP 

EP 

EP 

EP 

OP 

EP 

EP 

OP 

EP 

EP 

OP 
EP 

EP 

OP 

EP 

EP 

EP 

EP=ElnZe 1 prüfung 
OP=Diplornprüfung 

179/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)160 von 222

www.parlament.gv.at



- 31 -

~. PAAKTISCHE AUSBIlDUNG IM RADIO!..a:aSCH-TroiNISOiEN DIENST: 

Radiologisch-techr.ische und physikalisch praktische Ausbildung an Patienten und 
Phantom sowie an Apparaten und Geräten in Diagnostik, Therapie und Nuklea.rT1'lE'dizin, 
einschließlich der UDung~~ im Strahlenschutz (gemäß Analge 6 Z.lit.a bis d der 
Strahlenschutzverordnung, BGBL Nr .47/1972) 

AUFTEILUNG DER PRAKTIKUMSSTUNDEN STUNDEN PROF'UNG' 

1) AufnahmeteChnik~diagnostische Radiologie 400 I" DP 
) 

".--

2) Aufna~technik~- Orthopädie, Pädiatrie, ~ - Unfallchirurgie, einsehl. 
intraoperative Aufnahme-
tee)-J,."".ik 270 

3) Vorbereitu;Jg, Me~~odik diagnostischer und 
intervent.ioneller VerfaJ-.ren mitKontrastrni ttel 540 

4) Radiologische Verfa~ren mit digitaler Bild-
verarbeit~~g S~'le andere bildgebende Verfahren 300 

5) Nuklearmedizin: Unters'.lchungsl'TlE'thodik am Pate 
(Vorbereitung, Aufnahmetechnik, Patientenbetr. 

DP Untersuchungsl'TlE'thodik im Labor) 300 

6) Strahlentherapie: TherapierraßnalJmen, Bestrahlungs-
planung, Einstelltechnik, Lagerungs - u.Fixations-
hilfen, feldlagekontrolle, Patientenbetreuung 300 DP 
Au., ..... 

7) ~rbeitung des Dokurnentationsmaterials. ~ 60 -
8) Administration - ErN, Archivierung des Doku.mat. 70 -
9) Obungen am Phantom, StrahlenschutzUbungen 100 -

10) Dienst auf Krankenstationen 160 -

Mindeststunden insgesamt 2500 
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~ .. 
L.ATOIENST UND ERNÄHRUNGSHEDIZINISCHER BERATUNGSDIENST 1 
-~~-------------------------------------------------------------

l.J. 
1) 
Anatomie und spezielle 
Anatomie des Verdauungs traktes 25 
2) 
Pathologie und spezielle 
Pathologie des Verdauungs traktes 25 
3) 
Physiologie und spezielle 
Physiologie des Verdauungs-
traktes und des Stoffwechsels 25 
4) 
Pathophysiologie des Verdauungs
traktes und des Stoffwechsels 
.5) 
Allgem. Hygiene und Umweltschutz 20 
6) 
Küchen- und Nahrungsmittelhygiene 20 
7) 
Lebensmittellehre 45 
8) 
Lebensmittelrecht 
9) 
Grundlagen der Chemie, einschI. 
der Nahrungsmittelchemie und 30 
der Biochemie 
10) 
Allgemeine Ernährungslehre 50 
11) 
Ernährung des gesunden Säuglings 
und Kleinkindes 
12) 
Diätetik 20 
13) 
Diättherapie im Säuglings- und 
Kleinkindalter 
14) 
Planung, Auswahl, Gestaltung und 
Herstellung von Kost für Gesunde 80 
und Kranke 
15) 
Energie- und Nährstoffberechnungen 30 
16) 
Erste Hilfe und Verbandslehre 20 

2.J. 

25 

15 

15 

30 

45 

15 

30 

30 

20 

60 

20 

110 

30 

3.J. 

10 

10 

10 

10 

40 

10 

30 

20 

55 

10 

90 

20 

insges. 

60 

50 

50 

40 

20 

20 

130 

25 

90 

100 

20 

135 

30 

280 

80 

20 
----------------------------------------------------------------------------
Zwischensumme der Stundenanzahl 390 445 315 1150 
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DIÄTDIENST UND ERNÄHRUNGSHEDIZINISCHER BERATUNGSDIENST 
-----------------------------------------------------------------

l.J. 

Vortrag - Zwischensumme 390 

2.J. 

445 

3.J. 

315 

insges. 

1150 
------------------------------------------------------------------
17) 
Einführung in die Physik 
18) 
Einführung in die Labortechnik 
19) 
Pharmakologie 
20) 
Medizinisches Englisch 
21) 
Einführung in die EDV 
22) 
Allgemeine Betriebs- und Yirt
schaftsführung im KH 
23) 
Spezielle Betriebs- und Yirt
schaftsführung in der Küche 
24) 
Einführung in die Betriebs
wirtschaftslehre 
25) 
Einführung in die Buchhaltung 
und Küchenkalkulation 
26) 
Sanitäts-, Arbeits- und Sozialver
sicherungsrecht mit Fürsorge~esen 
27) 
Soziologie und Sozialhygiene 
28) 
Psychologie I 
Einführung in die Psychologie, 
Entwicklungspsychologie und die 
Psychologie des kranken Menschen 
29) 
Psychologie 11 
Psychologie am Arbeitsplatz 
30) 
Pädagogik 
31) 
Rhetrorik, Gesprächsführung. 
Verhandlungs technik und 
Vortragsgestaltung 
32) 
Beratungslehre und Präsentations
technik 
33) 
Berufsethik und Berufslehre 
und Krankenhauspastoralerziehung 
34) 
Einführung in die Krankenpflege 

20 

30 

20 

35 

20 

30 

20· 

15 

10 

30 

20 

30 

15 

20 

10 

30 

10 

20 

10 

40 

20 

10 

15 

30 

15 

25 

10 

20 

40 

25 

10 

20 

20 

30 

30 

20 

10 

90 

30, 

35 

35 

25 

40 

20 

30 

100 

60 

30 

30 
--------------------------------------------------------------------------
Anzahl der Stunden 620 680 505 1805 
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DIÄTDIENST UND ERNAHRUNGSMEDIZINISCHER BERATUNGSDIENST 

PRAKTISCHE AUSBILDUNG 

Das Praktikum an Krankenabteilungen, das in jedem Ausbildungsabsehnitt 
absolviert verden muß, soll an folgenden Abteilungen erfolgen: 
Abteilung für 
Interne Medizin, Chirurgie, Dermatologie, Onkologie, Geriatrie, 
Gynäkologie oder Geburtshilfe, Behinderte. 

1. Ausbildungsjahr: insgesamt 815 Stunden 

Xrankenpflegepraktikum 130 Stunden 

Großküchenpraktikum 340 Stunden 

Praktikum in der Lehrküehe, Erstellung von Tages- und 
Voehenspeiseplänen für verseh. Personen und Personen-
gruppen, deren Berechnung und Zubereitung u. Verkostung 285 Stunden 

Exkursionen und Lehrausgänge 60 Stunden 

,2. Ausbildungsj!!hr: insgesamt Jon Stunden 

Praktikum an Krankenabteilungen (faehspez.Einsatz) 

Praktikum in der Großküehe (faehspez. Einsatz) 

Praktikum in der Lehrküehe, Erstellung von Tages- und 
Voehenspeiseplänen für verseh. Diätkostformen, deren 
Berechnung und Zubereitung und Verkostung 

Kennenlernen von Verpflegungseinriehtungen, sovie 
Ausspeisungseinriehtungen und deren Ausvertung 

3. Ausbildungsjahr: insgesamt 855 Stunden 

Praktikum an Krankenabteilungen (fachspez.Einsatz) 

Praktikum an einer Kinderabteilung und Milehküehe 

Praktikum in der Großki.iche mit Küchenadministration, 
Küchenorganisation, Übervaehung der Speisenzube
reitung und deren Verteilung, inel. der Stunden für 
die praktische Diplomprüfung 

Praktikum in der Lehrküehe, Erstellung von Tages- und 
Vochenspeiseplänen für verseh. Kostformen, deren 
Berechnung und Zubereitung und Verkostung 

Diätberatungen 

Demonstrationsübungen zu Themen der Ernährungs
lehre und Diätetik 

Anzahl der Praktikumsstunden 

160 Stunden 

240 Stunden 

215 Stunden 

85 Stunden 

160 Stunden 

80 Stunden 

360 Stunden 

100 Stunden 

100 Stunden 

55 Stunden 

2370 Stunden 
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• .. 
\. lheoretiache Ausbildung ~ ergetherapeutischen Dienst 

Ergänzung zum Referentenentwurf des Bundeskanzleramtes Sektion VI betreffend die 
Regelung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den ergotherapeutischen Dienst 

UNT[RRICHTSFACH 

1. Anatomie 

2. Physiologie 

J. Allgemeine Pathologie 

4. lnnere Medizin 

5. Chuurgie 

6. Orthopädie 

7. Ne-urologie 

B. Pädiatrie 

9. Geriatrie 

10. Psychologie 

11. Arbeitspsychologie 

12. Psychiatrie 

13. Physikalische Medizin 

14. Bewegungslehre und Arbeits: 
gsnganalysen 

15. Mechanotherapie 

16. Hygiene 

17. Erste Hilfe und Verband~lehre 

18. Praktische Ubungen in Hand: 
fertigkeiten und handwerklichen 
lätigkei ten 

19. Theorie und Übungen der Ergo: 
therapie mit Vorführungen am Patiente 
auf dem Gebiet der Inneren Medizin, 
Chirurgie, Orthopädie, Unfallchirurgi 
Neurologie, Psychiatrie, Geriatrie, 
Pädiatrie, mit Berücksichtigung der 
ph)'sikalischE'1l Medizin, einschlleO: 
lieh der eryothcrapeullschen Befund: 
erhebung, der Herstellung und An: 
passung ~on Schienen und Hilfsmittel. 

n 

(' 

Hindeststunden 

Abschnitt 
. 

insgesamt 

1 2 3 

120 120 

120 12U 

50 50 

60 60 

70 70 

60 60 

60 60 

40 20 60 

30 30 

30 20 50 

20 20 

80 80 

~O SO 
30 20 SO 

40 40 

20 . 20 

20 20 

300 400 200 900 

140 160 150 450 

. 

-

Prüf. 

EP 

[P 

EP 

EP 

EP 

EP 

[P 

EP 

EP 

EP 

EP 

DP 

EP 

EP 

[P 

EP 

EP 

DP 

EP,DP 

179/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 165 von 222

www.parlament.gv.at



- 36 -

U\,T[RRICH1SfACH 

20. Arbeitsphysiologie 

21. Arbeitsmedizin 

22. Rehabilitation und leamarbeit 
(Medizinische, soziale, beruflich 
und sonderpädagogische Rehabilita 
lion) 

23. Sanitäts-, Arbeits- und Sozial: 
versicherungsrecht mit be= 
sonderer Berücksichtigung der r 

•. 8el=lal3ilitatier IgfRtle . 
24. Grundzüge der Betriebsführung 

im Krankenhaus 

25. Elektronische Datenverarbeitung 

26. Grundpflege und Allgemeine 
Krankenpflegetechnjk 

Summe 

e 

40 

10 

35 

2~ 

1139 

Mindeststundcf) 

Abschnitt insgesamt 

1 2 3 

30 30 

20 20 

~O ~o Ba 

, 

40 

10 

35 70 

24 

925 520 2584 

8. Praktische Ausbildung i_ ergotherapeutischen Dienst 

Praktische Ubungen in Handfertigkeiten und handwerklichen Tätigkeiten 

(Weben, Holzarbeiten, Buchbinden und Papierarbeiten, Keramische Arbeiten, 

lederarbeiten, Graphisches- und bildnerisches Gestalten, Drucktechniken, 

Prüf. 

DP 

DP 

N' 

EP 

EP 

EP 

EP 

Textiles Arbeiten, flecht- und Knüpf techniken, Metallarbeiten, Gartenarbeiten u.a.) 

Praxis der Ergotherapie mit Vorführungen am Patienten auf dem Gebiet der 

Inneren Medizin, Chirurgie, Orthopädie, Unfallchirurgie, Neurologie, Psychiatrie, 

Geriatrie, Pädiatrie mit Berücksichtigung der physikalischpn Medizin, einschließlich 

der ergotherapeutischen Befunderhebung, der Herstellung und Anpassung von Schienen 

und Hil fsmittel 

Mindeststunden insgesamt 1800 

. 
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DREIJÄHRIGE LOGOPP.DElJAUS51LDUr:G 

A THEORETISCHE Ausbildung: (Nindeststundenanzahl) 

Unterrichtsfach 
1 • J ah r 2. Jahr 3. Jahr 

J. Allgemeine Anatomie 

2. Spezie]]r Anntomie 

3. Allgemeine Physiologie 

4. Spezielle Physiologie 

5. Allgemeine Pathologie 

6. Spezielle Pathologie 

7. Hygiene und Urn~eltschutz 

8. Sprech- und Spr.::clllleilkundc 

9. Stjmmheilkun:3e 

J ( ) • /\ \l t ! i CI 1 () .r, j 0. 11 : J. 1 i r· r! J' 1 !' i (> \ J:~ d lli 1'

r,~'I'.j t t'kU!hlt' 

JJ. Allgemeine r:eurolC'Gie und 
r:~ ,\'l' 11 i . ., t I' j " 

1_'. Sp('zieJJe rJt~uJ'C'10i3i('> und 

Psychiatrie 

J 3. Allge:'1eine Ei ncE' I'he i 1 kunde 
J 4. ~pezie]le 1-: i nd E' rh eil kU:-1 d e 

J 5. Psychologie 1 
J G. Psychologie 11 
J 7. Soziologie 
1 ~~ • G I'lllld 1 nr,0n d,"'I' I'hdnr.nr. i l< und 

Sonde l'pädar,op,j k, 
, 

2(). Ers te Hi 1 fe und Ve rbands 1 eh I'e 

21. Spezielle Gräte- und Ap~aratek~nde 
. . . G I'un ci:-. Li.i;(' rk I' n ,", :.;.'.i; \ JI) .r. ~ J (' h r'('> lJ n d 

GI'undzügE' dC'l' physi k,.::l i sch-:'!l 

l·:edizin j:n HrlO-Bereich 

70 

20 

80 

20 

50 

10 

20 

90 

70 

40 

60 

40 

50 J 0 

20 

3e) 

20 

30 

30 

< , 

20 

20 

-/2 

ges. P l'U f . 

70 DP 

30 FI' 

80 DP 

40 EP 

90 DP 

70 DP 

50 EP 
2(1() DP 

200 DP 

200 DP 

(, r J ) Jl ' 

40 DP 

60 DP 

40 lJp 

60 D? 

20 

20 EtJ 

80 EI' 
7() J J I ' 

20 EI-' 

30 EP 

51} E~l 

~,~; 
,- .' L. 

2() 
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1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr ges. Prüf. 

25. J·;edizini sC'hes EneJisch 20 20 40 
26. Einführung in die elektro-

nische Datenverarbeitung und 
Dol';:UIllC'l1 t ;) ti on 20 20 40 

27. Einführune in die Krankenpflege 30 30 

28. Gr1.!ndzüge der Betriebsführung 
~(; 10 -

im Krankenhaus 

1760 

179/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)168 von 222

www.parlament.gv.at



- 39 -

B FR;./-:TI seHE AUS3 I LDur:G: (rli nde 5 t 5 tuncenanzah] ) 

l.1n t e )')' i (' 11 t s f ~ C' h 

J • Pr'axi s in de r Sp I'ac h- und Sprechheilkunde 
2. Praxis in de r S tj mmhe i ] kunde 
3. Pl'[lX i S ill t.kl' AuJiologie unu Pauaudiologie 
4. Dienst auf Krankenstationen 

C Zeit für Prüfungen (Diplo~-, Einzel- u. 
Orjentierunbspru:unr~n) 

gesamt 

800 

800 

800 

130 

2530 

Jeu 
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A. TtE(Jl[TISCtE AUSBILDUNG IM ORTtlPTISCtEN DIENST 

~terrichtafach Mindeststunden 

1. Jahr 

----------------------~--------

Neurologie u. Neuro
ophthalJlologie 

Theoretische u. praktische 
Gtuldlagen der Behandlung 
organ i seh Sehjeschädigter 
einschlief) li eh der 
Anpassung von vergr~~rnde 
Sehhilfen 

13~ 1 Ge. okuli/er, tc:. t::: on 

Einführung in die ~dizin. 
u. elektronische Daten-

50 

verarbeitung 15 

Berufsethik u. Berufskunde 10 

Psychologie 1 lS 

Psychologie 2 15 

Grundzuge ues o::>e:.ni tc::.t5-, 
Aroeits- u. ~ozialversiche 
rungsrec;'ltes un~ GeseI..Z€l;;
gru"ldJ agen im ~-iinbl i ci< auf 
die Rehabilitation 35 

GtuldzÜCje der Betriebsf. 
i. Krankenhaus 10 

2. Jahr ). Jahr 

40 

20 

-----+-----------

.a 

50 

15 

10 

15 

15 

J5 

10 

20 

DP 

DP 

EP 

EP 

EP 

Medizinisches Englisch 

Einführung in eie Kranken
pflege 

15 15 
---------- ----------- ---------- ---------- ------------

565 J85 2SO 

EP = Einzelprüfung 

DP = Dlpla.prüf~ 
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B: PRAKTISCtt: AUSBIl[)lH; IM ORTHOPTISCtEN DIENST 

a) Di~nst auf KrQnK~nstationen 

b) praktische Unterweisung am Kranken: 

Orthoptik und Pleoptik 

Ophthalmologische Untersuchungsmethoden 
einschließlich Perimetrie 

Behandlung organisch Sehgeschädigter 

einschließ] ich der Anpasc;'I'l1] \Ion \lergrößemden 
Sehhil fen 

Anpassung, Handhabung und Reinigung \Ion Kontaktlinsen 

insgesamt 

H,n4lc~ ~~~I'\~~ ~ 

13 ~ 

2.000 
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1m Sinne einer bundeseinheitlichen Ausbildung sollen auch hin

sichtlich der medizinisch-technischen Akademien nicht nur die 

Lehrpläne sondern auch die Lehrstoffaufteilung bzw. Curricula 

durch Verordnung verbindlich festgelegt werden. 

Zu Art. 1 Z 28 bis 30 (§§ 38, 39,40): ._---

Wie bereits im Allgemeinen Teil der Erläuterungen erwähnt, 

wird die Ausbildung im Krankenpflegefachdienst, im medizi

nisch-technischen Fachdienst und in den Sanitätshilfsdiensten 

Gegenstand weiterer Diskussionen bzw. einer weiteren Novellie-

rung des Krankenpflegegesetzes sein. 

Grundsätzliche bzw. organisatorische Bestimmungen, wie hin

sichtlich der Leitung der Schulen der Abhaltung der Prüfungen, 

der Wiederholung von Prüfungen bzw. Ausbildungsjahren, sollen 

aber bereits jetzt - wie auch in der gelten Fassung des Kran

kenpflegegesetzes - für alle diesen Bundesgesetz unterliegen

den Schulen in analoger Weise geregelt werden. 

Analog zu den Änderungen in der Bezeichnung einzelner gehobe

ner medizinisch-technischer Dienste sollen auch die Berufsbe

zeichnungen entsprechend geändert werden. 

Dem Vorschlag des Dachverbandes der gehobenen medizinisch

technischen Dienste, für die diplomierten Angehörigen des 

physiotherapeutischen Dienstes, des medizinisch-technischen 

Laboratoriumsdienstes und des radiologisch-technischen 

Dienstes analog dem Ingenieurgesetz 1973 im Krankenpflegege-
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setz nach dreijähriger Berufspraxis die Berechtigung zur 

FUhrung der Standesbezeichnung "Ingenieur der gehobenen medi

zinisch-technischen Dienste (Ing.med.)" zu verankern, wurde 

nicht entsprochen. 

1m Rahmen der Beratungen der Arbeitsgruppe 11 fand diesbezüg

lich eine abschließende Meinungsbildung nicht statt~ von Sei

ten der Vertreter der Ämter der Landesregierungen wurde dieser 

Vorschlag ebenfalls negativ beurteilt. 

W~e bere~ts erwähnt, sollen Fragen der Aus~~ldung in den uani

tätshilfsdiensten einer ergänzenden Diskussion bzw. einer wei

teren Novellierung vorbehalten werden. 

Bei den gegenständlichen Änderungen handelt es sich lediglich 

um Anpassungen legistischer Art, da durch in vorhergehenden §§ 

geänderte Formulierungen die entsprechenden Zitierungen nicht 

mehr zutreffend wären. 

§ 51 lit.i (Ergotherapiegehilfe-Ergotherapiegehilfin) folgt 

der Änderung der Berufsbezeichnung der Beschäftigungs- und Ar

beitstherapeuten in Ergotherapeuten. 

Neu ist hier, ausgenommen die Anpassung an die geänderten Be

rufsbezeichnungen einzelner gehobener medizinisch-technischer 

Dienste, daß - analog der im Ärztegesetz 1984 bestehenden Re

gelung - die Werbung für Tätigkeiten, die nach dem Kranken

pflegegesetz nur den nach diesem Gesetz berechtigten Personen 

(zu Heilzwecken nach ärztlicher Anordnung) vorbehalten sind, 

auch sonstigen physischen und juristischen Personen untersagt 

wird. 
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Über Antrag soll in Hinkunft - analog den im Ärztegesetz 1984 

vorgesehenen Ärzteausweis - auch diplomierten Krankenpflege

personen und diplomiert~n Angehörigen der gehobenen medizi

nisch-technischen Dienste ein mit einem Lichtbild versehener 

Berufsausweis ausgestellt werden können; Form und Inhalt wer

den im Verordnungswege festzulegen sein. 

Dieser Ausweis ist - ebenso wie das Diplom - im Falle der Zu

rUcknahme der Berufsberechtigung einzuziehen bzw. bei Wieder

erteilung der Berechtigung wieder auszufolgen. 

Der Inhalt der ärztlichen Kontrolluntersuchungen soll in Hin

kunft durch Verordnung festgelegt werden. Auf die Erläuterun

gen zu § 12 wird hingewiesen. 

Art. 11 enthält die Schluß- und Ubergangsbestimmungen. 
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TEXTGEGENUBERST~LLUNG 

Geltende Fassung Fassung des Entwurfes 

• 2. Die Ausübung der unter dieses Bundesgesetz fallenden Tltlgkeiten 
Im Rahmen anderer al, der durch dieses Bundesgesetz oder durch 
sonstige glilsetzliche Vorschriften auf dem Glilbiote dlill Ge'undheltlwe
sens geregelten Berufe. die Führung anderer al. der getetzllch 
zugelassenen Berufsbezeichnungen. die Führung gesetzlicher odlllr 
verwech"ungsfAhiger anderer Beruflbezeichnungen durch hlezu nicht 
berechtigte PerIonen III verboten. 

I 3. Auf die beruflml810e Auaübung der In den f§ 5, 28, ~ und '" 
angeführten Tlllgkelten findet die Gewerbeordnung keine Anwendung. 
Hflfel.'llungen In der Nachbarachlfts-, Familien- und Hauehaltlhllf., 
ferner die der Gew.rbeordnung unt.rllegenden Tltlgk .... n der Hand-, 
Fuß- und ScMnheltspfleoer. der HOhnerauoenachneid.r, der M ... ure 
IOWIe der .... m.llung und V.,.brelchung von beIond.rer K~ (Ofltkoet) 
durch G .. t- und Schankgewerbetreibende werden durch d ..... 
RundeigeMtz nicht berührt. 

1. ~§ 2 und) l.1uten: 

"§ 2.( 1) Die in den Derufsumfanq des krankenpflcgcf.1ch

dienstes, der mediZinisch-technischen Dienste und der 5anl

tJtsllilCsdienste fallenden Tatiqkeiten Btellen Tatigkeiten im 

Hahmen der Ausübung der Medizin nach Jrztlicher Anordnung dar 

und dUrfen im Rallmen anderer als der durch dies08 Dun~e8qeuetz 

geregelten Berufe nicht aU8g~Ubt werden. 

(2) Die rUhrung anderer als der durch dieses Dundesgc9~tz 

zuyelassenen 8erufsbezeichnungen sowie die rUhrung gesetzlich 

zugelas~ener oder verwechslungsf~higer anderer 8erufsbezeich-

IlUII'JCII <lurch hiezu nicht berechtlgte rersonen 1st verboten. 

§ ). Auf die berufsm~Oige Ausübung der in § 5, 26, )7 und 

44 angeführten Tätigkeiten findet die Gewerbeordnung 197) 

keine Anwendung. Unentgeltliche Hilfeleistungen in der Nach

barsch~fts-, Familien- und HaushaltshilCe sowie die Herstel

lun'J und Verolbreichung von besonderer kost (Di·.itkost) durch 

Golstyewcrbetrcibendc ~erden durch dieses Bundesgesetz nicht 

berührt." 
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Geltende Fassung 

• 7. (1) Im zweiten, drlHen und vierten AUlblldungsjlhr darf die 
Aulblldung In der allgemeinen Krankenpflege nur In allgemeinen 
Krankenpflegeachulen, die AUlbildung In der Klnderkrlnken- und 
SAuglingapflege nur an Klnderkrankenpflegetchulen erfolgen. 

(2) Krankenpflegeschuten dürfftn nur an KrankenanstAlten errlchtftt 
werd"n, wnlche die zur praktischen Untorweisung notwendig"n Fachab
teilung"n OO,1I10n, mit don fur die Errnichunq dos Ausbildungszweckos 
erforderlichfln Lohr· und Hilfskrftften sowie Lehrmitteln ausgoslaltel sind 
und "ntsprochondn Untorbringungsmöglichkeilon fur die Auszubildenden 
P"r!lonnn AI/fwnison 

.. 

Fassung des Entwurfes 

2. § 7 lautet: 

"§ 7.(1) Im zweiten, dritten und vierten Ausbildunqsjahr 

darf dle Ausbildung in der allgemeinen Krankenpflege nur an 

allgemeinen Krankenpflegeschulen, die Ausbildunq in d~r 

Ktnderkrankcn- und Säuglingspflege nur an Kinderkrankenpflcge-

schulen erColqcn. 

(2) Krankenpfleqeschulen dUrfen nur 3n Krankenanstalten 

erriChtet werden, die folgende Voraussetzungen erfUllen: 

I. lH.! Kr.lllkenolnstalt muß über die CUr die praktlnchc 

Ausbildung erforderlichen Auobildungseinrichtungen 

(r.lch~bteilungen, Oiagnostik- und Therapieeinrlchtun-

gell) vl'rCUgen: 

2. die an der Krankenanstalt erbrachten Leistungen müssen 

nolch Art und Umfang qcw'.ihrleisten, daß sich die :;chU

ler(innen) dle erforderlichen praktischen Kenntnisge 

und Erfahrungen aneignen k6nnen: 

). an der Krankenanstalt muß eine ausreichende Anzahl an 

diplomiertcn Krolnkcnpflegcpcrsonen und sonstigen r,~ch-

kräften tätlg sein, die bei der praktischen Ausbildung 

unter ,!t'r I\ufsicht und Verantwortung der L .. hrkr:ift .. 

mit heranzu:::iehen sind: 

4. Ui\! Kt"ankenolnstalt nuß ül1cr elie erforderlichen Schul-

und Internoltsrdumlichkeiten sowie Lehrmittel ver-

füqen • 
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Geltende Fassung 

(3) Jede Krankenpllegeschule muß unter der leitung eines Arztes 
stehen, der die hiefür erforderliche fachliche Eignung besitzt. Zur 
Betreuung der Krankenpflogoschüler(innen) hat diesem Arzt eine 
p.rfnhrene diplomierte Krankenpflegeperson als SChuloberin (InternatSlei
ter) zur Seite zu stehen 

(4) Oie KrankenplleqfJschulen sind so zu führen, dal) die Erreichung dos 
Ausbildung!JlIeln~ qew~hrleistet ist. 

(5) Die Errichtung und Führung einer Krankenpfll'geschull' bedarf der 
Bewilligung des Bundesministeriums für Gesundheit und Umweltschutz. 
Die Bewilligung ist zu ertp.ilen, wenn die Krankenpflegoschule den 
BestimmunQen dieses Bundesgesetzes entspricht: sie ist zuruckzuneh
mon, wenn die VorausSAtzunQen für p.ine dem Gesetz entsprechende 
Krankenpflegeausbildung mcht mehr gegeben sind. 

Fassung des Entwurfes 

(3) Jede Krankenpflegeschule hat unter der kollegialen 

Führung einer diplo~ierten Krankenpflegeperson als Direk

tor(in) und eines Arztes als Wissenschaftlichen Leiter zu 

stehen, die ü~er die erforderliche fachlich-pJdagogische Eig

nung und Derufserfahrung verfUgen; diese Voraussetzungen gel

ten auch für die als Stellvertreter zu bestellenden Personen. 

(41 Deru Direktur (der Direktorin' obliegt in kolleqlaler 

.'ührunq mit dem wissenscholftlichen Leiter die Leitung, Führung 

und Ueaufsichtigunq der gesa~ten Ausbildung an der Kranken

pCleqcachulc In faclilicher, p3daqoqlscher und organioatori

scher hinsicht einschlieOllch der Auswahl niCht-ärztlicher 

Lehrkrifte. Dem wissenschaftlichen Leiter obliegen die medi

zinisch-wissenscholftlichen Aufgaben i~ Rahmen des Lehrbetrie

bes, insbesondere in kOllegialer Führung mit dem Direktor (der 

IHrektorin) die Auswahl der Jrztlichen Lehrkräfte GOw!e d!e 

laufende Uberprüfung und Koordination der Inhalte ihres Lehr

stoffes. 

(5) Entscheidungen sind im Sinne der kollegialen Führung 

einvernehmlich ~u treffen. Sei nicht zustande kommender Eini-

<Jung zwischen dem Oircktor (der Oirektorin) und dem wls!len-

5chaftlichen Leiter entscheidet der leitende Sanit3tsbeamte 

dcs Landes oder dessen Stellvertrcter. 
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Geltende Fassung Fassung des Entwurfes 

(6) Oie KrankenpClegeschule muß ferner über die erforder

lichen L~hrkr:irle (Ur die theoretisch" und I'raklinchc I\unbil

duny verfUgen, die fachlich-pJdagogisch hiefür geeignet sind 

und Uber die nÖllge Derufserfahrunq verfUgen. 

(7) Die KrankcnpClcgcschulen sind so zu führen, d~O die 

Erreichung des Ausbl1dunqsziclcs qewJhrloistl't ist. Oer theo

retischen und praktisChen Ausbildunq ist ein Lehrplan zugrunde 

zu legen. 

(8) Die Errichtunq und rUhrunq einer Krankenpflegeschule 

bedarf der Uewllll?ung des Dundeskanzlers. Die Uewilliqunq ist 

zu crtcllcn, wenn die Krankenpflegeschule den Destimmungen 

dieses Dun,lcs4CSt>tzes entspricht: sie ist zurückzunehmen, wenn 

die Voraussetzungen für eine dem Gesetz entsprechende Kranken

pClegeausbildung nicht oder nicht mehr gegeben sind." 
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Geltende Fassung 

, 8. (1) Die Aufnahme in eine Krankenpflegeschule wird von einer 
Kommission vorgenommen. die RUS dem leitenden Sanilätsbeamten des 
Landes oder dessM Stellvertreter als Vorsitzenden sowie dem äntlichen 
Leiter der Krankenpflegeschule oder dessen Stellvertreter. der Schul
oberin (dem Internatsleiter) der Krankonpflegeschulo. einem Vertreter dos 
Rechtstragers der Krankenpflegoschule und einem Vertreter der 
QesetZlichon Intnressenvertretung der Dienstnehmer aus dem Kreise der 
Krnnkonpflp.gep"rsonnn besteht. Wird die Schule nicht von ein .. r 
Gebintskörporschnfl Qoführt, hat der Kommission auch ein Vertreter der 
Qesptzlichon Interessonvertretung der Dienstgober anzugehören. Die 
Kommission ist vom Landoshauptmßnn tur dio Dauer von jeweils vier 
Jahr"n zu bostellen Außerdem ist tür jodes der Kommissionsmitglteder oin 
Stellvortr"tor zu bestellon. Oie Zugehörigkeit zur Aufnahmekommission 
p.ndot vorzeitig, wenn ein Mitglied die Funktion, auf Grund der seine 
Bestelluno vorQftnommnn wordon Ist, verliert. 

(2) Die Kommission Ist beschlußfähig, wenn alle Kommissionsmitglieder 
ordnung'gemäß geladen und außer dem Vorsitzenden oder dessen 
Siellvertretnr mindestens die Hälfte der ilbrigen Mitglieder oder deren 
Stellvertreter anwesend sind. Die Kommission entscheidet mit einfacher 
Stimmenmehrheit. 

Fassung des Entwurfes 

). ~ BAus. 1 und 2 lauten: 

,,§ B. (1) Oie Aufnahr:\e in eine Krankenpfleqeschule wird 

v~n einer Kornml99lon vorqenommen, die aus dem leitenden Sani

tatsueamtcll de9 Landes oder dessen Stellvertreter als Vor-

sitzenden sowie dem Direktor (der Oirektorin), dem wissen-

9chaCtlichen Leiter der Krc1nkenpClcqeschule oder dessen Stell

vertreter, einem Vertreter des Rechtstrdqers der Kranken

pCleqeschule, einem Vertreter der qesetzlichen Internsenver

tretunq der Dienstnehmer aus dem Kreise der diplomierten Kran

kenpfleqepersonen Bowie einem Vertreter des Betrieborates 

bzw. der Personalvertretunq der Krankenanstalt besteht. Wird 

die Schule nietlt von einer CebietskUrperschaft qefUhrt, hat 

der Kommission auch ein Vertreter der qesetzlichen Interessen

vertretung der Dlen9tqeber anzuqehBren. Oie KOr:\nission ist vom 

Landeshc1uptmann fUr die Oc1uer von jeweils vier Jahren zu be

stellen. Außerdem ist fUr jedes der Kommissionsmitql1eder ein 

Stellvertreter zu bestellen. Oie Zuqehöriqkeit zur Aufnahme

kommission endet vorzeitig, wenn ein l1itqlied dle Funktion, 

~urqrund dcr 9~lne Ucstellunq vorqenomncn worden ist, ver

liert. 

(2) Oie KOr:\mission ist beschlußf~hiq, wenn alle Kommis

sionsmitglieder ordnungsqe~äa qeladen und außer dem Vorsitzen

den oder dessen Stellvertreter mindestens die H31fte der Ubri-

gen lIitglieder oder deren Stellvertreter anwesend sind. Die 

Kommission cntscheidet nit einfacher Stimmenmehrheit. Dei 

StimmenqleiChhelt I'lItsch~ld~t die Stin",c des Vor!lltz('nrll'n." 
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Geltende Fassung 

t 9. (1 I Pe~onen. die sich um die Aufnahme in eine Krankenpflege-
schule bewerben. haben nachzuweisen: 

al den Besitz der österreich ischen StaatsbÜrgerschafl. 
b) ein Lobensalter nicht uber 35 Jahre. 
c) die zur· Erfüllung der Berufspflichten notigen körperlichen und 

QeistiQen Fllhigkeiten. 
dl die UnOOscholtenheit. 
c) don erfolQrp,ichen Besuch des erstftn Ausbildungsjahres (§ G Abs. 2) 

nach nrfolqroichor Absolvillrung der allQemeinp.n Schulpflicht. 

(3) Zur Beurteilung der in Abs. 11it. c und d-angoftjhrten Aufnahmeorfor
dernillse slOd ein amtsörztllches Zeugnis. in dem Insbesondere das 
Freisein von aktiv!!r Tuberkulose und von Keimen sonstigor anzeigllpflich
tlq!!r Krankheiten festluhlliten ist .. und ei na Strafrogisterbescheinigung 
vorzulegen. Zum Zeitpunkt der Einbrlnqung des Aufnahmeansuchens darf 
das amlsarztllcho Zeugnis nicht älter als vier Wochen. die Strafregister be
scheinigung nicht Iilter als drei Monate sein. 

§ 12. (1) Krankenpflegeschüler(innen). die sich während der Ausbildung 
zum Krankenpflegeberuf zufolge mangelnder kOrperlicher. geistiger oder 
gesundheitlicher Eignung oder wegen voraussichtlichen Nichterreichens 
des Ausbildungszieles als untauglich erweisen oder wegen solcher 
strafrechtlicher Verfehlungen rechtskräftig verurteilt worden sind. die eine 
veriaAliche Berufsausbildung nicht erwarlen lassen. sind vom weiteren 
Besuch der Schule auszuschließen. Mit einem Ausschluß ist außerdem bei 
groben Dienstverletzungen oder groben VerstÖAp.n gegen die Anstallsord
nunCl vorzuqehen Den Ausschluß sprichl die nach § 8 gebildete 
KommiSSion aus. Die Bestimmungen des § B Abs. 2 sind anzuwenden. Von 
jedem Ausschluß ist der Landeshauptmann in Kenntnis zu setzen. 

Fassung des Entwurfes 

4. § 9 AUs. lit. c laut~t: 

"c) die zur ErCUllunq d~r Deru['1pflichtcn nötlq~ kürl'pr

liche, qci!ltiqc und qesundheitliche Eiqnunq,· 

s. § 9 Abs. 3 lautet: 

"(3) Uie tlachwelGO der in Abs. lll. c und d anljcCUhr-

ten l\ufnolhrncerCord~rni.8s~ sind durch ein olmtsJrztllches Zeuq

nis und durch ~in~ Str.1fr~glst~rbescheinigunq zu erbrinqcn, 

die zum Zeitpunkt der Einbringung des Aufnahm~nan9uchens nicht 

~lter als dr~i Monate s~in dijrf~n.· 

G. § 12 lautet: 

n§ 12. (1) Die Krankenpfleqeschüler( innen) sind ver

pflichtet, an der theoretischen und praktischen Ausuildunq 

während der vorqeschriebenen Schulzeit reqelmäßiq teilzunehmen 

und durch ihre Mitarbeit zur Erreichunq des Ausbildungszieles 

oei: trage". 
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Geltende Fassung 

(2) Oie gesundheitliche Eignung dor Krankenpflog"!lchuler(innen) i!lt 
während der Ausbildungszeit durch Kontrollunter!luchungen zu überpru
fen, die mindestens zweimal jährlich durchzuluhren sind. Hiebei ist auch 
das Freisein von aktiver Tuberkulose und von Keimen sonstiger 
anzeigepllichtiger Krankheiten nachzuwoi!len. 

Fassung des Entwurfes 

(2) Kr,'''kl!npClcqcschUlcr( inncn). die Illch wdhrrn.1 r/,.r 

Ausbildung zum Krankenpfleqeberuf ZuColqe m~nqelnder körper

licher. qeistiqer oder qesundheitlicher Eiqnunq oder w~qen 

vor~ussichtllchen "ichterreichens des Ausbildunqszieles aLB 

unt~uqlich erweisen oder wegen solcher strafreChtlicher Ver

Cchlunqen rechtskraftiq verurteilt worden sind, die eine ver

l'.iGliche DerufsausUbunq nicht erwarten 'lassen, Bind vom 

weiteren Desuch der Schule auszuschlieOen. IIlt einem Ausschluß 

ist ~uOcrde~ bel qroben Pfllchtverletzunqen im Rahnen der 

theoretischen oder praktischen Ausbildung oder qroben Ver

stUGen qeqen die SChul-(lnternats-)ordnunq bzw. Anstalt~ord

IlUllq vorzugehen. Uer Ausschluß hat durch bescheid der '1em:IO 

§ I) '1ebildeten Ko~misslon zu erfol'1en: , B Abs. 2 ist ilIlZU

wenden. Gegen den Uescheid steht die Berufunq ~n den Landes

hiluptmann oCfen. 

(l) Oie qesundheltliche Eignun'1 der CrankrnpCleqeschUlcr

(innen) ist wahrend der Ausbildunqszeit durch jihrlich durch-

~ufUh[,clldc Kontrolluntersuchungen zu Uberp['Ufcn." 
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Geltende Fassung 

(3) Personen. die als Stationsgehilfen gemäß § 49 Abs. 1 letzter Satz 
anerkannt worden sind. eine Ausbildung zum Sanitätsunterolfizier im 
Bundesheer mit Erfolg abgeschlossen und die im dritten Ausbildungsjahr 
abzuhliltenden Prufungen (§ t5 a) mil Erfolg abgelegt haben. kannen die 
Ausbildung in der allgnmeinen Krankenpflege nach Abs. lohne Nachwei!l 
der unler "I. c angefuhrlen Voraussetzung absolvieren. Diese Ausbildung 
dauert ein Jahr; sie umfaßt insbesondere die in § 10 Ab!l. 1 angeführten 
SachQeblete hinsIchllieh Inhalt und Umfang unter Barücksichtigung der 
im Bundesheer erworbenen Sanilillsausblldung 

(41 Die Bestimmungon des § 12 Abs. 1 hinSlchllich des Ausschlusses 
vom wp.lteren Besuch der Krankonpflegeschule finden sinngemaß 
Anwendunq 

• 13. Die nriheren Bestimmungen über die fachlicho Eignung der zur 
Ausbildung orforderlichen Lohr. und Hllfskräfle. über den Lehrplan und 
den Betrieb von Krenkenpflegeschulon sind nach Maßgabo einer 
geordnp.ten und zweckmaßigen Ausbildung für den Krankenpflegeberuf 
vom Bundesminister fur Gesundheit und Umweltschutz im Einvernehmen 
mit dem Bundesmini!lter für UnterriCht und Kunst durch Verordnung zu 
erlassen. . 

I 14. (1) Zur Beurteilung des Ausbildungserfolges in der allgemeinen 
Krankenpflege und in der Kinderkranken· und Säuglingspflege !lind 
Prüfungen abzuhalten. 

Fassung des Entwurfes 

7. § 1 2 a Ab !I. ) e n t f:i I 1 t • 

9. § 13 erster Satz lautet: 

"§ 13. Oi.c nilhercn Ucstimmungell Uber Anzahl BOW1U folCh

liche Eignung der zur theoretisChen und praktischen Ausbildung 

cr(ortJcrlichen Lehr- und Folchkrdfte, Uber die Lehrpllne ein

schließlich der Lehrstoffaufteilung bzw. Curricula und den Be

trieu von KranllcllpClcgeschulen sind nach llaßgabe einer geord

neten untJ zweckmdßigen Ausbildung fUr den Krankenpflegeberuf 

vom Bundeskanzler 10 Einvernehmen mit dem Bundesminister rür 

Unterricht, Kunst und Sport durch Verordnung zu erlassen." 

l). § 14 lautet: 

"§ 14.(1) Zur Beurteilung des Ausbildunqserfolqes im Rah

men der theoretischen Ausbildung in der allqemeinen Kranken

pflege und in der KintJerkranken- und Säuglingspflege sind Prü

fungen abzuhalten. 
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Geltende Fassung 

. (2) Am Ende de. zweiten und dritten Au.blldunOl/lhre, .'nd lewelle 
EInteiprüfungen von d.n Lehrkrlften d .. betreffenden UnterrtchtAflchet 
abzuhillen. Am Ende d •• vI.rt.n Aulblldungs/ahr.1 Iit nlch Abechlu8 d.r 
ae.amtaulblldung .Ine kommllllone"e Prüfung (DIplomprüfung) abzu
nehmen. O.rÜber hinau. hilben .Ich dl. Lehrer wlhrend der geumten 
AUlbj1dungllejl vom AUlblldungaerloig der Kr.nkenpfleoeeChüler(lnnen) 
zu ubeneugen. 

(3) Der Llndeshluptmlnn hat zu Mitgliedern der Prüfunglkommls.lon 
die der Aufn.hmekommls.lon (§ 8) angehörenden Perlonen .owie weilere 
Lehrkrlfte der Krenkenpflegelchule zu beiteIlen. Oen Vorsitz In der 
Prülung'kommlsslon führt der leitende Sanitltlbe.mte de. Lind .. oder 
de~".n Stollvertreter. Oie Vertreter d .. Recht'trlqer. der Krinkenpflege. 
schule und der geselzllchen Inler • .,envertretung der Oien.tnehmer 
haben beratende Stimme. Das gleiche gilt wenn die Schule nicht von einer 
Gebietskörpflrsctillft geführt wird. für den in diesem Falle der Kommisaion 
ongehorenden Vertreter der gesetZlichen Intereslenvertretung der 
Oienslgeber. 

(4) Die Zugehörigkeit zur Prüfungskommission endet. wenn ein Mitglied 
die Funktion. aul Grund der seine Be'tellung vorgenommen worden ist, 
verliert 

Fassung des Entwurfes 

(2) In jede~ Ausbildunqsjahr sind jeweils Einzelprü

fungen von den Lehrkräften des betreffenden Unterrichtsfaches 

abzuhalten. Am Ende des vierten Ausbildunqsjahres ist nach Ab

schluß der Gesamtausbildunq eine kom~issionelle Prüfung 

(Oiplo~prüfung) abzuneh~en. Darüberhinaus haben sich die Lehr

kr~fte w~hrend der gesamten Ausbildunqszeit vo~ Ausbildungser

folg der KrankenpfleqeschUler (innen) durch OrientierunqsprU_ 

Cunqen zu Uber:euqen. 

() 01e Lciutunqen der KrankenpfleqeSchUler(lnnen) im H~h

mcn der vorgcschriebenen Pr~kti~a sind von den mit dcr Leitung 

d~r rraktlk~ b~trauten Lehrkr~ftc unter Itrranzlehunq drr ~uC 

den jewel1igcn Ausbildunqseinrichtunqen tdtigcn diplomierten 

Krankenpflegepersonen zu beurteilen. A~ Ende der Au~bildunq 

hat der Direktor (die Direktorin) aufgrund der Beurteilungen 

der einzelnen rraktika eine Gesamtbeurteiung der praktischen 

Ausbildung vorzunehmen. Eine positive Gesamtbeurteilunq der 

praktischcn AuSbl1dunq l~t Vorausset~un9 rUr die Ablcgunq der 

letzten Teilprüfung der Diplomprüfung. 

(4) Der Landeshaupt~ann hat zu Mitgliedern der Prüfungs

kommisslon die der Aufnallmekommission (~ß) angeh~rendcn Per-

sonen sowie weitere Lehrkrifte der KrankcnpflegesChule zu be

stcllen. Den Vorsitz in der Prüfungskommission führt der 
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Geltende Fassung 

tSI Ei"" n1chtt""lnndl!nn PruluntJ d:trl hochst"na lwnimRI wll'dnrholl 
w"rc1rn. Wir>dnrltolunq!iprulungnn !und als komml"lonollo Prulung"n 
nblunr>hm~n 

Fassung des Entwurfes 

lCltende Sanitdt~~ea~te der Landes oder dessen Stellvertre-

ter. Die Vertreter des Rechtstr:ilJcr~ der r.rankenpflegeschule, 

der gesctzllchen Interesscnvertretunq der Dicn~tnehmer sowie 

des Dctrlc~~ratc~ bzw. der Pcrsonalvertretunq der Kranken3n

stollt hol~cn LJ,·r.ltcn,tc !itlr.or.or.. O.l!J qlelche qllt, w,:nn dir. 

!;chulc nicht von einer Ge~iet!lkürl'erScha(t q.:(ührt wird, CUr 

.t C 11 1 n d 1 es<, m 1'.1 1 1 <! tJ er Ko mn I !l!l ion .1 n <' eh" r .. n d <! 11 \' .. r t r ,. t f' r d '! r 

<J U :; u t : 1 1 C h U 11 111 t c r e :J :l e n Ver t r e tun 'I d c r lJi e n '] t q .! LJ I! r. ~ IJ 1\ ~ !I. 2 

cplt :ann'1c~:io. 

(~) Die ~uqehürilJkeit :ur rrü!un'15ko~nl:;:;lon endet, wenn 

e 1 n :11 t 'li 1 e d die t' unk t ion , aue Grund der seine U c :; tell u n '1 vor' 

'1enor.'l~c" wurden 1st, verliert." 

10. Nach ~ 14 wIrd Colqender § 143 elngcfügt: 

"j 143.( I) Eine mit nicht'1enü~endc", [rfolg abgelc'}te Ein 

:o:lprüfunq darf bei der Lehrkraft des betreffenden Unter

richtsfaches o:in~al wiederholt werden. 

(2) üei nlchtqcnüycndcr.'l Erfolg trot:: ;';icuL'rholunq b"i 

mehr als :wei. Ein:elprüfunqen des :Io'elten oder dritten lIusbil

dungs).lhres ist d.1S ,;usbildunqs)ahr :u Io:lederholcn. 
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Geltende Fassung Fassung des Entwurfes 

(3) Dei nichtgenügend~m Erfolg trotz Wiederholung bei 

einer od~r zwei Einzelprüfungen d~s zweiten oder dritten I\U9-

bildungsjahres darf das zweite bzw. dritte Ausbildungsjahr 

b~<Jollncn un.1 illnerhalb von zweI ~lolI.'tr.n clne ko",rniIJDlolI~llr. 

Wiederholungsprüfung in diesen Prüfungsfächern abgelegt wer

den. Wird diese kommissionelle WiederholungsprUfung auch nur 

in einem PrUfungsfach nicht bestanden, so ist das Ausbildungs

jahr zu wiederholen. 

(4) Uei nichtqenUgendem Erfolg trotz Wiederholung bei 

Einzolprüfungen des vierten Ausbildunqsjahres sind diese 

FJcher als zus~tzliche mündliche F~cher bei der DiplomprüCung 

zu prüfen. 

(S) lIc i nlcht'JcnU'lendem Er folq In "'chr .,la zwe i \'rürunqs

fachern der Diplomprüfung sind das vierte Ausbildunqsjahr 

sowie die UiplomprUfung zu wiederholen. 

(6) D~i nichtqenüqende~ Erfolq in eine~ oder zwei PrU

fungsfJcllern der Diplomprüfunq kann eine kommissionelle Wie

dcrholungsprüfung in diesen Fächern abqeleqt werden; zu einer 

solchen Wiederholungsprüfunq darf der Prüfling zweimal antre

ten. Wird die Wiederholunqsprüfung auch beim zweiten Antreten 

auch nur in einem Fach nicht bestanden, so sind das vierte 

Ausbildungsjahr sowie die Diplo~prüfunq zu wiederholen. 

(7) Ein AusbildunqS)dhr ddrf unbeschadet der Uestimmungen 

des § 12,\1.15. 1 höchstens ein~al wiederholt werden." 
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Geltende Fassung 

(3) Außerhalb ÖSlerreichs erworbene ZeugnisM über eine mll Erfolg 
abgMchlossene Ausbildung in der Krankenpflege sind vom BundMminl
sterium h.ir soziale Verwaltung nach Anhorung der gesetzlichen 
IntereStlenvertrelung der Dienstnehmer al. ö,tem,ichischen Diplomen 
gleichwertig anzuerkennen, wenn die Ausbildung im Ausland die für die 
Ausübung des Krankenpllegeberufe. In Öslerreich erforderlichen Kennt
niue und Fihigkeiten vermittelt hat. Da. Bunde.mlnisterium für .0zl.le 
VerwAltung kann dl. Anerkennung el".. au8erhalb Osterreichs erworbe. 
nen Zeugnisee. an die Bedingung knüpfen, daß die im Ausland 
zurückgelegte Ausbildung In Krlnkenanltllten, In denen Krlnkenpflege
achulen beltehen, erglnlt wird und der Anerkennungtwerber eine 
Erglnzu09lprtifung mit Erfolg abgelegt hat. 

I 11S a, Außer den Krankenpflegelchülern (-.chülerfnnen) .Ind auch 
"'~nen zu den im dritten Ausblldunglljlhr Ibzuhaltenden EinzeiprOfun
gen zuzul.,len, die eine AUlblldung zum SanltAt.unteroffizler Im 
Bundesheer mit Erfolg abgeachlosl.n haben. 

Fassung des Entwurfes 

11. § 15 Abs. ] lautet: 

"I]) AuOerh~lb Österreichs crworb~n~ Zeuqnis~c Ubrr cin~ 

m&t Erfolq ~bqcschlo9genc Ausbildunq in Krankenp[lcqc(~ch

dienst sind vom Dundeskanzler nach Anhörunq der gesetzlichen 

Interessenvertretunq der Dienstnehmer als österreichischen 

Uiplomen gleichwertiq anzuerkennen, wenn nach Einholung eineo 

S~chverstandiqenqutachtens einer Krankcnpfleqeschule nachqe

W&u~cn wird, ddO dia im AU91and absolvierte Auobildunq die fUr 

die AusUbung des Krankenpfleqeberufes in Österreich notwendi

gen Kenntnisse und Fähigkeiten vermittelt hat. Die Anerkennung 

kann an die Dedingung qeknüpft werden, daO die im Ausland zu

rUckgelegte Ausbildung durch eine theoretische und/oder prak

tische Ausbildunq an einer Krankenpfleqcschule ergänzt wird 

und ko~missionellc Erq~nzunqsprüfunqen mit Erfolg abgeleqt 

werden bzw. ~achweise über erfolgreich absolvierte Praktika 

erbr~cht werden. Uber die Zulassunq zur erqänzenden Auobildung 

entscheidet die qen~O § 8 gebildete Kommission; § 14 Abs. ] 

und 4 gilt sinngemäo." 

12. § ISa entfällt. 
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Geltende Fassung 

• 17, (1) Oin Au~bl'dunq in dor p!lychilllrl!lchen Krankenpflege darl nur 
/In Kr/lnknnnn"öl"nn n'folqnn, wolcho dio zur praktischen Unlnrwoisung 
nOI .... nndiQon r IIchllblnl'unQnn bn,illftn, mll allen für die Erreichung dll!l 
Au'blldunQ'il .... nr.kn' f!lfo'df)rlichnn Lnhr. und HIII'ikr"'Inn .o .... in Lfthrmll. 
IlIln IIIJ'Clr 511111nl und nl!) AU5b,'dung5slallon fur die p5ych'.'",che 
K1nnklll1pllllq/l /II'f),knnnl 'lind. 

Fassung des Entwurfes 

1J. § 17 lautet: 

.~ I'. (I I Ul~ AU9bl1~unq In ~cr p5ychl~tri5ch~n ~r~n

kcnpClc~~ dacC nur dn Krdnkenan9tdlten ccColqcn, die Colqendc 

Vor~u35etzun~en errUllen: 

1. Die Krdnken.lnst.llt. ,"uO über die Cür die: pr"klioche 

AU5bl1dunq erforderlichen l\uSblldun15cinrichtunqrn 

(Fdch.tbteilunqen, Dl.tqno~tik- un~ Thcrdplcclnrich

t u 1\ 'J c n I Ver C U'J c n , 

2 • ~ I C .J n der K r .J n k Cl n allS t .. 1 t erb r ol c h t c n Lei:; tu" _I " 11 rn Ü ~ 0 c n 

n.lch Art un~ U mC.,nq '1ew',jhrleisll'n, dolO Dich ,Ue 

:i..:hülcr(lIlIlCIl' ~1~ crrurdcrlachcn rr,l!:llllchrll 

~clllltlll~:;c und [rf .. hrun']en olnClqncn künnen: 

J. oln der Krankenanstalt rnuO eine dU5reachende Antolhl an 

diplomaerten Krankcnpflcqcpersonen und sonstl-,en 

diploMierten Fdchkr',jften t',jtiq sein. die bei .Ier 

praktischen Ausbildunq unter der Aufsicht un~ Ver

.llIt W<J I' tUllq d t' r Lc h r kr:l r te mit h c r ,)" zu:: 1 eh l' n 11 I 11 01 J 

Die Kr.lnkenanstdlt nuß über die er!or-derlich"11 Schul-

rJumlichkcitcn und Lehrnittel vcr(üQcn. 
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Geltende Fassung 

(:» H,nSlchlllCh dor Anl!rkl!nnunQ von Krankllnan,taltlln als Ausbil· 
dunQ~slnlton I"r dlo p~ychl8lrischo Krankenpllege gemaß Abs. 1 gelten 
dlo []e~llmmunqon des § 7 Abs. J bis 5 slnngemoß. 

I 18. (I) In dor psychilltrischon Krankenpflege dürfon nur Porlonen 
IIusoe!llldot wIlldon. dlo den Vorau""tzungftn des § 9 Abi. 1 lit. '. c und d 
uni", Oodllchtnllhmn Rul dil, Oo,timmunQen des § 9 Abt. 3. 5 und 7 
IInllprflchfln und dill IIIIQomeine Schulpflocht erloloreich ab.olvlert haben. 
0,.. Lo~nl"I1'" ,1nrl nicht unter 10 und nicht über 35 Jahre bfttrllalln. 
Iltdoch kdnnlln Ut>fIrSChrflltunQnn der Altflrsorenze nachae.nh'," worden. 
wflnn nlchl dill Au"blldunQ bfttrolfonde Rucksichten entgogenatehen. 

I 20. Oie n:lhnren Bostlmmungen über die fachliche Eignung der lur 
Ausbtldunq erforderliChen Lehr. und Hillskr3fte. über den LehrpilIn und 
den Betriob von Ausbi1dungssllUhln lür die psychiatrische Krankonplleq8 
sind nllch Maf}gabe emor goordneten und zweckmäßigen Ausbildung lur 
den 8druf olnes psychialrlIJchon KrankenpfleQers (einor psychiatrischen 
Kr ank(lnschwoslor) vom Bundl!sminlslorium lur soziale VlHwallunq Im 
Einv8rnohmen mit dom Oundosmlnislorium 'ur Unterricht durch Vorord· 
nung zu I!rlasson. 

Fassung des Entwurfes 

(2) 1I1nsichtlich der I.nerkennunq von t:rdnkcndnSl.lllcn .,1s 

Ausblldunqsst~tten CUr die p9ychi.ltrlsche ~r4nkenpfleqe ~cmJß 

1.us. I qllt ~ 7 AU9. l bis 0 ainnqemdO." 

I .s. Oe m , t U 1\ b s. , .., 1 r d Co 1 q c n <.I ~ r :;., t ~ ., n 'I l" t"oi'l l I 

MIILn:uchtl Lch tier l\uCn.lhme 1n cin~ AU:;!)Ll.lu'lfl'1st:iltc 

( ü r <.I 1 e P:J Y C h 1 01 t r 1 :; chI! Kr 01 n k c n " C 1 I!" C Cl L 1 t ~ fJ !11 n n 'I c n 'J ° .. , 

15. § :::0 lolutetl 

"~ 20. Oie ndhcren Dp.stir:lmunqcn über Anzolhl :;owic f.lch

liCht! tLqnunq der zur theoretischen und pra~ti5chen Aushildung 

erforderlichen Lehr- und fachkr3fte, über den Lehrplan ein

schiieolich der Lehrstoffverteilung bzw. Currlcul.l und den. 

Uctricb von Ausbildungsst~tten für die psychiatrische Kranken

pflegt! sind n,lch 1t.10g.lbe einer geordneten und zweckn:iOlq('n 

Ausblldung für den Heruf ~incs psychi.ltrischen ~r.lnkenprlcger9 

(einer rsychl.ltrlschen "r.lnkcnsc'lI."cstcr) \"O~ "unueslt.ln:.lcr 1m 

!::lnvernehncn ni.t dem Uundc:;nlnister für Unterricht, Kunst und 

sport durch Verordnung zu crl.lsscn." 
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Geltende Fassung 

• 21. Zur Beurteilung de, VOrli'lgens der entsprechAndl)n geistigen 
Rc.'" (§ 1 ß Abs. 1 I sowic zur Beurte,lung des Ausb"dung'.ierfolg"s in der 
p'ychialmchp.n Krnnkenpflege durch Pru'ungen. deren Bpleichnung und 
dl" nuszuslellonden Zeugn,sse ,owi., hinsichllrch der Anprkennung der 
:tußprhnlb O,lorrnlchs r.rworbenen Zr.ugn,ss. ub!!r eme mit Erfolg 
abqn,chlossnne Ausbildung in der p,vchialrtSchen KrankenplIego !lInd dill 
Onsllmmungen der §§ t4 und 15 smngllmaß .nzuwend"n 

• 25. Dir> q"h"!)"n,,n modizini.ch·lechnisct\en Dienste um'a"en: 
AI dl'n ph~")lkolhNall"ul"chen Dienst: 
bl den m"dlllnlsch·tp.chnischen labor.Ioriumsdienst: 
cl den radloloQlsch·l~chnischen Dienst 
dl don Dlald,,?"!;I: 
'" den bnsch:tlligungs· und IIrbeitslherepeulischen Dionst: 
11 den IOQQDadlsch·phoniatrtsch·ßudlometrischen Dienst: 
gl dl?n orthootlschen Dienst. 

Fassung des Entwurfes 

I (j • 1 m S 2 I wir d die löo r t {o 1 q c "~~ '" u n rl 1 ~.. dur c h d 1 c 

Wortfolqe .~~ 14, 14d und 15- ersetzt. 

17. § 25 lolutet: 

.~ 25. Oi~ qchobencn medizinisch-technlschcn Uienste um-

("5sen: 

I. lJen physi.othecolpcutischcn Dienst: 

2. den medi.zini.sch-technischen Ldbordtor1umsdienst: 

J. den cadioloqisch-technischen Uienst; 

4. den Di~t- und ecn~hcunqsmcdi:inischen Deratunqs-

dienst: 

5. den erqothecapeutlschen Dienst: 

6. dcn loqop3disch-phoniatrisch-audiologischen DIenst: 

7. dl1l1 orthoptischen Dienst." 
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Geltende Fassung 

~ 26. (1) ON ph)"ilkOlhorapoutische Oien,t (§ 25 lil. a) umlaßt die 
AuslullrunQ phy5ikah!>chnr ßehHndhJnQIJn nach IIrztlich"r AnordnunQ zu 
Hnllrwpckp" HIPru qehornn in'!bn'lonrloro 111111 IIllIklrolhnrllpeu!i'lchfln 
nl!hnnd!lJnq~n. I/HnIJr die Thnrmo·, Photo·. Hydro· und AAlnnolherllple 
sowln dlo MnChnnothnr""io (HOIlgyrnnnsllk. Masuoo und Ullra!lchallbe· 
hllndlunq) 

(2) Der modlZlnl'lch·lt1chnl5Che LRboratorium,dlensl (§ 25 111. b) umlnßt 
die Au,'uhrunQ allPf loborlltorium,mothoden flul 6rzthche Anordnung. 
di" Im RAhmon de'! modlzlnischon Unter,uchung". For,chu~.· und 
HollbfllFllJbos cr10rdllrhch Sind. 

(3) Der r"diologlsch·technische Dienst (§ 25 lil. c) umlaßt die 
Ausluhrung aller radlologi,ch-technischtm Methoden bei der Anwendung 
von ioni'lerenden Strahlen zur Untenuchuno und Behandlung von 
~"n,chcn ,owle zur Forschung aul dem Gebiete des Gesundheitsweun. 
nllch ärztlicher AnordnunQ 

Fassung des Entwurfes 

ltl. ~ 2& laut.et: 

"~ 2&. (11 Uer phY91otheroll'eutl!öche UlclI!öt. uMf.JOl die T,n

wendunq aller phY910therapeutlschen l1aOn.Jh~cn nach drztllcher 

I\nordnunq in den lJcrelchen der Cesundhcit!öerziehun'1' Prophy

lollte, Thcr.lple und Rch.lblllt.o1tlon. IIicl.u qehüren In!ölJer.onderl! 

.llle r.lcch.snothcr.ll'cutl!öchun ".JOnah"en (.llle IIrten von Uewe

qun'J!öthCr.lp1e, m.Jnucllo Thcrolpic der Celenke, I\teMlher.lplc, 

.llle IIrten von IIcilmo19solqcn, ~cfleJC%oncnthcrllplr.n, Ly",,,h

dro11n.lqen, Ultr.s:;cholllthcrolplenl, alle elektro-, thCfr.lO·, 

photo., hydro- und bollncothc:rolpcutlschcn IlaOno1hmen !öo,JlI! 

m.lnucllu und cluktrodlaqno!Jt.l:;chc Unlcr9uchunq9ver!ahrcn. 

121 Uer Mcdl.:lnisch-tcchni!öchc Lolboratorlum!ldicn:.t um(aßt. 

die lIu:lCührun" olllt'r L.,buratorlu"'9r.1elhodcn nach 'Jrztllchcr I\n

ordnun~, die 1M R.,hMen des medizinischen Untcr:luchunq!ö-, Oe

holndlun'ls- und ror!öchunq5l1etrlCbc:I erforderlich Gind. 

IJ) Der radioloqisch-technische Dienst U",Colßl <lle I\un!üh· 

run~ aller roldioloqisch-technischcn Hethodcn bei der I\nwendun1 

von ioni5icrenden Strolhlen und "nder .. r blldq('lJcn<ler Verfahren 

~ur Untcr5uchunq und Ueholndlunq von Uen5chcn sowie ~ur for

schu~g auf deM Gcblet des Ge5undheit5wesens nach ~r~tlicher 

i\norünunq. 
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Geltende Fassung 

(4) Oer Diätdianst (§ 25 iit. d) umfaBt dl. Auswahl, ZUlammanlteliung, 
Berechnung und Zubereitung belonderer KOlt zur Ernlhrung krank.r 
oder krankheitsverdAchtiger Paf10nen luf Irztllch. Anordnung, .In
Ichließlich der Belehrung der Kranken oder Ihntr AngehOrlgen über dl. 
praktilche Durchführung Irztllcher DllMrordnungen außerhalb .I,.r 
Krankenanstalt. 

(5) Der beachlftlgunga- und arbeltatherapeutiacM Dienet ('25 flt..) 
umfaOt die Behandlung von Menach.n durch den Gebrauch von 
Hlndfertlgkelten und handwerklichen Tltlgketten nach Irzttlcher Anord
nung zu Zwecken der Heilung und Rehabilitation. 

(6) Der looopidiach-phonlatriach-audiometrische Dienst (§ 25 Iit. f) 
umfaHt die Behandlung von Sprach- und Stlmmatörungen ~wle dllt 
Durchführung audlom8tri!lchar Untef1uchungen nach Irztllchar Anord
nunQ 

Fassung des Entwurfes 

(4) Der Di~t- und ern~hrunqsmedizinische Beratunqsdienst 

umfaßt di~ Auswahl, Zusammenstellunq und Berechnunq sowie die 

Anleitunq und Uberwachunq der ZUbereitung besonderer Kost

formen zur Ernährunq kranker oder krankheitsverd~chtiqer Per

sonen nach ~rztlicher Anordnunq einschließlich der Beratunq 

der Kranken oder ihrer AnqehBriqen Uber die praktische Durch

fUhrunq ärzt.licher Diätverordnunqen aUOerhalb einer Krankf'nan

st.illt. Ohne drzt.liche Anordnunq kann die Auswahl, Zusammen

st.ellunq und Berechnunq der Kost. (Ur qesunole rernonen uno) I'er-

sonenqrul'pun oder Verooncn und rer~onenqruppen unter beson

deren nel~9tunqen (z.O. Schwanqerschaft, Leistunqssport) eln

schlieOlich der Beratunq dicser rersoncnkrel~e Ubf'r Ern11lrunq. 

die cntyprcchcnd dem dktuellon Stand der ern~hrunqsmedizini

sehen Wissensch~ft der Erhaltung der Gesundheit dienlich ist, 

vorgenommen werden. 

(5) Der erqotherapeutische Dienst um(.lOt die lJehandlunq 

von Kranken und Uehinderten durch handwerkliche und kUnstleri

sehe Tätigkeiten sowie Herstellunq, Einsatz und Unterweisunq 

i.m Gebrauch von lIilfsmitteln einschließlich Schienen nach 

drztlicher Anordnung zu Zwecken der Prophylaxe, Therapie und 

Re h d b i 1 i tat ion. 

(6) Der loqopädisch-phoni~trisch-audioloqische Dienst 

umfaOt dle 1oqop:idi.sche Untersuchunq, Beurteilunq unoi lJehan(l-

1uIIg von Spr~ch-, Spreche, Stimr.l- und lIörslörunqC'n n,]eh ',irzt

licher ""ordnunq. 
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Geltende Fassung 

(7) Der orthopll.che Olen.t (§ 25 Ilt. g) umfa8t die Ausführung von 
Unte~uchungs- und Behllndlun,gsmethoden der Orthoptik und PIeoptIk 
nach Arzllicher Anordnung. 

A. Schulen 'ür die gehobenon medizlni!,ch-technlschen Dienste 

, 27. (1) Di" Ausbildung für die gehobenen medizlniSCh-technisch"n 
Dienste dDr' nur !In d.In hle'ur eingerichteten Schulon, im folgendon 
"medlzini!lch-tochni!lche Schulen" (1"nllnnt. orfolgen 

(2) Medizinisch-technische Schulen können nur an Krankenanstalten 
errichtet werden. welch" dio zur prektischen Ausbildung erforderlichen 
einschlägIgen FechAbteilungen besitzen und mIt den h.ir die Erreichung 
des Ausbildungszw"ckes notwendigen Lehr- und Hilfskräften sowie 
Lehrmitteln Busgestaltet sind. 

Fassung des Entwurfes 

(7) Der orthoptischc Dienst unfaDt die dia'}nontlschel1, 

lhct·.ll'l'utlschcll Und I'r0l'hyL.lktlschen l!.lDn.lhmr.n "ci !iehotörun-

~cn wie Schielen, Schwachsichtiqkeit und ßewcqunq98t~runqcn 

<1 c rAu ~ e n n .1 c h ~i r Z t 1 ich e r All 0 r d nun q • " 

19. §§ 27 bis 29 samt Uberschrift lautenl 

"A.Akademien fUr die qehobcnen mcdizinisch-techniscllen 
Dienste 

§ 27. (I) Die AuSblldunq in den qchobenen medizlnisch

tcchnischcn Diensten darf nur an den hiefür cinClcrichtetcn 

Akademien, im folqcndcn "medizinisch-technischen Akademien" 

genannt, erfolgen. 

(2) Medizinisch-technische Akademien dürfen nur an Kran

kenanstalten errichtet werden, die folqende VorauS9~tzunqel1 
erfüllen: 

1. Oit.! Krankenanstalt muD über die fUr die praktische 

I\usbildunq erforderlichen Ausbildunqseinrlchtunqcn (t"achabtei

lun~cn, LJiagnostik-, Therapie- und Ilehabilitationseinrichtun_ 

<Jen I ver füg en; 
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Geltende Fassung 

, 28. Hinsichtlich d~r Bewilligung der medizinisch-technischen Schulen 
sind die BestImmungen des § 7 Abs. 3 bis 5 sinngemAB anzuwenden. 

Fassung des Entwurfes 

2. die an der Krankenanstalt erbrachten Leistunqen müssen 

nach Art und Umfang qewährleisten. daO sich die Studenten 

(Studentinnen) die erforderlichen praktischen Kenntnlsse und 

Erfahrunqen aneiqnen k3nnenl 

J. an der Krankenanstalt muß eine ausreichende Anzalll an 

Anqel13riqen der qehobenen ~edizinisch-technischen Dienste 

t~tlq aein. die bei der rraktischen AusbiJdunq untcr flcr Aur-

slcht UII,", Ver.llltwurtunq .tcr ~it dcr Leltun., df!r rr.lktiachell 

Ausblldullq betrauten Lehrkr~fte ~it heranzuziehen sind; 

4. Die Krankenanstdlt ~uO Uber die erforderlichen Lehr

mittel UII\J It'.\ulnlichkeiten vcrfüql.'n. 

§ 2U. Jede Akademie hat unter der kolleqialen FUhrunq 

eines (einer) diplomierten Anqeh3riqen des betreffenden qe-

hobenen mediZinisch-technischen Dienstes als Direktor(in) und 

eines Facharztes der entsprechenden Fachrichtunq als wissen

schaftlichen Leiter zu stehen. die Uber die erforderliche 

fachlich-pädaqoqische Eiqnunq und ßerufserfahrunq verfügen; 

diese Vordussetzunqen gelten auch fUr die als Stellvertreter 

zu bestellenden Personen. § 7 Abs. 4 bis 8 qilt sinnqem~O." 
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Geltende Fassung 

, 29. Hinsichllich der Aufnahme in medizinisch-technischen Schulen 
und der Voraussetzungen hiefür gelten die Bestimmungen der §§ 8 und 9 
mit folgenden Abweichungen sinngemAß: 

1. Ne·ben den im § 9 Abs. 1 Iit. abis d angeführten Erfordernissen lind 
nachzuweisen: 

a) die Reifeprüfung einer allgemeinbildenden oder bftruflblldenden 
höhoren Schule oder die vor dem Wirksamwerden der diesbezügli
chen Bestimmungen deI SChulorqllnisalionsQesetzM en einer 
Mittelschule oder einer anderen mIllIeren Lehranltalt _bQelegIe 
ReifftprÜfung. 

b) für dill I-ufnahme zur Au.blldung In den Im § 25 1It. a bis d 
angeführten Berufen auch Kenntnille in Kurtlchrtft und Meschin
schreiben. 

c) für die I-ufnehme In eine medlllnlech-technlacM Schule für den 
Dlltdlenst au8er~m Kenntnl.e und FertIgkeiten Im Kochen. 

2. Diplomierte K"nkenpflegepe",onen (§ 23) können In medlzlnl.ch
te<:hnlache Schulen auch ohne Reifezeugni. aufgenommen werden. 

Fassung des Entwurfes 

§ 29. Hinsichtlich der Aufnahme in medizinisch-technische 

Akademien und die Voraussetzunqen hiefür qelten die §§ 8 und 9 

mit folgenden hbweichungen sinngemäß: 

t. Neben den im' 9 I\bs. 1 1it. abis d anqeflihrten Er-

fordernis5en sind nachzuweisen: 

oll die H.!if'!l'rUCunq einer .lll'Jc",clnl.Jllclcndcn ocl'!r 

bcruf!lbildcnden höheren Schule oder die vor dem 

Wirksamwerden der diesbezüglichen Uestimmunqen des 

Schulorganisationsgosetzes an einer IUttelschule 

oder einer .lnderen mittleren Lehranstalt abqelcgtQ 

He ire pr ü ( u n 9 , 

b) für die Aufnolhme zur Ausbildunq in den in § 2S Z 2 

biS 4 anqeführten Berufo auch ~cnntnisse in 

H.l 5 chi n sc h r e i ben. 

2. Uhne Reifezeugnis können c1ufgenomr.len werden: 

al diplomierte Krankenpf1eqepersonen (§ 231, 
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Geltende Fassung 

, :i. Ohne n.lfezeugnll können 'er"., lufQenGmmen werden: 
.) dIplomierte m8dizlnlsch-technilche FlchkrArre (§ Q 11 •• h) In • 

medlzini'lch-technlsche Schulen für den physlkothe,.peutlschen I 

Olen,l. lur den medizinisch·technischen Labor.toriumadlenal oder 
hir den radiologisch-technischen Oi8n,I, 

b) Ab,olvf)ntinnon niner d",i;ährlqen Fachschule für wlrtschlftllche 
Frau8nberufe in eine medizlni,ch-technl,che Schul. tOr den 
OhUdion!\t. 

c) Ab'lolvnnlinnen .,iner Bildungsanstalt für Klndergörtn"rinnen in eIne 
medlzlnI9ch·technl,che Schule für den logopadi,ch·phoniatri,ch
audiom"tri9chon Oien,t. 

Physikotherapeuti,cher Oien,t 

§ 30. (t) Oi" Ausbildung l\.ir den physikotherapeuli,chen Dienst dauert 
zwei Jahr!! und sech, Monat •. Sie umlaßt insbesondere die nachstehend 
anQeluhrlen Unlerrichl5Qegcnsland9: 

Fassung des Entwurfes 

lJ) <1iplolnierte r..edizini!lch-technische Fachkt'äfte 

(~ 41 Z 8) in Akademien für den physiotherapeu

tischen Dienst, fUr den medizinisch-technischen 

LalJoratoriumsdienst oder für den radiologisch

technischen Dienst. 

1. Für dia Aufnahr..e in eino Akademie fUr den physio

therapeutischen Dianst oder fUr den logop~disch-rhoniatrisch

au<Jiologi9chen Uienst haben die Uewerber(innen) dio fUr die 

UerufsausUbung erforderliChe k~rperliche Eignung durch einen 

an der Akademie abzulegenden Eignungstest nachzuweisen. FUr 

<1ie Aufnahme in eine Akademie für den Di3t- und ern3hrunqs

medi:inlschen Beratungsdienst haben die Bewerber(innen) fun-

diertc Kenntnl!lSe und Fertigkeiten im Kochen durch einen an 

der Akademie abzulegenden Eignungstest nachzuweisen. Das je-

weilige Testerqebnis ist der AufndhmekoMmission vorzulrgrn." 

20. § 10 samt Uberschrlft lautet: 

"Physiotherapeutischer Dienst 

§ 30. Die Ausbildung fUr den physiotherapeutischen 

Dl~nst dauert drei Jahre. Sie ur.tfaßt ein~ theoretische und 

praktische Ausbildung insbesondere auf nachstehend angeführten 

Gebieten: 
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Geltende Fassung 

A) Unterweisung in der praktiscHen Krankenpflege und in besonderen 
Verrichtungen im Ambulatoriumsdienst in der Dauer von zwei 
Mon<1'"n: 

b) Anatomie, Physiologie mit b@sonderer Berucksichtigung da!! 
ßewogungsapparatp.s und Bewegungslehre; 

c) allgemein" P:1thologie; 
d) ~pelielle Pathologie aur den Gobieten der intltrnon Medizin, 

Chirurgie und Unfallchirurgie, Orthopadie, N"urologie, GynÄkologie 
und P;idlltfllJ: 

0) Thermo-, Eloktro- und Phototherapie mit praktischen Ubungen und 
Vorfuhrung von Kranken; 

') Mechanotherapie: Heilgymnastik (Kinesitherapie" Mlissage, Ullra
schalIbnhandlung; Thf!orie und praldische Ubungen mit Vorführung 
von Krankftn; 

Q) Hydro- und Balneotherapie: 
h) Hygiene; 
i) KorptJrl)rziOhunq, insbosondere Saallurnen, Leichtathletik, Spiel. 

und SchWimmen; 
k) MethOdik der Leitung von körperlichen Ubungen für gr6ßen, 

Grupp"n (Saallurnen. Leichtathletik, Spiele und Schwimmen); 
I) Erste Hilfe und Verbandslehre; 

m) Grundzuge de!! Sanitäts-, Arbeits- und Sozialversicherungsrechtes: 
n) GrundzuQe der Betriebsführung im Krankenhaus, 

Fassung des Entwurfes 

1. "heoretische und prakt.ische einführung in die 

I: r •• n k c np C 1 (' 'I c I 

2 , .: r !l t c 1\ i 1 f 0 und Ver b a " d s 1 C! h r e I 

3. J\nol tOr:lic I 

4. I'hys101091ol 

5. rolt.huloq10!/ 

G. "Y91cno/ 

7. Chlrur9ie, Unfallchirurgie, Ort.hop:idie, Innere 

Medizin, Frauenheilkunde und Ceburt.shilfe, Kinderheilkunde, 

Ilt!urologie, Psychiatrie, Intensivr.ledizin, Sportr:ledizln, 

Geriatrie, jeweils unter EinschlUß ihrer polthologischen 

~rundlagt!n; 

U. rhysikalische MediZin, insbesondere Grundlagen, 

Wirkungs~~isen und Indikationen physiotherapeut.ischer Thera-

pi~forrnen; 

9. Dcwegungslehre einschließlich Biomechanik sowie 

Trainingslehre und deren J\n~endung ln J\ufbautraining; 
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Geltende Fassung Fassung des Entwurfes 

10. Mechanotherapie: DewequnCjstherapie (lleilqymna5t.ik, 

Kinesitherapiel mIt allen bewequnqst.herapeutischen Konzepten 

und Techniken, manuelle Therapie der Gelenke, Atemtherapie, 

alle Arten von lIellmassaCjen, Reflexzonentherapien, Lymph

drainaqen und Ultraschallbehandlunq unter besonderer UerUck

slchtlqun'J d~'r I'hysiother.'peutischen Defunderhebun'} im Il1n

blick auf dl:'n mcchanother.lpcutischen IIrbeltsbl'relch, tier 

Erst.ellunq der Thcraplezlele, der Auswahl der TherapiemaO-

n .. hmcn und dl!rCn L>urchCührunq sowie der Kontrolle in dl'n De

ruichcn dur l'ro(lhylalCC, TherapIe und Rehllbllltation/ 

11. I'rakti9che IInwendunCj der l:lvktro-Thermo-Foto-lIydro

und l.Ialneothcraplc und der physikalischen 0Iaqnost.ik/ 

12. Anwendunq aller physiotherapeutischen MaOnahmen in 

den l.Ierelchen der Prophylaxe, Therapie und Rehabilitation an 

Patienten auf lien Gebieten <.:hirurqle, lIeurochlrurqie,Plasti

sche Chirurgie, Unfallchirurqle, Orthopädie und orthopädische 

Chirurgie, Innere 11edizin, Frauenheilkunde und Geburtshilfe, 

Kinderheilkunde, Neuroloqie, Psychiatrie, Intensivmedizin, 

Arbeitsrnedizin, Sport~edizin und Geriatrie; 

13. K~rperschulunq mit 'Jruppenorientierter Dewequnqsar

beit (Saalturnen, Leichtathletik, Spiele, Schwimmen, Schilauf 

ctc.l; 
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Geltende Fassung 

(2) Für diplömierte Krankenpflegepersonen (§ 23) sowie Für Personen. 
die eine Unterweisung in der praktischen Krlnkenpfleg. und in 
besonderen VerrichtunQen im Ambulatoriumsdienst in der Oau., von 
m4ndfttent zwei Monat,n nachweisen k6nnen. dauert d .. Ausbildung 
nNl Jahre und vIer Monate. 

Fassung des Entwurfes 

14. Grundlagen der Rehclbilitation; 

15. Einführung in die Erqotherclple; 

16. Uerufskunde und Berufsethik; 

17. Sozialpsycholoqische Grundlagen; 

10. GrunJzüqe des S~nit~ts-, Arbelts- und SOZidl

vcrsichcrunq~rcchtesl 

19. ~rul\dzUqe dcr Uetrlebsführunq im KrankenhauSI 

20. ~lnführung in die elektronische Datenverarbeitung 
und DOkumentcltion; 

21. Medizinisches Enqlisch.-
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Geltende Fassung Fassung des Entwurfes 

Medizlnisch·technischer Laboratorlumsdlen.t 

, 31. (1) Oie Ausbildung für den medizinisch· technischen laboreto
rlum,dien,t dauert lWfll Jahre und drei Monate. Sie umfeßt insbe!londer. 
die nech"8hend angeführt"n Unterrlchtsgegen'tände: 

a) Unterwfti,unq in der prakti,ch"n Krankenpflege und in besonderen 
Verrichtungen im Ambulatortumsdien,t für die Dauer von zwei 
Monaten; 

b) Analomi" und PhV'liologie; 
c) allgem","" Pathologie; 
d) Hygutne; 
Il) anor'1:lIIische und organische Chemie. Biochomie mit quantitativen 

Ubun'1on und chemi,che Rochontechnlk; 
f) Hi,IoloQ'1) und Zytologie; 

Q) M,krob,ologill und SorOlogl,,; 
111 Hrim:1tol0'1"'. klini,chl) Chemie und laborkund8: 
i) OlulQ"mpp.nunt"r,uchungstochnik (Immunohamatologiol; 

kl Photo· und M,krophotoqraptiie; 
'1 me",Zin'sche Tp.chnologle: 

m) medll,ni<;ChQ Ookum"nl:llion und medizini,che RIJchontochnik; 
n) Er,te Hilf!! und Verbandslehre: 
0) Grundzuge <Je, Sanit;tts·. Arbeits· und Sozialversicherung!lrechles; 
p) Grundluge der Oetriebshjhrung im Krankenhaus. 

21. § 31 samt Uberschrift lautet: 

"lIedizlnlsch-tcchnischer Labor-ator-iur.lsdienst 

§ 31. Die Ausbildung fUr den medizinisch-technischen 

Laboratoriumsdienst dauert drei Jahre. Sie umfaot eine theore

tische und praktische Ausbildung insbesondere auf nachstehend 

angefUhrten Gcbleten: 

1. Theoretlscho un~ praktiSChe EinCUhrung in die 

KrankenpClege; 

2. Erste IIllfe und Ver!undslehrel 

3. Anatomie, 

4. Physiologie; 

s. Allglmeine Pathologie; 

G. IIyq iene und Umwe l t schut z; 

7. Untersuchungsmethodik il:l MediZinischen Laboratorium 

8. Chemie 

9. lIistolo'lic und Gr-undzUqe der lIistopatholo9iel 

lU. Z~·tologie; 
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Geltende Fassung Fassung des Entwurfes 

11. llikroblologie: 

1J.. ~l!l·uLo"Jlt..!' 

13. lI;imotoloqie: 

14. ßlut.'Jruppenunter!Juchunq!Jtechnlk (l~",unh;im.lt.oloqie)1 

15. Immunoloqie: 

16. Phuto· und tHkrophotogr.\phle, 

17. Hcdlzinlache Technologie, 

10. rhyaik.lli5chcr :itr.lhlenlöchutz und Grun<JzU'J'! ..s,!r 

;,rl>l.!i.t~::IethoJl.!n I'Ilt r.ldlooSktlven l:Jotopcn 11'1 ~e..slz1nlDchr.1I 

L.ll>or.l tor i. Ul:q 

19. Ucruf5kundc und Dcru(scthlk: 

20. 5u::i.llp5ycholo,pschc CruncJI.l!Jcn; 

21. Grund::Uge des S.lnit~ts·, nrbelts- und Suzl.l1vcrsiche

rungsrechtes: 

:!2. Grundzüge der [!et'ric~sführung ir.l Krankenhaus; 

23. Einführung in die elektronische O.ltenvefarbe1tunq und 

D~k urnen t.l t 1011; 

2 ~ • 1\ ~ d L == 1 n i ~i ehe ::i [ n 'J 1 1 ~ eh ... 
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Geltende Fassung 

(2) Fur diplomip.rte radiologisch-technische Assistenten· (Assistentin
nen). du, sich auch einer Ausbildung 'ur den medizinisch-technischen 
Laboratorium,dienst unterziehen. sowie ".ir diplomierte Krankenpfh'ge
personen I§ 23) dauert die Ausbildung 18 Monate. Fur Per,oOfln. diß eine 
Untl"welsung in dp.r praktischen Krankenpflege und in besonderen 
VerriChtung"n im Ambulatoriumsdienst in der Dauer von mindesten, zwei 
Monaten nachweisen kon",,". dauert die Ausbildung zwei Jahre und einen 
Monat. 

Fassung des Entwurfes 

22. ~ 32 :umt Ubersehrift lautet: 

Radiologisch·technlscher Dienst .. nol d io 1 09i se h- tee hn i se he r Oi e n s t 

, 32. (t) Die Ausbildung 'ür den radiologisch·technischen Dienst dauert 
24 Monate. Sie umfaßt insbe,ondere die nachstehend angehihrten 
Unterrichtsgegenstände: 

a) Unterwel,ung in der praktischen Krankenpflege und in besonderen 
Vorrichtungen im Ambulatoriumsdiens' in der Dauer von zwei 
Monaten; 

b) Röntgenanatomie und Physiologie: 
c) Strahlenbiologie und St"'hlenschulZ (Röntgen, Radium. Isotope): 
d) Strahlenphysik und Strahlendosimetrie; 
.. fJne,-Itfechnl" und Aufnahmetechn"'. Hancfhabu"9 und Pffeoe der 

Apparate: 
f) Vorbereitung ZU Hllfet.I.tungen bei rad'o'oo'ech.n Unterauchunoen 

und EIngriffen (Röntgen. RadIum. 19OtOl'e) elnSChlleellc;h Kontraet
mi"elkunde: 

g) allgemein- und redlologlsch-fJhotogrllphISCh" Arbeiten und Dun-
kelkammertechnik: 

h) allgemeine und speziell. Pathologie: 
I) Hygiene: 
k) Erste Hilfe und Verbandslehre: 
I) Grundzüge des Sanität,-. Arbftits- und Sozialve"icherungsrechtH: 

m) Grundzüge der Betriebsführung im Krankenhaus. 

§ 32. Oie Ausbildun'J für den r~diol09iseh-technlschen 

Dienst dauert drei Jahre. Sie u~faOt eine theoretische und 

praktische Ausbi1dun9 insbosondere auf nachstehend angefUhrten 

Gebieten: 

1. Th e 0 r e t i sc heu n d pr akt i sc h e E 1 n f ü h run 9 i n die 

Krankenpflege; 

2. Erste lIi1 fe und Verbandslehre ; 

J. An atom i e ; 

4. Ph Y si 0109 i e ; 

5. I'.\tholo'l ic; 
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Geltende Fassung Fassung des Entwurfes 

6. lIyg iene: 

7. Röntqenbildanalyse, Bildanalyse anderer bildqeben

der Verfahren: 

B. Allqe~cine PhYSlk und physik~lische Grundl~qen der 

Radiologie: 

'J. Kontr4stmittelkunde, Vorbereltung radioloqiach

tochnischcr Verfahren und Instrumentenkunde: 

10. Chemi:oche Grundlolqen der Roldioloqie: 

11. Radiopholrmolzeutlk und Roldl0phar~akoloqle unter 8e

rUckslchtiqunq der NuklearmedlZin: 

12. Radiochemie: 

1 J. Laborkunde: 

14. 8ioloqie und Strahlenbioloqie; 

15. Strahlenphysik und radioloqische Dosimetrie mit 

Nuklearmedizin und Therapie: 
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Geltende Fassung 
Fassung des Entwurfes 

16. Medizinische und physikalische Grundlagen der 

S l. r .1 h 1 c " t her .1 I' i .. , 

1 7. lIu k I ca r r.'I e d i z in; 

10. Apparate- und Gerätekunde in der Röntgendiagnostik, 

lIuklearmedi~in, Strahlentheraple und digitale bilddiagno9tl

sche Verfahren, 

19. rrojuktlon91uhr~ und Aurnahnetcchnlk in der ~~nt
yendldgno9tik; 

20. Sondervc.orr.,hren der ltadlo1og11!: 

21. Uilddokumentation; 

22. Physikalischer Strahlenschutz; 

23. Grundlagen der intraoperativen Röntgenaufnahme

technik; 

24. Derufskunde und Derufsethik; 

25. SO:ialpsyChologische Grundlagen: 

26. Grundzüge des Sanitäts-, Arbeits- und Sozialver

sicherungsrechtes; 
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Geltende Fassung 

(2) Für diplomilHte mftdlzinlsch·techniSche Assi!t.nt.n (Assislentlnnen) 
und diplomiorte Krankenpflegepersonen (§ 23), die sich auch einer 
Ausbildung fur don rAdloloqisch·technischen Dienst unterziehen, daultrt 
die Ausb,ldung 15 Monat", Für P"rsonen, die eine Unterweisung in der 
praktischen Krankenpflege und in besonderen Verrichtungen im 
Ambuialoriumsd'tlnst in dor D:tuer von mindestens zwol Monaten 
nachwlt'''Jn konMn. dauert die Ausbildung 22 Monate. 

Diätdiens' 

, 33. (t) Oie Ausbildung für den Diötdienst dauert lWei Jahre. Sie umfaßt 
insbesondere dift nAchsleh"nd angeführt"n Unterrichtsgegenstände: 

3) Unterweisung in der praktischen Krankenpflege. insbesondere in der 
Erslen Hille. In der Dauer von zwei Monaten; 

b) normale und pathologische AnatomIe mit besonderer Berücksichtl· 
gung der Verdauungsorgane; 

c) Ph~'ologitt und Pathophvsiologie mit besonderer Berücksichtigung 
der Verdauung und du StoffwechselS; 

d) Grundlagen der Chemie, Physik und Nahrungsmittelchemie; 
e) Nlhrunqsmilte"ehre: 
I) allgemeine und spezielle Diätetik (einschließlich d.r Grundlag.n der 

SAuglings' und Kleinkinderernährung); 
g) Grundlagen der Hygiene mit besonderer Berücksichtigung der 

Küchen· und NahrungsmiHelhygiene; 
h) einfach. Laboratorlumsunte"uchungen; 
i) Klliorien· und Näh,....toflberechnunq: 

k) He,....tellung der Krankenkost; 
I) allgemeine Betriebs· und Wirtschaftsführung im KrankenhauI: 

m) spezielle Betriebs· und Wlrtschaftsluhrung in der Diiltküche; 
n) Grundzug. des Sanitij~-. Arbeils· und Sozialve,....icherunqsrechte •. 

Fassung des Entwurfes 

27. GrundzUge der DetriebsfUhrunq 1~ Krankenhau~1 

20. EinfUhrung in die elektronische D~tenverarbeitung 

und lJokumellt.ltiunl 

29. Hcdizinisches tnqlisch." 

23. § 33 S.lat Ubcrschrl(t l~utct: 

"Di3t- und crn3hrunqsaedizlnischer Deratunqsdienst 

§ Jl. Oie Ausbildunq fUr den Di3t- und ern3hrunqsmedi

zinischen Ueratunqsdienst dauert drei Jahre. Sie umfaot eine 

theoretische und praktische Ausbildunq insbesondere auf nach

stehend angefUhrten Gebieten: 

1. Theoretische und praktische tinfUhrunq in die 

Krankenpflege: 

2. Erste lIilfe und Verbandslehre: 

J. I\n.ltomie: 
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Geltende Fassung 
Fassung des Entwurfes 

4. IJhysioloqiel 

5. 1'.1thoto'Jic: 

6. lIy<} icncI 

7. Chemie;' 

u. Allqemelne ErnJhrunqslehre und Ern~hrunqslehre fUr 

bc~timmte rur~o"unqruppenl 

9. Ern~hru"q des qusunden S~uqtinqs und Ktclnkl"dc~1 

10. Erndhrunqsphysioloqiu: 

11. Lebensmittelkunde: 

12. Lt.'bclIsl"ltteltcChlluloqie und Vroduktentwlcklunql 

13. lH~it<:!tik mit Enerqit!- und H'ährstoffberechnunq: 

14. Di~ttherapie im S'äuqlinqs- und Kleinkindesalter; 

15. Ifcrstellunq von Kost für Gesunde und Kranke: 
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Geltende Fassung Fassung des Entwurfes 

16. Ph ysi k; 

17. Grundlagen der Labortechnik ~it praktischen 

Laboruntersuchungen; 

lU. Detrlebswirtschaftslehre, Uuchhaltung und 

Kalkulation; 

19. Spezicll~ Detriebs- und WirtschaftsführunI) in der 

Küch~ mit EDV für IIahrotoffbcrcchnunqen und -\tal\(ulationen, 

uowl~ (ür HcnU~cst"ltun9' 

2 o. l'h.1 rma kulo., ll! und IJroqcn kunde, 

21. Erarbeitunq von Beratunqsnaterlal und Vortrags

gestaltunq zu Th~men der trnJhrunqslehre und D1Jtetik, 

22. U,~ru(skul"le und Ueru{sethlk: 

23. So::ialpsychologische Crundlagen; 

2~. Grund::üqe der Detriebsführung in Krankenhaus; 

25. Einführung in die elektronische Datenverarbeitung 

und Dokumentatiun; 

~6. Mcdl::inisches englisch." 
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Geltende Fassung 

(2) Für diplomierte Krankenpflegepersonen (§ 23) sowie lür Pe"onen, 
die eine Unterweisung in der prlktischen Krinkenpflege. insbHondere In . 
der e"ten Hilfe, in der Olue, von mlndenstens zwei Monaten nachweisen 
können. dauert die Ausbildung 22 Monat •. 

Betchdftlgunga- und arbeitsth.rapeullechlf OIenat 

't • l4. (1) Oie Ausbilduno lü, den beechlftlou09" und Irbeitttherapeutl
lChen Olen!t dauert drei Jah,., Sie umlaBt In~besondere die nachstehend 
anoeführten Unterrlchtsqeoenstlnde: 

.) Unterweisung In der praktischen Krankenpfleg. In der Dauer von 
zwei Mon.ten: b' Anatomie und PhY'lologi •• mit besonderer Oe,Ockslchtigung deI 
Bewegung'8pparates; 

c) Allgemein" und ,perielle Patholoqlelnne"r, chirurgischer, orthopd-
di,ch8r und neurologische, Erkrankungen: 

d) Psychologie und Psychiatrie: 
e) Mechanotherapie und Bewegungslehre: 
I) Hygiene: 

9) Er,te Hilfe und Verbandsh,hre: 
h) die wichtlQ'ten Sa",tatsvorschriften und die Sozialversicherungs

kunde In IhrlJn Grundlligen: 
i) Admini!'Jtraliver Abtp.llungsdienst: 

k) praktische Ubungen in Handfertigkeit"n und handwerklichen 
Tätigkeiten: . 

I) ThlJorilJ und Praxis der Beschäftigungs- und Arbeitstherapie mit 
Vorflihrungen an Patienten auf dem Gebiet der in""ren Medizin, 
Chirurgie (e,",chließlich Orthopädie und Unlallchirurgie). Neurolo
gie und PSYChiatrie, mit Berücksichtigung der phy,ikalischen 
Therapie: 

m) Arbeitsphysiologie und ArbeitspsychOlogie: 
n) Grundsatze d.,r Rehabilitation und der Zusammenarbeit im 

Rehablhtalionsteam mit Ärzten. Therapeutt'n, Fürsorgern, P'Iycholo
Qen, Serufsberatern, Sonderlehrern und anderen Mitgliedern. 

Fassung des Entwurfes 

24. § 34 saMt Uberschrift lautet: 

"Erqotherapeutischer Dienst 

"' J~. DL~ Au~blldunq (Ur den erqotherapeutlochen 

Uienst dauert drei Jahre. Sie umCaOt eine theoretioche und 

praktioche Auo~11dun9 insbesondere auC nachstehend nnqefUhrten 

Ceblctcn: 

I. '1"hcorctlsche und praktiSChe ElnC'ührun'l ill dl~ 

Krankenpflcqe: 

2. Erste lIi 1 fe und Verbandslehre: 

J. I\natomie: 

4. rhyslo1o'lie: 

5. Patholoqie: 

G. lIyqiene; 

7. Ps yc h i a tri t! : 
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Geltende Fassung Fassung des Entwurfes 

8. Hech.lnot.hcraplC und D'!wequnqslehre; 

9. praktische Ubunqcn in lIandfertlq!(eiten und 

hollltlw<!rklich<!n T:ltlqkclten, 

10. Theorie und ProlIC1S der Crqotherolrle mit VorfUh

rungen oln Patienten auf den Cebleton Innere Hetllz'n, Kinder

heilkunde, Chlrur'Jle, Orthopddle, Unfolllchlrurqle, tleurolo'11e, 

Psychlolt.rlo UIIJ Ct!rloltrle, mlt, DerUckslcht,iqunq !.Ier rhy~lklllJ

ochon Medl:'n, 

11. ~r~citsphyololo91o, 

1~. urundSdt:u der Reholbilltoltlon und d~r Zuoammenar

b u I tim 'ho! h .1 ~ 1 1 I t 01 t lu n S te .lr.I, 

1 J •. Oorufskunde und Beruf.ethik: 

14. Sozi.llpsycholoqische Crundlaqcn: 

15. Grund::Uqc des Sanitdts-, Arbeits- und Sozialver

sicherungsrechtes; 

16. Grundzü~e der Betriebsführung im !C.rankenhaus: 

17. Einführun'l in dic elektron1sche Doltenverarbeitung 

und Doku~cntation; 

1 U • ~I e d i :: i n i sc h c sEn q 1 i sc h • " 

179/M
E

 X
V

II. G
P - M

inisterialentw
urf (gescanntes O

riginal)
208 von 222

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Geltende Fassung 

(2) Für diplomierte Krankenpllegepersonen (§ 23) dauert die Ausbildung 
zwei Jahr". Fur Personen. die eine Unterweisung in der praktisch"n 
Krankenpflege in der Dauer von mindestfJns zwei Monaten naChweisen 
können. dauert die AusbIldung zwei Jahre und zehn Monate. 

LogopädiSch.phoniatrisch·audiometrischer Dienst 

, 35. Die Ausbildung für den logoplldlsch·phoniatrlsch·8udiometrt· 
sehen Dienst dauert zwei Jahre. Sie umfaßt insbesondere die nachstehend 
angehjhrton Unterrichtsgegenstände: . 

a) Anatomie und Phy,iologie der Stlmm- und Sprechorgane: 
b) AlIgem"ine Krankheitslehre mit besonderer Berucksichtigung der 

Hals-. Nasen- und Ohrenkrankheiten: 
c) ~urologie. mit bflondere, Berücksichtigung des Stotterns sowi. 

der Lehre von den Aphasien und Dysarthrien: 
d) Psychologie: 
e) Phonetik und SUmmpAdaQogik; 
fl Audlomelrle; 
g) Grundzuge dH Sanili". Arbeit.- und SozialvenicherunlJlll"8Chl ... 

Fassung des Entwurfes 

25. , 35 s~mt UberschrlCt l~utot: 

·Logop3disch-phoni~trisch-audiologlscher Dienst" 

§ 35. Di~ Ausbildung CUr den logop~dlsch-phoniatrisch

audioiogischen Dienst dauert drei J~hre. Sie unfaOt eine 

theoretische und praktische Ausbildung insbesondere auf nach

stehend angeführten Gebieten: 

1. Theoretische und praktische Einführunq In die 

Krankcnpl'le':lO!: 

2. Erntc lIi.lfe und Verb~ndslehrel 

J. "nato",ie: 

4 • Ph Y 5 i 01 09 i e : 
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Geltende Fassung Fassung des Entwurfes 

5. Pat.hologie; 

6. lIyg iene; 

7. 1I<11s-, H.lsen- und Ohrenheilkunde; 

8 • ;:.1 h n - , ~I und - und K i e f e r he i 1 ku nd e ; 

9. Stiml1l-, Sprech- und Sprachheilkunde (Phoniat.riel; 

10. I\udlolo'lie, einschlieOlich l\u.J1umetrle und 

lIörqerät.ekunde; 

1 I. P~d<1udioloqiel 

12. Atem- und Stimr.tpddaqoqi k (StiClI1l- und Sprech-

erziehung; 

1 J. Lu q 0 p:i dis c he He t hod i k ; 

14. Funktionelle I\natomie des Gehirn5: 

15. Neuroloqie und Psychiatrie; 

16. Kinderheilkunde; 

17. Ij europsychi<1trlc in Kindes<1lter: 
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Geltende Fassung Fassung des Entwurfes 

Orthopti,che, Olen'l 

, 35 •. (1) Di .. Au~bildung IUr den orthopll,chen Dienst ~ zweI 
Jahre und ~9ch! Monate. Sie umfaßt in!lbe,onder. die ~tehend 
anQ"fli hrten Untorrich !!lgoqen~t linde: 

10. Linguistik, 

1 'J. ~rul\c1:üIJe der Ucwc'lun9s1chre: 

20. UcruC9kundo und Dcrufgethllq 

2 1. SO:iollpsycholoq19che Crundlaqcn; 

22. CrundzUqo des SolnitJts-, Arbcits- und 50Z1.11-

voroiChorunqsrcchtns, 

23. CrundzUqo der Dctricb9CUhrunq i~ Krolnkenholu9, 

24. Cinführunq in dia elektronische Oatcnvt'rolrbeitunq 
und Ookumcntoltion: 

25. Nedlzinisches EnqliGch.-

26. § 3501 Sol~t Ubcrschrift lautet: 

"Orthoptischer Dienst 

"I 35.1. Oie Ausbildunq CUr den orthortischen Dienst 

dauert:: Jahre und sechs ~:onate. Sie u::lCaOt elne theoretische 

und prol~tische ,'usbildunq insbesondere dUC n.:lchstehcnd .ln'Je-
rührten \,;elJietcn: 
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Geltende Fassung 

a) Unterweisung in der praktischen Krankenpflege in der Dluer von 
zwei Monaten: 

b) Analomie. Physiologie und Pathologie unter besonderer ßerücksich-
ligung des Auges und seiner Umgebung: 

c) Physik. insbesondere Oplik und Brillen lehre: 
d) Hygione: 
e) Orthoplik und Pleoptik: 
I) Kinderheilkunde einschließlich Pädagogik und ~ie des 

Kindes: 
g) Grundzüge dos Sanltäts-. Arbeils- und Sozialversicherunqvechles: 
hl GrundzüQe d"r Ootriebslührunq im Krankenhaus. 

Fassung des Entwurfes 

1. 'l'heoretische und praktische Einf'ührun'.l in die 

Krankenpflege; 

2. Er:Jte 1111 Ce un<1 Verbandslehre: 

J. I\n.l tor:de : 

4. rh)·si.ologic~/ 

5. ratholoqie/ 

6. tle uroLog ie und 11.. uroophta lmolog ie: 

7 • P h Y s i k, i n sb e 8 0 nd e r e Op t i k und B r 111 e n 1 ehr e / 

8. Gerätekunde und -pflege/ 

9. lIyq iene / 

10. Kinderheilkunde, 

11. Grundzüge der Arzneimittellehre: 

12. Grundzüge der An'ästhesie: 

lJ. Ophthalmolo<jische Untersuchungsmethoden 

(außer orthoptischen und pleoptischen) ein

schließlich Perimetrie; 
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Geltende Fassung Fassung des Entwurfes 

(2) Für diplomierte Krankenpflegepersonen (§ 23) sowie für ~onen. 
die eine Unterweisung in der praktischen Krankenpflege in c!ef Dauer von 
mindesten~ zwei Monalen nachweisen können. dauert die ~,Idung 
zwei Jahre und vier Monale. 

14. Das Schielen, seine Foreten und deren Behandlung: 

15. Theoretische Grundlaqen der orthoptlschen und 

pleoptischen Untersuchung und Behandlung: 

16. Foto- und KInotechnik; 

17. U~ru(skunde und Beru(sethik: 

lU. SOZlollp:Jycholoqlsche Grundlagen, 

19. Gruntl::Ü'Je des S.lnlt~ts-, ,\rbeltll- und SOZioll

verslcherunqsr~chtes: 

20. Grundzüge der Detrlebs(ührunq in Krolnkenhausl 

21. Einführung in die elektronische Datenverarbeitung 

und Dokumentation: 

22. Medizinisches En91isch." 
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Geltende Fassung Fassung des Entwurfes 

• 38. Oie näheren Bes.immungen über die lachliche Eignl.n) der zur 
AusbIldung erforderlichen Lehr· und Hilfskrafte. uber den Lenr:llan und 
den Be.rieb von medizinisch·technischon Schulen sind nach ~ßgabe 
einer gcordnfl'on und zWl!ckmaßigen Ausbildung 'ur dIe CJI!"Obenen 
medizinlsch-.echnischen Oiens.e vom Bundesminis.erium h:' soziale 
Verw311ung im Einvernehmen mit dem Bundosminis.enum rür I,;n.erricht 
durch Verordnung zu erlassen. Hiebei sind insbesondere .. eh die 
AusbIldungsbedingungen festzulegen. Oie Ausbildung510ft 1St 50 zu 
begrenzen. daß sIe dIe jeweil, gesetzlich le,.gelog.e Nonna1lttMti'szeit 
nich' iJberschrei'et. 

(2) Schulen für den medlzinl,eh·technilCMn f1Ichdienst können nUr. 
Krankenanstalten errichtet werden. welche d~ ZI' p,..ktitchen Au1Ibitdunt; 
notwendigen Fachableilungen besitzen und miI den für die ErTeichunl; 
des Ausbildunoszweckes er10rderlichen Lehr. und HiIf.krtften .,.,. 
LehrmiMein ausOO$ts"el lind. 

27. § 3(, erster Satz lautet: 

"§ 36. Oie näheren Bestimmungen über Anzahl und fach

liche Eignung der zur theoretischen und praktischen Ausbildung 

erforderlichen Lehr- und Fachkräfte, Uber den Lehrplan ein

schlieolich der Lehrstoffaufteilung bzw. Curricula und den 

Detrieb von medizinisch-technischen Akademien sind nach HaO

gabe elner geordneten und zweck~ä~igen Ausbildunq fUr die qe

hobenen ~edizlnlschtQchnischcn Dienste vo~ Bundeskanzler im 

Einvernehmen mit dem Oundes~inlster für Unterricht, Kun9t und 

Sport durch Verordnunq zu erlassen." 

28. , lA Aba. 2 laututl 

"(2) Schulen für den medizinisch-technischen Fach

dienst dürfen nur an Krankenanstalten errichtet werden, die 

folgende Voraussetzungen erfüllen: 

1. Die Krankenanstalt muO Uber die für die praktische 

Ausbildung erforderlichen Ausbildunqseinrichtungen (Fachabtei

lungen, Diagnostik- und Therapieelnrichtungen) verfügen: 

2. die an der Krankenanstalt erbrachten Leistungen 

müssen nach Art und Umfang gewährleisten, daß sich die 

Schüler(innen) die erforderlichen praktischen Kenntnisse und 

Erfahrungen aneignen kannen: 
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Geltende Fassung 

I 31. Hinsichllich d~, ~illiouno der Schulen ru, den rnedirin~ 
nischen Fllchdienllliind die BMlimmungen des 17 Abs. 3 bis 5 lin,.. .. " 
.nluwend~n. 

Fassung des Entwurfes 

J. an der Krdnkenanstalt muß eine ausreichende Anzahl 

an Angeharlgen der b~treffcnden ?ehoben~n "~dizinlsch-technl

schen Dienste sowie des medizinisch-technischen Fachdienstes 

tätig sein, die bei der praktischen Ausbildung unter drr AuC-

91cllt und Verantwortung der Lchrkr~fte mit heranzuziehen 
sind. 

4. Die Krankonanstalt muß Uber diu erforderlichen 

Schulrlumlichkelten sowie Lehralttel verfUqen." 

29. § 39 lautet: 

"S J<J. "insichtlich der DCWilli'lunq dt'r Schulen für 

dcn lnedizini:;ch-tcchnlschen rachdienst 9 i lt , 7 Abs. ) bio B 

sinnqe:n".io." 
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Geltende Fassung 

, 42. (1) Hin!ichllich der Beurteilung de! Ausbildung!erfolgtts an 
medizinisch-technischen Schulen und an Schulen rür den medizinisch
technischen Fachd.en!t durch Prüfungen, deren Bezeichnungen und der 
darüber auszustellenden Zeugni!se' sowie hinsichtlich der Anerl<ennung 
der außerhalb O!te,reichs erworbenen Zeugnisse über eine mit Erfolg 
abge5chlo!sene AusbIldung Im gehobenen medizinisch·techni!chen 
Dienst und mttdizln,sch-techni!chen Fachdien!t sind die Bltslimmungen 
der §§ 14 und 15 sinngemäß ~nzuwenden, Hin!ichtlich das Ausschlusse! 
von Schulerinnen der medizinisch-technischen Schulen oder d"r Schulen 
rü, don mltdizinisch·technisChon Fachdien!t gelten die Bestimmungen 
des § 12 sinngom.,8. 

(2) Nähere VorSchriften über die Durchführung der Prüfungen, über die 
Zusammensetzung der Prüfungskommission, die Abstimmung und 
Wertung des Prüfungsergebnisses und über die Voraussetzungen, unler 
denen eine Prüfung wiederholt werden kann, sowie über die Form und den 
Inhalt der auszustellenden Prüfungszeugnisse (Diplome) sind nach 
Maßgabe der Erfordernisse der medizinisch-technischen Dienste vom 
Bundesministerium für soziale Verwallung im Einvern"hmen mit dem 
Bunde!mlOisterium rür Unterricht durch Verordnung zu erlassen. 

" Fassung des Entwurfes 

30. § 42 lautet: 

.. , 42. (1) Hinsichtlich der Beurtellunq des Ausbll

dunqserfolqes an medizinisch-technischen Akad~mien und an 

Schulen {Ur tl~n medizinisch-technischen rachdienst durch Prü

funqcn, deren Dez~ichnunqen und der darUber auszustellenden 

Zouqnlsse sowie hinSichtlich der ~nerkonnunq der auOerhalb 

Östurrelchs erworbenen Zouqni •• o Uber eine mit Erfolq abge

schlossone Ausbildung in einem gehobenen medizinisch-techni

schen Dienst oder im medizinl.ch-technlschen rachdienst sind, 

sofern Abs. 2 nichts andere. be.t1mmt, die " 14, 14a und 15 

slnnqclII·.iO anzuwenden. lIins1chtlich der Pflichten sowie cles 

Ausschlusses von Studenten (Studentinnen) der medizinisch

technischen Akademien oder von SchUlern (SchUlerinnen) der 

Schulen fUr den medizinisch-technischen r~chclienst qilt , 12 

sinngera',lO. 

(2) 1m Itahmen der Ausbildung für den Medizinisch-tech

nisch~n Fachdi~nst gelten folgende ~bweichungen: 

,1. Die Diplomprüfung ist in drei Tcilprüfunqen je~eils am Lnde 

der clnzclncn AU5bildun9sabschnitte durchzuführen. 
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Geltende Fassung Fassung des Entwurfes 

2. Die crfolqrcichc I\bLcqunq der Einzelpr"uCun'len der elnzelnen 

I\usblldunqsabschnittc ist Voraussetzunq ("ur dds IIntreten zu 

der betreffenden Teilprüfunq der Viplo~prü!unq. 

J. Dei nlcht'Jenüqcndem Erfolg trotz \aederholunq bei nl'hr nLs 

zweI l:lnze1I'rüfun?cn eines l\u:sbildun'}:sal)!lchn1ttelJ 1st der 

l\usbl1dunq:sabschnitt zu wiederholen. 

4. UOl nlcht'Jenüqelldcnl Erfol<) trotz I/iederholunq bol einer 

odor zw01 tlnzeLprüfun'}en eines l\usbildunqGabnchnitte:s, 

kann Olne komm13s1onelle IIloderholunqsprüCun? in dlelen 

Pr"üCunqsf:1chorn .1b<)olo'lt werden. Wird dle:oc kommisslonelle 

Wicderholun!)sprüCunq .luch nur ln elnem pr"ü(unqsC.Jch nicht 

best.Jndcn, :so 1:st dC!r AU:lbl1dun'}sab:lchnitt zu wiederhoLen. 

s. Dei nicht'lenüqendc~ Erfo19 1n ~ehr als zwel rrüfunqsf~chern 

elner Tcl1prüCunq der Vlplonprüfunq slnd der I\usbildunqsab

Hehn i t t !1.'" Ir .'1.- hetr .!{ {,."dr TI!" .. rüf unq ,'rr 01", <)"'prür unq 

zu wlc..I.:,lIu1clI. 

c,. Uel niehtqenüqenden Erfolq in einem oder zwei rr"ufunqs

fJchern einer Teilprüfunq der Oiplonprüfunq darf eine Wle

J .. -rh"lu"'J'll'rü{ulI'J ln dle:l(.''' racherll innr.rhollb von ,Jrei 

Monaten abqeleqt werden, wobei der folgende lIusbildungsab

schnltt inzwlschen bcqonnen werden darf. Wird die Wiederho

lungsprüfunq auch nur ln eine~ Fach nlcht bestanden, so 

sind der Ausbildungsabschnitt sowie die betreffende Teil

I'rü!\:nq der Oiplonrrü(unq zu WIederholen. 
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Geltende Fassung 

(J) H"t '!In Schule, (oine Schtilerin) ein .. , medlzini5ch·techni5Chon 
Schule ode, oin,., Schul. für don mediZinlsch·technischen Fachdlen51 
btlrfllts IJrfolqrolche Prufunqnn im n"hmen der Ausbildung in don 
Kranknnpltllqfllllchdionston oder In einem medizinlsch·tochnischon 
Oi,,",t odllf Im Rahmfln dos I. modizinischen Rigorosums vor nicht mohr 
al, hinl JJhrnn abQ""'gt, so sind Ihm (Ihr) dl' erwRhnten Prüfungen auf die 
abzulllCjllnden PrlifunQ"n insoweit anzurechnen, als sie dio,en nach Inhalt 
und Umf"nq ql,,'chwertlg sind. Die Anr"chnung bofreit von der Ablequng 
d.r Prufunq nut d"n bftzugllchen FAchern. Inwulweit solche Prulungen Im 
einzelnen qlolChwllrtlg sind, Ist durch Verordnung losUuh'q"n. 

, 43. Im Sinne der Bestimmungen du I 42 A~. 1 .Ind ,I, 
BerufsbezelchnOngen zu führen: 

.) "Diplomierte A"I,tentin lür ph)"ik,'ische Medizin" - .. Diplomierter 
Assi,t"nt für ph~ikall,che Medizin·' (§ 2S Abs. 1); 

b) "Diplomierte medizinisch-technische Alilltenlln" - .. Diplomierter 
mediztni"h-technischer Altisten," (§ 2S Ab,. 2); 

cl "Diplomierte radiologisch-t"Chnlsche Assistent/n" - "Diplomierter 
radlologi"h-technischer Assistent" (§ 26 Abs. 3): 

d) "Diplomierte Diätassistentin" - "Diplomierter DiAtanlstent" (§ 26 
Abs. Al; 

e) .. Diplomierte Be,chäftigungs- und Ar~itstherapeu'in" - "Diplomier-
ter BeschliftiQung,- und Arbeitstherapeu'" (§ 26 Abs. 5): 

I) "DiplomUHte Logopädin" - ,.Diplomierter LogopAde" (§ 26 Abs.6): 
Q} "Diplomierte Orthoptisti"" - .. Diplomierter Orthopti!lt" (§ 26 Ab!. 7): 
h) "Dip1om1t'fto medizinisch-technische FlIchItra"" (§ J7). 

Fassung des Entwurfes 

7. Ein AusblldunqsJbschnltt darr unb~schad~t der DeGtlnmunqen 

d<!s ~ 12 ,\bs. 1 höchstens einmal wiederholt werden." 

31. ~ 43 lauteHI 

"~ oll. CII 1m Sinne d~r DeGt1MMunqen des' 42 Ab,. 

1n Zusolmmcnhollt nlt , 15 Ab,. 2 sind oll, Berur,bozo1chnunqen 

zu führen: 

I. "DiploMierte Physlotherapcutin" -

"Diplo:üerter Physlotherapeut" C' 26 Abs. 11: 

2. "Ulplor.1icrte mcdlzinisch-technloche ,',slGtcntin" -

"DiploMierter Medizinisch-technischer Assistent" 

(§ :! 6 ö\b s. 2 I: 

J. "Oiplcmlcrte radioloqisch-technische ö\ssistentln" -

"Uiplc~ierter radiologisch-technischer Assistent" 

(§ :! (; ,\~ s _ 3) : 
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Geltende Fassung 

(5) Auf die Abhallung der Kurse nach Abs. 2 finden die Bestimmungen 
des § 7 Abs. 4 und 5 sinngemäß Anwendung Die Bewilligung zur 
Abhaltung yon Kursen ist nur zu erteilen. wenn die erforderlichen Lehr
und Hilfskräfte zur Verfugung stehen und die zur ordnungsgemäßen 
Ausbilduno notwendigen Lehrmittel vorhanden sind. 

Fassung des Entwurfes 

-I. "Ulplomicrtc U1Jtasslstentln und crnJhrun'l!lmcdl

zlnlschc Dcratcrln" -

"Ulplo~lcrtcr UiJtasslstcnt und crnJhrung!lmcdi

zinischcr Dcrater" IS 26 Abs. 4), 

5. "DiploMicrte trgotherapeutin" -

"Diplomierter trgotherapout" 1\ 26 Abs. 511 

6. "Diplomierte Logop~din" -

"Dlplomlertcr LogopJde" 1\ 26 Ab!!. 611 

7. "Diplomierte Orthoptistin" -

·"Ul.plOlnlcrtcr Orthoptist." 1\ 2& Abs. 71, 

9. ·Olrlu~lurtc ncdtzlnl!1ch-tcchnlschc Fachkraft" 

I§ )71.-

32. § ~5 Abs. 5 lautet: 

"(SI Auf die ;,bhaltung der kurse nach Abs. 2 findet 

§ 7 ,'bs. 2, G, 7 und 8 sinngemäß Anwendung.-
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Geltende Fassung 

(3) Die Ausbildung in dem Im § 44 111. dangeführten Sanitäts hilfsdienst 
umfaßt die im § 31 Abs. 1 fil. d, , bis h sowie n und 0 genannt~ 
Unterrichtsgeqenstande in ihren GrundzüQen. 

(4) Die Ausbildung in dem Im § 44 111. 9 a"geführten SanitälShllfsdienst 
umfallt als Unlerrlchtsgftgonslände die im § 30 lil. g. h. I und m 
angeflihrtl!O Fiicher in ihren Grundzügen. 

(5) Die Ausbildung in dem im § 44 lil. hangeführten Sanitätshilfsdienst 
um lallt als UnterriChtsgegenstände insbesondere die Thermo-, Hydro- und 
Balneolhl'rapie. die Heilmassage sowie die im § 30 Iit. b. c, h, I und !Tl 

angellihr1en Fächer in ihren Grunc;Jzügen. Blinde werden bei gleichef 
Dauer der Ausbildung nur in der Heilmassage sowie in den im § 30 lil. b. c. 
h. I und m anqeluhrlen Fächern in ihren GrundzuQen ausgebildet. 

.' Fassung des Entwurfes 

33. , 47 Abs. J bis 5 lauten: 

"(3) Die Ausbildunq in den im , 44 lit.d anqefUhrten 

Sanit~tshilfsdienst umfaßt insbesondere die Grundzüqe der 

Hyqiene und Infektionslehre, eine EinfUhrunq in die Grundbe

qrlffe der medizinischen Laboratoriumsarbeiten sowie einfache 

Gerdtelehre. 

(4) Die Aunbildunq in den 1~ S 44 I1t.q angefUhrten 

Sanlt~tshl1fsdienst umfaßt Insbesondere dIe GrUndzUge der 

lIyqienl! un.! dor lIyctro- und n"lneotheral)l~. 

(5) Die Ausbildunq in den im , 44 11t.h anqefUhrten 

SanitdtShl1fsulenst umfa!St insbesondere die GrundzUqe der 

lIyqiene. eter Anatomie und P.ltholo9ie. die einfache IIcilmass4qe 

sowie die Grundzüqe der Thermo-, lIydro- und Ualneoth~raple. 

Dei Blinden entfällt bei qleicher Dauer der Ausbildunq der 

Unterricht in TherClo-. Hydro- und lIalneotherapie." 
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• 

Geltende Fassung 

i) .. 8ollchAftigung!l_ und Arbeltstherapiogehilfo" _ .. BoschA'tigunq.
und Arbellslhorlpiegohilfin" (§ 4.4 lit. i); 

(4) Frl!lberuflich düffnn nur der Krinkenpflognlllchdienst (§ 51. der 
ph~lkolhnrlpoutisChft OienSI (§ 26 Abs, 1). dnr Diäldienst (§ 26 Abi!. 4) 
und d~r loqop"di!lCh-phoniotriSCh'ludiomelrisCho Oionst (§ 26 Abs, 6) 
lIu'qeubt wnrdnn, Hip.lU bedllrf os einer Bewi/llqunQ durch dio lUstllndlQe 
OOllflcsVftrwnllunqsbchorde, 010 Bewliligunq ist zu ortoill,n. wenn der 
Bf!Werber innorhalb dor letzten lehn Jahro don betroffOndon Borul 
beluglormaßnn durch zwei Jllhre unselbständig ausgnlibt hilI 

(5) Im Zusammnnhlng mit der freiborufllchnn Ausübung d~, 
KranlcnnpfloqnlflchdlonSles. dns phY'ikolhorapnulischen Oionslos. dM 
O,äld,p.n!llp.s sowi" dos IOQOPBdisch.phonialrrsch.audiomolrlschen O,en
SIM ,SI ,odo Art dor Worbung und Anproisung vorbolon. 

Fassung des Entwurfes 

J·I. ~ SI li.t.l ldutet: 

.. ( i ) .. C r 11 0 t her 01 " i e 'J e h 1 I f e" - ~ r. r 'J 0 t " (' r .\ pl,! q e h 1 I [ 1 n .. I .. 

3S. ~ S2 hbs. 4 und S lduten: 

"(4) Freiberuflich dUrfen nur der krdnkenplleqe(olch_ 

"l~n:;t, ..!cr I'hyslother.',H!ut1!lchll Dlenst, der Dl:lt- und ern'.jh

run
,
):;mctJlzlnlsche Ucroltunqsdlcnst, der ~rqotherapeutlsche 

Dienst und der loqOpJdlsch-phonioltrlsch-audlo1o?lSChc Dlenot 

~usqcUbt wurden. 

(5) 1m :uod""onhdnq mlt der frelberuClichon AusUbunq 

dos KrdnkcnpClequf4Chdicnstuo, dcs physlothcrapoutlochon Diun

atus, dco Diat- und ernJhrunqsmedizinischen Derdtunqodlen:Jtes, 

dU:J er'lother"l'out1~chen Uicn:JtcD sowie des loq 0 l'dcSioch-phon1.1_ 

trl~ch-dUdlo1091schen 01enstus 1st j~de Art der Werbunq ver

boten. IHe Hurbun'l für T~tlql(elten, die nur 1", "dh"'en der qe

nolnnten Dcrufc dU:Jqeübt werden dUrfen, ist .luch sonGtlqen 

I'h)'SlSchcn und juristl.schen Personen untersdqt." 

J6. NdCh § S2 Abs. S wird folqender Jlbs. (,olnqcfüqt: 

.. ((j) U i l' 1 01" i u r tc n ~ r ,lll k. e n I' [ 1 (' 'l c I' crs <J ne nun d III pI 0-

-mlertun ,\nqehörigcn der gehobenen C'ledl:inisch-technischen 

Ulellste ist üLJer i\l\trol':} vom I,oln.!cshaurtnolnn cin nit einc", 

Lichtbild versehener DerufsauSIo'cis ,lus;:ustellen." 
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Geltende Fassung 

, 55. (1) Oas WeIterbntehen der für die Berufuusübung notwendigen 
kOrper1ichen und gesundheitlichen Eignung ist durch jährliche ärztliche 
Kontrolluntersuchungen zu überprüfen. Hiebei Ist vor ellern deI Freisein 
von aktiver Tuberkulose und yon Keimen sonstiger enzeigepflichtiger 
Krankheiten feslZuhalten. 

• 

Fassung des Entwurfes 

37. § SS I\bs. 1 zweiter Satz entfällt. 

3U. N.,c:h , sr, Abs. 2 wird rnlql"n.ll"r IIbo. 3 .1I11JcfUIJtl 

"Cll AbI. 1 letztvr Satz und IIbl. 2 qelten oinnqemaO 

hillS1Chtlich eines ~em~O , 52 IIbl. 6 au~qeotellten UeruCsauI-

wc 1 sc s." 
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